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Marketing und Wettbewerb

Social Media

Die sozialen Medien sind mittlerweile ein bei-
nahe unverzichtbares Instrument fiir Werbe-
und Marketingaktivitaten. Social Media kann
helfen, die Bekanntheit und das Image der an-
gebotenen Produkte, Dienstleistungen und des
eigenen Unternehmens zu erhohen. Dadurch
kann der Vertrieb unterstiitzt, bestehende
Kundschaft gebunden und neue Kundschaft,
aber auch neue Belegschaft gefunden werden.
Es gibt verschiedenste Social-Media-Plattfor-
men, wobei jede Plattform eine andere Ziel-
gruppe fokussiert. Nicht jede Plattform ist
fur jedes Unternehmen und jede Zielgruppe
geeignet. Es gibt z. B. Plattformen, die fir den
B2B-Bereich passender sind, und Plattformen,
die nur eine bestimmte Generation anspre-
chen. Social-Media-Plattformen sind zudem
sehr schnelllebig, dadurch kdnnen laufend
neue Plattformen entstehen und bestehende
Plattformen irrelevant werden. Neben der Ziel-
gruppe spielen aber auch die transportierten
Inhalte, die mogliche Reichweite und die Be-
treuungsintensitat eine Rolle bei der Auswahl
der geeigneten Social-Media-Plattform.

Neben der passenden Plattform spielen die
kommunizierten Inhalte, der ,Content”, eine
entscheidende Rolle. Bei der Planung helfen
ein Werbe- oder Redaktionsplan sowie eine
Content- und Marketingstrategie. Im Vorder-
grund sollte auch hier immer stehen, dass
der Content relevant ist und einen spiirbaren
Nutzen liefert. Um Ihre Reichweite zu steigern
und vor allem auch um neue Kund:innen zu
erreichen, sollten Sie genligend Werbebudget
einplanen. In der Regel bieten alle Social-Me-
dia-Plattformen einen Bereich zur Analyse des
Nutzerverhaltens an. Diese Ergebnisse kannen
fur Sie hilfreich sein, um |hre Werbe- und Mar-
ketingaktivitaten laufend zu planen, zu Uber-
prifen und weiter anzupassen.

Social Media funktioniert mit und lebt von
der Interaktion mit der Zielgruppe, den ,Fol-
lower:innen”. Dies bietet enorme Chancen.
Sie konnen mit Ihren Kund:innen unmittelbar
in Kommunikation treten und durch direkte
Beitrage und Kommentare |hrer Follower:in-
nen deren Wiinsche und Bedirfnisse besser
kennenlernen. Achtung: Der offene, schnelle
Dialog unter Nutzer:innen birgt auch Risiken.

Bereiten Sie deshalb Strategien vor, um profes-
sionell damit umzugehen.

Beachten Sie auch die rechtlichen Rahmen-
bedingungen. Auch auf Social-Media-Plattfor-
men spielen z. B. Offenlegungspflichten sowie
datenschutz- und urheberrechtliche Vorgaben
eine wichtige Rolle. Die von der WKO gemein-
sam mit Partner:innen entwickelten Guidelines
.Social Media erfolgreich nutzen” bieten wert-
volle Tipps fir den Umgang mit den sozialen
Medien und fir deren Nutzung fiir Werbe- und
Marketingaktivitaten.

UNSER TIPP

Hilfreiche Checklisten zur Preisent-
scheidung, zum Werbebudget etc. finden
Sie auf www.gruenderservice.at > Planung/
Marketing und Wettbewerb.

Firmen-Website

Ein professioneller Internet-Auftritt ist be-
sonders wichtig. Uberlegen Sie sich genau,
wie lhre Werbebotschaften von interessierten
Menschen schnell und einfach im Internet
gefunden werden. Design und Benutzer-
freundlichkeit (Usability) sind dabei Erfolgs-
faktoren. Im Internet gibt es keine regionalen
Grenzen - Sie sind weltweit vertreten, egal
ob als Klein- oder GroBbetrieb. Uberlegen
Sie daher, lhre Seite mehrsprachig, zumin-
dest aber auch in Englisch, aufzubauen.
Optimieren Sie die Website auch fiir mobile
Endgeréte (responsiv).

Bedenken Sie auch, dass eine einmal pro-
grammierte Website standig weiterent-
wickelt und mit aktuellen Inhalten befllt
werden sollte. Setzen Sie sich auch mit der
Frage auseinander, wie Sie User oder Klicks
auf lhrer Website generieren. Nutzen Sie Ihre
Homepage als Verkaufstool. Es gibt dazu ver-
schiedene Moglichkeiten.

Achten Sie bei der Konzeption und Program-
mierung auf Suchmaschinenoptimierung
(SEQ), damit Sie in Suchmaschinen an TOP-Po-
sitionen gelistet werden. Aber auch durch be-
zahlte Klicks in Form von Suchmaschinenwer-
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Der Zeitraum fiir die Planrechnung

Es ist sinnvoll, eine Planrechnung fir die
ersten vier Jahre jeweils auf Jahresbasis
aufzustellen. Fir das erste Jahr sollte die
Planrechnung auf Monats- oder Quartals-
basis heruntergebrochen werden. Damit

Mittelfristig

1-4 Jahre

sehr detailliert -
Monat oder Quartal

detailliert -
Jahresplanung

Planrechnung

konnen Sie in weiterer Folge einen Soll-Ist-
Vergleich mit den Daten aus der Buchhaltung
aufstellen. Abhangig vom Betriebstyp und
Planungszweck kann und muss es hier aber
individuelle Unterschiede geben.

Langfristig

» 4 Jahre

Grobplanung

2.7.1.2. Planung der Kosten

In einem ersten Schritt sollten Sie sich lber
die Kosten klar werden, die auf Sie zukom-
men werden. Dies betrifft einerseits die
betrieblichen Kosten, aber auch die Kosten
des privaten Bereichs - diese sind fir den
Unternehmerlohn notwendig. Zur Ermittlung
der privaten Kosten ist es empfehlenswert,
eine sogenannte ,Haushaltsrechnung” auf-
zustellen.

Bei produzierenden Unternehmern empfiehlt
sich eine Aufteilung der betrieblichen Kosten
in fixe und variable Kosten. Dies ist eine stark
vereinfachte Herangehensweise, die sich in
der Praxis als sehr hilfreich erwiesen hat.
Fixkosten sind solche, die unabhangig von
der Produktion anfallen, wahrend variable
Kosten erst mit der Produktion pro Artikel
entstehen und somit direkt vom Produktions-
volumen abhangig sind.

Hilfreich bei der Ermittlung der Kosten kon-
nen auch Branchenkennzahlen (z. B. Ver-
haltnis von Umsatz zu Materialeinsatz bzw.
Personalaufwand] sein. Sie zeigen, ob die
gewahlten Planansatze realistisch sind. Bran-
chenkennzahlen finden Sie beispielsweise auf
wko.at. Bei der Planung der Kosten hat sich

ein realistisch-konservativer Ansatz bewahrt.
Berlicksichtigen Sie daher auch Kosten, die
eventuell auf Sie zukommen konnten.

2.7.1.3. Kalkulation der
variablen Kosten

Die variablen Kosten sind grundsatzlich ab-
hangig von der produzierten bzw. der ver-
kauften Menge. Beispielsweise entstehen bei
einer Tischlerin immer dann variable Kosten,
wenn sie eine Kiiche produziert. Im Beispiel-
fall waren dies Kosten fiir Material wie Holz,
Beschlage, Schrauben und natiirlich auch
Kosten fir den Einkauf von Kiichengeraten.
Aber auch bei Dienstleistungsunternehmen,
wie beispielsweise einer Werbeagentur,
konnen Fremdleistungen oft eine grofle
variable Kostenstelle darstellen. Aus diesem
Grund sind Leistungen, die Sie zukaufen
(z. B. grafische Leistungen oder Program-
mierleistungen usw.), nach lhrer Erlés-
planung einzukalkulieren.

Folgende Positionen sollten bei den variablen
Kosten berlicksichtigt werden:

= Materialkosten

= Wareneinsatz

= Hilfsmaterial u. a.

= bezogene Leistungen


https://www.wko.at/zahlen-daten-fakten/daten-wirtschaftsbereiche

Planrechnung

2.7.1.4. Kalkulation
der Personalkosten

Die Personalkosten sind ein wesentlicher
Kostenfaktor in jedem Unternehmen. Sie
missen daher fir das gesamte Personal
inkl. der Lohnnebenkosten geplant werden.
Die jahrlichen Personalkosten setzen sich
vereinfacht dargestellt zusammen aus:
= Bruttolohn (Gehalt) mind. im Bereich
vom Kollektivvertrag 12 x pro Jahr
= zzgl. zwei Sonderzahlungen fiir
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
= zzgl. Dienstgeberanteile fir
Sozialversicherung
= zzgl. Dienstgeberbeitrag und
-zuschlag, Kommunalsteuer und
Mitarbeitervorsorgekasse

Fir die Berechnung der Lohnkosten finden
Sie auch im Internet auf der Homepage
des Bundesministeriums fir Finanzen
(www.bmf.gv.at) verschiedenste Online-Rech-
ner, die lhnen diese Kalkulation erleichtern.
Mit dem Lohnkostenrechner berechnen Sie
die Kosten fir eine Arbeitskraft und ermit-
teln auch die Kosten pro Anwesenheits- bzw.
Produktivstunde.

UNSER TIPP

Vereinfacht konnen Sie die jahrlichen
Personalkosten wie folgt kalkulieren:
(Bruttomonatslohn x 14) + 30 % fur
Lohnnebenkosten

Unternehmerlohn nicht vergessen: Bei Einzel-
unternehmen und Personengesellschaften ist
es erforderlich, fir die Unternehmer:innen
den kalkulatorischen Unternehmerlohn zu
berticksichtigen. Dieser soll einen Wert von
mind. EUR 25.000 aufweisen, damit zumin-
dest die privaten Lebenshaltungskosten der
Person abgedeckt werden konnen.

2.7.1.5. Kalkulation der
fixen Kosten

Fixkosten sind unabhangig von Auftragen und
konnen Uber einen kiirzeren Zeitraum nicht

abgebaut werden. Fixkosten fallen in jedem
Unternehmen an, die Hohe, die Kostenart
und die Zusammensetzung ist jedoch unter-
schiedlich. Es ist daher wichtig, alle Fixkos-
tenpositionen zu betrachten und die Kosten
auch transparent und nachvollziehbar zu
ermitteln. Fixkosten sind unter anderem:
» Instandhaltung, Reparaturen
= Strom
= Wasser
» Heizung
= Miete Geschaft
= Miete Gerate
= Franchise-Gebiihren
= Biiroaufwand
= Telefon, Fax, Porto, Internet
= Sozialversicherung
= Sachversicherungen
» Kfz-Kosten
= Reisespesen, Didten
= Weiterbildung
» Rechts- und Beratungskosten
= Marketing
» Geringwertige Wirtschaftsgliter
(Kosten je Wirtschaftsgut bis EUR 1.000)
= Sonstige Kosten
= Sonstige Steuern, Abgaben,
Beitrage
= Leasing
= Abschreibung fiir Investitionen
(Kosten je Wirtschaftsgut Gber EUR 1.000)
= Zinsen, Bankspesen

2.7.1.6. Kalkulation der
Abschreibung fur Investitionen

Bei abnutzbarem Anlagevermogen wie Bi-
roeinrichtung, PC oder Pkw ist der dadurch
bedingte Wertverlust in Form einer Abschrei-
bung auf Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des Anlagevermagens - vereinfachend
gleichmafig - auf die betriebsgewdhnliche
Nutzungsdauer verteilt abzusetzen. In jedem
Jahr der Nutzung wird ein gleichbleiben-
der Abschreibungsbetrag geltend gemacht
werden - lineare AfA (Absetzung fiir Abnut-
zungen). Um den jahrlichen AfA-Betrag zu
errechnen, dividiert man die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten je Wirtschaftsgut
durch die in Jahren ausgedriickte Nutzungs-
dauer. Das Gesetz schreibt nur fir wenige
Wirtschaftsglter eine Nutzungsdauer vor. So
muss beispielsweise ein neu angeschaffter
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(nicht gebrauchter] Pkw gleichm&Big verteilt
auf acht Jahre abgeschrieben werden. Er-
fahrungswerte kdnnen auch in AfA-Tabellen
fur allgemeine Wirtschaftsgiter eingesehen
werden.

2.7.2. Planung der Erlose

Die Erlosplanung kann herausfordernd sein,
da sie stark von der Kundschaft abhangt. Es
ist daher ratsam, hier besonders vorsichtig zu
planen. Arbeiten Sie sinnvoller mit drei Sze-
narien: dem Best-Case-Szenario (aggressiv),
dem Most-Likely-Szenario (realistisch) und
dem Worst-Case-Szenario (konservativ]. So
analysieren Sie verschiedene Entwicklungen
und sind besser vorbereitet.

Erlosplanung beriicksichtigt verschiedene
Faktoren, die je nach Branche variieren -
Dienstleistung, Handel oder Produktion. Sie
sollten aber immer mogliche Engpasssitua-
tion beachten, zum Beispiel Engpasse beim
Absatz (Menge), im Personalbereich (Fach-
kréfte, Know-how) oder in der Produktion
(Technik, Material, Rohstoffe].

Die Hohe der Erlése wird von zwei Haupt-
faktoren bestimmt: dem Verkaufspreis und
der Absatzmenge (Preis-Absatz-Funktion).
Ziehen Sie fur |hre Kalkulation der Absatz-
menge vergangene Werte, die eigene Markt-
erfahrung und Zukunftsprognosen heran. Die
Verkaufspreise orientieren sich in der Regel
an bestehenden Marktpreisen und werden
eventuell um mégliche Anderungen oder
Innovationen angepasst.

Eine nitzliche Methode ist es, den Umsatz
auf Tage, Stlick, Gaste, Durchschnittskon-
sumation usw. herunterzurechnen, um ein
Mengengerist zu erstellen, das die Hoch-
rechnung des Umsatzes erleichtert.

@) UNSER TIPP

Versuchen Sie immer, die getroffenen
Annahmen Uber Menge und Preise
nachvollziehbar zu begriinden.
Erldutern Sie dazu auch die geplanten
Vertriebs- und Verkaufsmafinahmen.

Planrechnung

Erlose im Dienstleistungsbereich

In der reinen Dienstleistungsbranche sind

vorab die verkaufbaren Stunden zu ermit-

teln. Hierbei gilt es zu bericksichtigen, dass

Reisezeiten, Stunden flir administrative

Tatigkeiten, Vorbereitung etc. nicht als ver-

kaufbare Stunden gelten, da sie dafiir im

Regelfall nicht bezahlt werden. Beginnen

Sie mit der Planung auf Basis einer Woche,

und rechnen Sie das Ergebnis hoch (bei der

Hochrechnung diirfen Urlaube, Feiertage und

eventuelle Krankheitstage nicht aufler Acht

gelassen werden).

Stellen Sie sich beispielsweise folgende

Fragen:

= Wie viele Stunden will ich in Summe pro
Woche meiner Arbeit widmen?

= Wie sieht meine typische Wochenplanung
aus?

= Wie lange bendtigen die Vorbereitungen?

= Wie viele Stunden muss ich fir
administrative Tatigkeiten aufwenden?

= Sollten Reisezeiten beriicksichtigt
werden?

= Wie viele verkaufbare Stunden kann ich
pro Woche/Monat/Jahr also wirklich
leisten?

UNSER TIPP

Kalkulieren Sie die gesamten verrechen-
baren Stunden nachvollziehbar und logisch.
Denken Sie dabei auch an die Feiertage,
Urlaub, Krankheit und andere nicht
verrechenbare Stunden (Verwaltung,
Arbeitsvorbereitung, Umristen, ...).

Beispielkalkulation fiir lhren Stundensatz:

1. Berechnen verkaufbarer Stunden:

= Von 52 Wochen im Jahr ziehen wir
Urlaub, Feiertage und Fehlzeiten ab -
z. B. 6 Wochen

= Verbleibende Leistungswochen fir Sie
als Unternehmer:in - 46 Wochen

= Annahme: 5 Arbeitstage pro Woche und
8 Stunden pro Tag

= Verfligbare Jahresstunden:
46 Wochen x 5 Tage x 8 Stunden =
1.840 Stunden pro Jahr



Andreas Kemmer und

Stefan Adelmann
GuC 0G

Vom YouTube-GrillspaB3 zur Businessidee:

Was als spontaner Online-Content im Lockdown
begann, wurde fiir Andreas Kemmer und Stefan
Adelmann zur Geschaftsidee und Community.
Mit ihrer Marke ,,Griihn und Chithn“ und ihren
Produkten rund um die GuC Feuertonne feiern
sie das Kochen am offenen Feuer.

Der Standort der GuC OG ist im Burgenland,
Bezirk Oberwart, ihre Produkte werden in ganz
Osterreich und Europa vertrieben, sind modular
erweiterbar und verbinden Handwerk, Design
und Gemeinschaft. Online wie offline entsteht
ein Erlebnis, bei dem jede Feuertonne ihre
eigene Geschichte erzahlt.

- www.feuertonne24.at

. Beriicksichtigen nicht verkaufbarer
Stunden:

= Nicht verkaufbare Stunden fiir administ-
rative Aufgaben, Marketing, etc.

= Als Unternehmer:in haben Sie eher mehr
nicht verkaufbare Stunden als Arbeits-
krafte

= Planen Sie verkaufbare und nicht ver-
kaufbare Stunden wdéchentlich und rech-
nen Sie auf Monat und Jahr hoch

= Erfassen Sie die tatsachlichen Stunden

und passen Sie |hre Kalkulation an

. Korrektur verkaufbarer Stunden:

= Beispielannahme: 30 % der Jahres-
stunden sind nicht verkaufbar

= Verkaufbare Leistungsstunden nach

Korrektur: 1.840 Stunden x (1 - 30 %)

1.288 Stunden pro Jahr

. Berechnen des mindestens zu
verrechnenden Stundensatzes:
= Teilen Sie Mindestumsatz durch
verkaufbare Stunden = Stundensatz
= So kdnnen Sie |hren Stundensatz in lhrer
Branche vergleichen

c
c
@
£
]

°

<
c

£
)
o
o

. Interpretieren des Stundensatzes:

= Ein hoher Stundensatz kann auf hohe
Fixkosten oder einen hohen Unter-
nehmerlohn hinweisen

= Ein niedriger Stundensatz konnte auf
eine effizientere Kostenstruktur deuten

= Achten Sie darauf, dass lhre Kosten-
planung vollstandig und korrekt ist,
auch wenn |hr Stundensatz unter dem
Branchendurchschnitt liegt

So erhalten Sie einen besseren Einblick in

Ihren Stundensatz und konnen ihn eventuell

anpassen und Ihre Wettbewerbsfahigkeit in

der Branche starken.

UNSER TIPP

Nutzen Sie zur Berechnung kostenlose
Tools wie z. B.: den Mindestumsatzrechner
https://www.gruenderservice.at/
mindestumsatzberechnung

oder die Finanzplan-Software

Plan4You: www.gruenderservice.at/

businessplan
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Ermittlung der

verkaufbaren Stunden

0 Unternehmer:in 1 Arbeitskraft
WICHTIG!
Um ein Gefiihl Jahreswochen 52 52
fiir die tat- .
<ichliche Ver~ minus Urlaub -3 -5
rechenbarkeit minus Feiertage -2 -2
zu bekommen,
empfiehlt es minus Fehlzeiten (Krankheit, Sonstige) -1 -2
sich, diese
Stunden in Arbeitswochen 46 43
einem Kalender
mitzufiihren.
Denn auch wenn ) .
Sie am Anfang Mitarbeiteranzahl 1
nur Annahmen
T: Woch
treffen, konnen age/ oche 5 5
Sie bei der Nach- Stunden/Tag 8 8
kontrolle lhre
Kalkulationen Jahresstunden 1.840 1.720
anpassen.
minus Korrektur (nicht verkaufbare Stunden) in % 30 15
Verkaufbare Stunden 1.288 1.462
Verkaufbare Stunden gesamt 2.750

(Unternehmer:in und Arbeitskraft)
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Finanzierung

2.8. FINANZIERUNG

Es gibt verschiedene Formen, wie Sie lhr
Unternehmen finanzieren konnen. Hier ein
erster kurzer Uberblick, danach die Details zu
jeder Finanzierungsform:

= Finanzierung mit Eigenkapital

= Finanzierung mit Fremdkapital

= |nvestitionskredit

= Kontokorrentkredit

= Leasing

= Venture-Capital-Finanzierung

= Business Angels

= Crowdfunding

= Lieferantenkredit

Eine solide Finanzierung ist die Grundlage
fur den erfolgreichen Aufbau lhres Unter-
nehmens. Fir junge Unternehmen ist genau
das aber oft ein Problem. Denn: Eigenkapital
ist kaum vorhanden, Erfolge oder Referenzen
sind noch nicht nachweisbar. Damit konnen
mogliche Kapitalgeber:innen die Chancen
schwer beurteilen und sehen ein hoheres Ri-
siko. Bereiten Sie daher den Finanzierungsteil
im Businessplan besonders gut vor. Bedenken
Sie auch: Wer Ihr Vorhaben priift, um mogli-
cherweise zu investieren, braucht einige Zeit.
Sie sollten sich daher vor dem Start dariiber
klar sein,
= welche finanziellen Mittel Sie konkret
bendtigen,
= wie Sie diese aufbringen und welchen
Beitrag Sie dazu leisten kdnnen und
= welche Forderungen dafiir moglich sind.

2.8.1. Finanzierungsformen

Finanzierung mit Eigenkapital

Der Kapitalbedarfsplan ergibt eine Summe,
die Sie zum Start Ihres Unternehmens un-
bedingt brauchen. Denken Sie daran: Wenn
Sie selbst kein Geld einbringen, warum
sollten das dann andere tun? Auflerdem: Mit
Eigenkapital miissen Sie keine fixen Rick-
zahlungen leisten und keine Sicherheiten
einbringen. Uberlegen Sie daher zunichst,
welchen Teil des Kapitalbedarfs Sie selbst
aufbringen kénnen und welche Sicherheiten
Sie fir Kredite bieten konnen, z. B.:

= Sparguthaben

= Wertpapiere

= Lebensversicherungen

= Bausparvertrage
= Grundbesitz
= Wertgegenstande

Oder konnen Sie vorhandene Maschinen,
ein Fahrzeug oder Einrichtungsgegenstande
in das Unternehmen einbringen? Manches
werden Sie auch selbst leisten kdnnen,
beispielsweise Adaptierungs- und Renovie-
rungsarbeiten durchfihren usw.

Es gibt keine allgemein giiltige Regel, wie viel
Eigenkapital Sie aufbringen sollten. Banken
verlangen je nach Branche und Finanzie-
rungsvolumen Ublicherweise zwischen 20
und 30 % Eigenkapitalanteil.

Uberlegen Sie, ob Sie Ihren Eigenkapitalan-

teil auch durch

= die Beteiligung von Angehdorigen, aus
dem Freundeskreis, der Familie,

» die Aufnahme von Partner:innen in Form
einer Gesellschaftsgrindung oder

= offentliche oder private Risiko-
kapitalgeber:innen erhohen konnen.

Finanzierung mit Fremdkapital

Nachdem Sie |hr Eigenkapital und mdégliche
Eigenleistungen zusammengestellt haben,
stellen Sie vielleicht fest: Sie benétigen zu-
satzlich Fremdkapital, d. h. Kredite, zur voll-
standigen Finanzierung lhres Griindungsvor-
habens.

o

WICHTIG! Fremdkapital bedeutet Schulden.
Tilgungen und Zinsen sind ertragsunabhan-
gig zu zahlen. Fremdkapital bekommen Sie
in der Regel nicht ohne Sicherheiten und
personliche Haftungsibernahme.

Investitionskredit

Der Investitionskredit bei Ihrer Bank dient
zum Finanzieren des Anlagevermdgens
(Grundstiicke, Geb&ude, Maschinen, Fahr-
zeuge usw.) und fiir den Umbau von Gebau-
den. Investitionskredite erhalten Sie mittel-
bis langfristig, d. h. Uber eine Laufzeit von
etwa vier bis zwanzig Jahren.

Die Laufzeit des Kredites sollte der Nut-
zungsdauer der damit finanzierten Giter
entsprechen. Suchen Sie rechtzeitig vor der
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Investition um einen Kredit an. Beachten Sie
in diesem Zusammenhang auch: Hohe In-
vestitionskredite steigern durch die Zinskos-
tenbelastungen einerseits und die Kredittil-
gungsraten andererseits das wirtschaftliche
Risiko. Dies trifft primar bei ricklaufigen
oder zu geringen Ertragen zu, weil in diesem
Fall auch die notwendigen liquiden Mittel
fehlen. Klaren Sie daher mit Fachleuten
(Unternehmens-, Finanzberatung, Bank],
bis zu welcher Hohe die Aufnahme eines In-
vestitionskredites sinnvoll und machbar ist.

Kontokorrentkredit

Der Kontokorrentkredit, auch Betriebsmit-
telkredit genannt, dient dem laufenden Ge-
schafts- und Zahlungsverkehr. Bis zur mit
der Bank vereinbarten Héhe (Kreditrahmen)
konnen Sie Uber diesen Kredit frei verfiligen.
Die Zinsen werden nur fiir den tatsachlich in
Anspruch genommenen Kreditbetrag berech-
net. Der Kontokorrentkredit sollte aber nur
als kurzfristiges Finanzierungsmittel - fur
laufende Zahlungen und nicht fir Investitio-
nen - eingesetzt werden, da fiir diese flexible
Kreditform hohere Zinsen, Spesen und Ge-
biihren als beim Investitionskredit anfallen.
Der Finanzplan gibt lhnen einen Anhaltspunkt,
wie grof3 der Kontokorrentkredit sein sollte.

Leasing

Beim Leasing wird Ihnen etwas gegen Geld
zum Gebrauch iiberlassen - ahnlich einer Mie-
te. Leasen konnen Sie nahezu alles - von der
Telefonanlage bis zum Industriegebaude. Das
geleaste Objekt bleibt wahrend der Vertrags-
dauer Eigentum der Leasinggesellschaft.

Aber Vorsicht: Obwohl der Gegenstand nicht
Ihr Eigentum ist, tragen Sie alle Risiken, die
mit dem Objekt und seiner Nutzung verbunden
sind. Auch fiir die Wartung und etwaige Repara-
turen sind Sie in der Regel zustandig. Der grofie
Vorteil von Leasing: Statt einer einmaligen, ho-
hen Zahlung wie beim Kauf verteilen sich die
niedrigeren Leasingraten auf einen langeren
Zeitraum. Bei Leasing sind kaum Sicherheiten
erforderlich, weshalb die Finanzierung leichter
oder berhaupt erst moglich wird.

Je nach Leasingobjekt kann die Leasing-
gesellschaft eine Depotzahlung verlangen.
Diese entspricht einer Anzahlung und verrin-
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gert die Hohe der Leasingrate. Vorhandene
Sicherheiten bleiben fiir weitere Finanzierun-
gen verfugbar. Aufgrund der Marktstellung
des Leasinganbieters konnen teilweise auch
Preisvorteile geboten werden, z. B. glinstige-
re Versicherungspramien bei Kfz-Leasing.

Ziel: Die Leasingkosten sollten Sie aus den
laufenden Ertragen decken.

UNSER TIPP

Stimmen Sie bei der Vertragsgestaltung
lber Laufzeit des Leasingvertrages,
Anzahlungen oder Restwertvereinbarungen
die Hohe der Leasingrate auf Ihre finanzielle
Leistungsfahigkeit ab.

Venture-Capital-Finanzierung
Venture-Capital ist eine Beteiligungsfinan-
zierung und damit Risiko- oder Eigenkapital.
Sogenannte Venture-Capital-Gesellschaften
beteiligen sich an jungen Unternehmen mit
dem Ziel, mit dem investierten Kapital bei
WiederverauBerung der Beteiligung Gewinne
zu erzielen.

Beteiligungsgesellschaften konzentrieren

sich in der Regel auf einen eingeschrankten

Kreis von jungen Unternehmen

= mitinnovativen Ideen,

= Uberdurchschnittlichen Wachstums- und
Ertragschancen,

= die einen detaillierten Businessplan vor-
legen,

= von ihren unternehmerischen
Fahigkeiten tGiberzeugen konnen und

= zudem ein entsprechend grofles
Finanzierungsvolumen erfordern,
ca. EUR 400.000,- und dariber, abhangig
vom Einzelfall und dem Venture-Capital-
Geber.

Fir den Grofteil der Griindenden ist privates
Venture-Capital daher keine Finanzierungs-
alternative.

Der staatliche aws Griindungsfonds stellt
Beteiligungskapital fur junge, wachstums-
orientierte Unternehmen mit innovativem
Produkt oder innovativer Dienstleistung zur
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Verfligung. Die Beteiligung erfolgt zu markt-
konformen Konditionen. Die Beteiligungs-
hohe liegt zwischen EUR 500.000,- und drei
Millionen. Die Abwicklung erfolgt durch die
Austria Wirtschaftsservice GmbH, die For-
derbank des Bundes.

Business Angels

Business Angels sind Personen, die jungen
Unternehmen mit Eigenkapital, Management-
erfahrung und Business-Kontakten zur Seite
stehen. Sie sind wirtschaftlich unabhangig,
meist erfolgreich selbststandig, selbst oder in
einer Managementfunktion tatig und verfiigen
Uber Erfahrungen im Geschaftsleben. Sie in-
vestieren oft auch kleinere Betrage - ab EUR
20.000,- aufwarts - in junge Unternehmen mit
innovativen Ideen und hohem Wachstums-
potenzial und konnen damit insbesondere
dann eine Liicke schlieflen, wenn fir Banken
das Risiko zu grof3 und fiir Beteiligungsgesell-
schaften der Kapitalbedarf zu gering ist. Im
Regelfall beteiligen sich Business Angels am
Unternehmen. Das Matching-Service ,.aws i2
Business Angels” der Austria Wirtschaftsser-
vice vermittelt Investoren an junge, innovative
und wachstumsorientierte Unternehmen. Es
werden zwischen 100.000,- bis zu einer Million
Euro finanziert.
www.aws.at/aws-i2-business-angels/

Crowdfunding

Im Gegensatz zu Venture-Capital und Busi-
ness Angels investieren hier nicht Einzelne,
sondern eine groflere Gruppe von Menschen
unterstitzt eine Idee mit relativ kleinen Be-
tragen. Dadurch konnen anspruchsvolle und
auch risikoreiche Projekte umgesetzt werden.
Crowdfunding ist dabei ein Sammelbegriff fir
unterschiedliche Formen der Beteiligung. Im
unternehmerischen Bereich handelt es sich
tblicherweise um Crowdinvesting. D. h., die
Crowdinvestor:innen beteiligen sich Uber
eine Plattform mit kleinen Betragen, meist
schonab EUR 100,-, an jungen Unternehmen.

Bei Crowdinvestor:innen behalten Sie Ihre vol-
le Entscheidungsfreiheit, denn diese haben in
der Regel kein Mitspracherecht, sind nur mit
Genussscheinen oder (ber eine stille Beteili-
gung investiert. Es handelt sich also auch hier
um Eigenkapital fir das Unternehmen.

Die Abwicklung erfolgt meist iber Crowd-
funding-Plattformen, die das Konzept via
Internet prasentieren, Vertrage bereitstellen,
beratend zur Seite stehen und die Durchfiih-
rung mit Technologie und standardisierten
Ablaufen unterstitzen.

Lieferantenkredit

Der bequemste, aber teuerste Kredit ist der
sogenannte Lieferantenkredit. Er muss nicht
beantragt werden und wird formlos gewahrt.
Dieser ., Lieferantenkredit” entsteht dadurch,
dass Sie eine Ware oder eine Dienstleistung
nicht bei Erhalt, sondern erst spater bezah-
len. Dafiir brauchen Sie auch keine Sicher-
heiten hinterlegen.

Die Lieferfirma raumt lhnen grundsatzlich
eine Zahlungsfrist (Zahlungsziel) von z. B.
30 Tagen ein. Das ist auf den ersten Blick
attraktiv. Bei friherer Zahlung ist aber ein
Skontoabzug maoglich. Die Zahlungsbedin-
gung lautet z. B.: ,zahlbar innerhalb von 10
Tagen nach Rechnungsdatum mit Abzug von
2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne
jeden Abzug”.

D. h.: fir 20 Tage Kredit (30 Tage minus 10
Tage) zahlen Sie 2 % - dies entspricht einer
Jahresverzinsung von 36 %.

Es ist daher giinstiger, die Rechnung inner-
halb der Skontofrist zu zahlen und dafir den
mit der Bank vereinbarten Kreditrahmen in
Anspruch zu nehmen.

WICHTIGE LINKS
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\ Infos zu Venture-Capital
o > www.gruenderservice.at
aws i2 Business Angels

> www.aws.at
Crowdfunding

- www.gruenderservice.at
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Kundenanzahlungen

Anzahlungen sind eine dufBerst glinstige
Finanzierungsform. Sie erhalten von der
Kundschaft einen Teil der Rechnung im Vor-
aus bezahlt und kénnen damit wiederum lhre
Vorleistungen fiir den Auftrag, wie Warenein-
kaufe, Vorarbeiten etc., ohne Fremdfinanzie-
rung begleichen. Allerdings sind Vorauszah-
lungen nicht in allen Branchen ublich, und
als .neuer” Anbieter am Markt missen Sie
erst Kundschaft gewinnen und konnen daher
Anzahlungen schwerer durchsetzen. Wo dies
aber moglich ist, sollten Sie dies jedenfalls
nutzen.

Factoring

Factoring kommt fiir Sie infrage, wenn Sie
offene Kundenrechnungen haben, die min-
destens 150.000 Euro betragen. Sie Ubertra-
gen dann einen Teil dieser Forderungen an
die Factoring-Gesellschaft und erhalten zirka
80 % des Rechnungsbetrags sofort. Die Rest-
betrage bekommen Sie, wenn |hre Kunden
an die Factoring-Gesellschaft bezahlt haben.
Sie bezahlen fiirs Factoring dann Zinsen fir
die Vorfinanzierung (bankiibliche Kreditzin-
sen) und eine Factoring-Gebiihr. Die Hohe
der Gebiihr hdngt vom Factoring-Betrag, der
Anzahl der abgetretenen Forderungen und
den Lieferfirmen ab und liegt normalerweise
zwischen 0,2% und 1,5% des Bruttoumsatzes.

Factoring-Gesellschaften ibernehmenin der
Regel auch zusatzliche Dienstleistungen wie
Debitorenbuchhaltung, Mahn- und Inkasso-
wesen etc.

Einkaufsfinanzierung - Finetrading

Finetrading stellt eine alternative Finanzierung
des Wareneinkaufs zum klassischen Konto-
korrent- oder Lieferantenkredit dar. Dabei tritt
der Finetrader als Zwischeninstanz zwischen
den, der liefert, und den, der abnimmt, auf. Die
Waren werden von diesem nach den zwischen
den beiden Parteien verhandelten Konditionen
bestellt. Nach der Lieferung der Ware an den
Abnehmer begleicht der Finetrader innerhalb
der Skontofrist die Rechnung der Lieferfirma
und gewahrt nun dem, der die Ware abnimmt,
eine langere Zahlungsfrist von bis zu 120 Tagen.

Mit Finetrading kdnnen Einkdufe auflerhalb
der Ublichen Bankfinanzierung finanziert

Finanzierung

werden. Wer die Ware liefert, erhalt die Be-
zahlung sofort, wer sie abnimmt, hat ein
langeres Zahlungsziel.

Finetrading ist dabei verstarkt fir Branchen
mit hohen Wareneinkaufen gedacht und
kostet auch etwas. Die Gebiihren sind von
verschiedenen Faktoren wie Bonitat der
Kundschaft, Zahlungsziel, Kreditversiche-
rungen abhangig und werden Ublicherweise
individuell ausgehandelt.

2.8.2. Das Finanzierungs-/
Bankgesprach

Ob Sie fur lhre Grindung einen Bankkredit,
Beteiligungskapital oder Forderungen in An-
spruch nehmen wollen - |hre potenziellen
Geldgeber:innen wollen genau wissen, worin
sie ihr Geld investieren.

Ein Geschafts- oder Businessplan ist daher
fur jedes Finanzierungsgesprach unbedingt
erforderlich. Ein realistischer und lberzeu-
gender Businessplan erhoht die Chancen fiir
eine Finanzierungszusage.

Das Gesprach mit der Bank - Checkliste

Ein wesentlicher Partner bei der Fremdfi-
nanzierung ist natirlich die Bank. Beachten
Sie folgende Tipps bei der Vorbereitung auf
Bankgesprache:

= Plausible Unterlagen: Bereiten Sie sich
gut vor - erstellen Sie einen Business-
plan, ein Konzept inklusive Planrechnun-
gen. Die Planrechnung muss zeigen, dass
Sie den Kredit auch bedienen konnen!

= Was soll wie finanziert werden? Uber-
legen Sie sich vorher genau, was Sie
eigentlich von der Bank wollen. Einen
Investitionskredit, einen Kontokorrent-
kredit, flir welche Investitionen oder
Betriebsmittel, in welcher Hohe, mit
welcher Kreditlaufzeit, etc.

= Angebote vergleichen: Holen Sie von
mehreren Banken Angebote ein.

= Kapitalisierung: Vereinbaren Sie eine
hochstens vierteljahrliche Kapitalisie-
rung (Kreditabrechnung, bei welcher
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wiederum Zinsen aufgeschlagen
werden). Mehrmalige Kapitalisierung
verteuert |lhren Kredit spiirbar.

= Effektivzinssatz vereinbaren: Der
Effektivzinssatz beriicksichtigt (im
Gegensatz zum Sollzinssatz) alle ein-
maligen und laufenden Spesen sowie
eine jahrliche Abrechnung der Zinsen und
ermoglicht damit einen direkten Kosten-
vergleich zwischen verschiedenen Kredit-
angeboten.

= Schriftliche Kreditzusage: Lassen Sie
sich die Kreditzusage schriftlich
bestatigen.

= Koppelung an Referenzzinssatz:
Vereinbaren Sie die Koppelung des
Zinssatzes an einen Referenzzinssatz
(z. B. EURIBOR]. Damit ersparen Sie
sich laufende Verhandlungen lber den
Zinssatz mit der Bank und kénnen davon
ausgehen, dass Zinsanderungen dem
Markt entsprechen. Klaren Sie ab, wie
lange der Zinssatz fix ist und von welcher
GroBe er nachher abhangig gemacht
wird.

= Maogliche Forderungen: Erkundigen Sie
sich im Vorfeld bereits iber madgliche
Forderungen (z. B. bei Ihrer Wirtschafts-
kammer).

= Sicherstellungen: Uberlegen Sie, welche
Sicherheiten Sie der Bank bieten kénnen/
wollen (Blrgschaften, Hypotheken u. &.).

= Sehen Sie die Bank als Partnerin
in Geldangelegenheiten, und
informieren Sie sie iiber den laufenden
Geschiftserfolg: Wenn Sie zusatzliche
Finanzierungserfordernisse haben,
beispielsweise bei kurzfristiger Uber-
ziehung des Kontorahmens, suchen
Sie sofort das Gesprach mit Ihrer Bank.
Warten Sie nicht, bis man Sie von der
Bankseite auf diese zusatzliche
Uberziehung anspricht.

= Finanzierungsgrundsatze: Beachten
Sie bei der Finanzierung auch . Finanzie-
rungsgrundséatze”. So soll beispielsweise

die Laufzeit eines Kredites mit der Dauer
der wirtschaftlichen Nutzung eines
Investitionsgutes libereinstimmen.

= Fachleute einbeziehen: Kreditvertrage
sind meist umfangreich und enthalten
zahlreiche Klauseln, deren Bedeutung
und Auswirkung fiir den Laien oft nicht
verstandlich sind. Wir empfehlen lhnen:
Ziehen Sie fur die Auswahl der optimalen
Finanzierung neutrale Fachleute (z. B.
Unternehmens- oder Finanzberatung) zu.

\\

Was kostet ein Kredit wirklich?

Die Kosten eines Kredites bestehen nicht nur
aus dem angegebenen Zinssatz. Die Kosten
sind auch abhangig von der Laufzeit des
Kredites, der Ratenhaufigkeit, aber auch der
Ratenfalligkeit. AuBerdem sollten Sie sich
tber etwaige Auslagen und Nebenkosten,
die Hohe von Kreditprovisionen sowie die
Art der Zinsverrechnung (Termin, zu dem
die Hohe des Zinsanteils der Rate bestimmt
wird) und die Art der Tilgungsverrechnung
(das ist der Zeitpunkt, zu dem die Tilgung von
der Restschuld abgezogen wird) informieren.
Beurteilen Sie deshalb die Kosten eines Kre-
dites nicht nur nach dem Zinssatz, sondern
beziehen Sie alle Kreditkonditionen in lhre
Uberlegungen mit ein.

REALITY-CHECK

Beim Vergleich zweier Kreditangebote kann
es daher durchaus sein, dass das Angebot
mit dem vermeintlich niedrigeren Zinssatz
aufgrund der sonstigen Kreditkonditionen
unglinstigerist. Lassen Sie die Kreditangebo-
te von Fachleuten (z. B. Unternehmens- oder
Finanzberatung) prifen.

PLANUNG 0
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2.9. KAPITALBEDARF

2.9.1. Kapitalbedarfsplanung

Eine genaue Kapitalbedarfsplanung hilft, die
Liquiditat zu sichern und damit Zahlungsun-
fahigkeit zu vermeiden.

Je nach Geschaftsidee, Branche und Umset-
zungsplanung werden Sie mehr oder weniger
Kapital fur Ihre Unternehmensgriindung be-
notigen.

Die realistische Abschatzung des Kapital-
bedarfs flir den Start, aber auch die An-
fangsphase ist daher sehr wichtig. Denken
Sie neben eventuellen Anschaffungen von
Maschinen, Einrichtungen, Grundstiicken
oder Gebauden auch an die finanziellen Mit-
tel fir Wareneinkaufe oder Lagerware sowie
an die laufenden Kosten in der Aufbauphase
des Betriebes. Planen Sie zudem Reserven
fir mogliche Kostensteigerungen oder Un-
vorhergesehenes ein. Priifen Sie auBerdem
immer Alternativen. Missen Sie z. B. fiir den
Transport |hrer Ware ein eigenes Fahrzeug
anschaffen oder kann dies ein professionel-
les Transportunternehmen fiir Sie erledigen.
Bei sorgfaltiger Planung konnen Sie lhren
Kapitalbedarf unter Umstanden erheblich
reduzieren.

Kapitalbedarf fiir Investitionen -
Grundstiicke, Gebdude, Maschinen etc.
Ihren Kapitalbedarf fir die geplanten Inves-
titionen konnen Sie durch das Einholen von
Angeboten relativ leicht feststellen. Beriick-
sichtigen Sie dabei aber auch Nebenkosten
wie Grunderwerbsteuer, Notariatskosten,
Gebiihren und Kosten der Kapitalbeschaf-
fung.

Kapitalbedarf fiir Waren und Materiallager
Ein Fachgeschaft im Handel braucht eine ge-
wisse Erstausstattung an Waren, die finanziert
werden muss. Handwerksbetriebe missen
meist einige Produkte und Ersatzteile fur den
laufenden Betrieb auf Lager halten. Produk-
tionsbetriebe bendtigen fur die Herstellung
ihrer Produkte Rohmaterialien, und die er-
zeugten Produkte missen zwischen- und end-

Kapitalbedarf

gelagert werden. Warenlager kosten Geld und
missen finanziert werden. Halten Sie daher
Ihre Warenbestédnde so niedrig wie maglich.

Laufender Kapitalbedarf

Zwischen Auftragseingang und Zahlungsein-
gang vergeht viel Zeit. Zum Uberbriicken dieser
Zeitspanne brauchen Sie ebenfalls finanzielle
Mittel. Hier ist es von groBer Bedeutung, ob in
Ihrer Branche Zahlungsziele Ublich bzw. not-
wendig sind oder ob die Ware sofort bezahlt
wird. In jedem Fall muss mit einer Anlaufzeit
gerechnet werden, in der die Einnahmen ge-
ringer sind als die Ausgaben. Beriicksichtigen
Sie dabei neben dieser Vorfinanzierung auch
die laufenden Kosten fiir Miete, Arbeitskrafte,
Biro, Energie, Fahrzeuge, Zinsen etc. und
insbesondere auch die Kosten fiir |hre private
Lebensfiihrung! Gerade der laufende Kapital-
bedarf ist oft gar nicht so einfach abzuschatzen.
Ein Finanzplan kann lhnen dabei helfen.

2.9.2. Der Finanzplan
als Hilfsmittel

Mit Ihrem Finanzplan stellen Sie monatlich

die Zahlungseingange und die Zahlungsaus-

gange gegeniber (vgl. Abb. Seite 62).
Eingdnge: z. B. Umsatze, Privateinlagen,
Kreditzusagen

= Ausgange: z. B. fur laufende Kosten, In-
vestitionen, private Lebensfiihrung

Da am Anfang oft nur wenige Auftrage vor-
handen sind und bestehende Auftrage zuerst
ausgefiihrt und erst spater bezahlt werden,
sind wahrend der ersten Monate die Einnah-
men meist geringer als die Ausgaben. Durch
die Gegeniberstellung sehen Sie das jewei-
lige Monats-Minus (Unterdeckung) oder das
jeweilige Monats-Plus (Uberdeckung).

Sind beim Start mehrere Monate die Aus-
gaben hoher als die Einnahmen, kann sich
rasch ein hoherer Minusbetrag ansammeln,
der meist Uber einen Kontokorrentkredit
(Kreditrahmen) vorfinanziert werden muss.
Mithilfe des Finanzplanes kdnnen Sie also die
Hohe lhres Kreditrahmens fiir den laufenden
Kapitalbedarf abschatzen. Die Umsatze soll-
ten Sie eher vorsichtig planen. ®



Kapitalbedarf

Kapitalbedarfs-
ermittlung

o

WICHTIG!

- Planen Sie eine
ausreichende
Finanzreserve
ein!

- Denken Sie
auch an
maoglicher-
weise
,2unvorher-
sehbares”.

- Erhohen Sie
die Liquiditat
z. B. durch
rasche Rech-
nungslegung.

- Beachten
Sie, dass bei
steigenden
Umsaétzen auch
der Mittelbe-
darf wachst.
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INVESTITIONEN EURO

Grundstiick:
Kaufpreis, Nebenkosten fiir Vermittlung, Vertragskosten, Steuern,
ErschlieBung, ...

Bauliche Investitionen:
Neu- und Umbauten, Adaptierung von Raumen,
Kaution bei Miet- und Pachtobjekten

Einrichtung:
Biroausstattung, Maschinen und Werkzeuge, Lagereinrichtung,
Ausstellungsraume, Sonstiges, ...

Fuhrpark:
Pkw, Kombi, Lkw, Sonstiges, ...

Sonstige Investitionen:

WARENLAGER
Startwarenlager fir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, evtl. Handelsware

LAUFENDE KOSTEN - STARTKOSTEN

Grindungskosten wie Anmeldegebiihren, Gesellschaftsgriindung

(Notar, Bilanz-/Buchhalter, Steuerberater oder Rechtsanwalt, Firmenbuch]
sowie laufende Kosten zur Uberbriickung der Startphase, fiir z. B.
Eroffnungswerbung, Miete, Telefon, private Lebensfiihrung, Lohne,

bis entsprechende Umsatze erreicht werden
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Finanzplan

Finanzplan = Gegenuberstellung von
Zahlungseingangen und Zahlungsausgangen
Geldbetrage in Euro pro Monat/pro Quartal/pro Jahr

Monat 1 Monat 2
1. Zahlungsmittel Anfangsbestand

Kapitalbedarf

Monat 12

2. Geplante Einzahlungen

Umsitze (inkl. USt.)

Kreditzusagen

Privateinlagen

sonstige Einzahlungen (inkl. USt.)

Summe Einzahlungen (1) + (2)

3. Geplante Auszahlungen

auszahlungswirksame laufende Kosten
linkL. USt.)

Auszahlungen fir Investitionen (inkl. USt.]

Auszahlungen fir Material (inkl. USt.)

Privatentnahmen

Zahlungen an Finanzamt

Zinszahlungen/Bankspesen

Kapitaltilgungen

sonstige Zahlungen (inkl. USt.]

Summe Auszahlungen

Unter-/Uberdeckung (1) + (2) - (3)

Deckung des Fehlbetrages

Kontokorrentkredit/Kreditrahmen

Privateinlagen

Sonstiges

A\



Forderungen

2.10. FORDERUNGEN

Das Forderspektrum ist breit. Es gibt Forde-
rungen fiir bestehende und neu gegriindete
Unternehmen auf Bundes-, Landes- und
teilweise auch auf Gemeindeebene. Mdg-
lichkeiten und Art der Forderungen sind
dabei von mehreren Faktoren abhangig -
z. B. Neugriindung oder Ubernahme, Investi-
tionshohe, Branche, Standort, Geschaftsidee,
Innovationsgrad oder Wachstumspotenzial.

WICHTIGE TIPPS

Projekt planen und Konzept erstellen: Der
erste Schritt zu Ihrer Férderung ist eine
detaillierte Planung lhres Projekts. Dies ist
einerseits fir Sie selbst wichtig, anderer-
seits aber ist der Projektplan auch fir lhr
Finanzierungsgesprach bei lhrer Bank und
oftmals fir lhren Férderantrag unerlasslich.

Beratung in Anspruch nehmen: Einen ers-
ten Uberblick iber mdgliche Férderungen
bietet Ihnen die Forderdatenbank der WKO
unter wko.at/foerderungen oder Sie lassen
sich Uber Fordermdoglichkeiten in Ihrer Wirt-
schaftskammer bzw. bei Ihrer Bank beraten.

Forderung beantragen: Hier ist es wichtig,
dass der Antrag rechtzeitig gestellt wird;
das heif3t vor der ersten rechtsverbindlichen
Bestellung von Anlagenteilen und/oder
Maschinen, vor Lieferung, vor Baubeginn
oder vor einer anderen Verpflichtung, die die
Investition unumkehrbar macht, wobei der
friheste dieser Zeitpunkte mafigebend ist.
Nachtraglich gibt es in der Regel keine
Forderung. Umso wichtiger ist es also, dass
Sie sich friihzeitig iber Fordermdglichkeiten
informieren.

BEACHTEN SIE BITTE:

= Es besteht kein Rechtsanspruch auf
Forderungen.

= Reichen Sie Férderungsantrage recht-
zeitig ein und beachten Sie dabei eine
ausreichende Bearbeitungsdauer.

PLANUNG 0

» Die Bank verlangt fir die Vergabe zins-
glnstiger Kredite Sicherheiten von lhnen,
z. B. Sparguthaben, Hypotheken,
Birgschaften etc.

= Einreichen missen Sie zumeist bei lhrer
Hausbank.

= Teilweise muss fir das Beantragen von
Fordermitteln die Selbststandigkeit
~hauptberuflich” ausgeiibt werden.

= Forderungen bedeuten lediglich eine
Unterstiitzung Ihres Finanzierungs-
vorhabens und sollten nicht ausschlag-
gebend fiir die Entscheidung sein, ob Sie
Ihre Geschaftsidee verwirklichen oder

nicht.
©

——

WICHTIGSTE
BUNDESFORDERSTELLEN

Austria Wirtschaftsservice (aws)
Unterstitzung von Unternehmen bei der
Finanzierung von Griindungs-, Wachstums-
oder Innovationsprojekten (ausgenommen
in der Tourismus- und Freizeitbranche)

IEIr.‘E'EI

- www.aws.at '1:'
Osterreichische Hotel- und Elur—id
Tourismusbank (OHT) Direktlink

Forderungen von Investitionen in der
Tourismus- und Freizeitwirtschaft
-> www.oeht.at

Kommunalkredit Public Consulting GmbH
(KPC)

Forderungen im Umwelt- und
Energiebereich

> www.umweltfoerderung.at

Osterreichische Forschungsférderungs-
gesellschaft (FFG)

Forderungen unternehmensnaher
Forschung und Entwicklung

> www.ffg.at

Arbeitsmarktservice Osterreich (AMS)
Unterstitzung bei erstmaliger hauptberuf-
licher Selbststandigkeit und Forderungen
fur die Einstellung und Weiterbildung von
Arbeitskraften

- www.ams.at

63


https://www.wko.at/service/foerderungen.html?shorturl=wkoat_foerderungen
https://www.aws.at
https://www.oeht.at
https://www.umweltfoerderung.at
https://www.ffg.at
https://www.ams.at

o PLANUNG

Forderungen

2.10.1. Wesentliche Bundesforderungen

Zuschiisse

N

Unter Zuschissen versteht man in der Regel nicht rickzahlbare Forderungen.
Die Zuschiisse verringern daher lhre Ausgaben fiir Investitionen/Kosten.

Tourismus-
Jungunternehmer-
forderung (OHT)

Forderung junger Tourismusunternehmen (bis drei Jahre nach der Griindung)
fur Investitionen zwischen EUR 50.000,- und EUR 500.000,-

- Zuschuss bis zu 7,5 % und Aufstockung des Landes in gleicher Hohe

Alle Infos unter www.oeht.at

aws Preseed

Finanzierung von hochinnovativen Start-ups in der Vorgriindungsphase
- Zuschuss bis max. EUR 300.000,-
Alle Infos unter www.aws.at

aws Seedfinancing

Geforderte Kredite

Von der Idee zum Markteintritt: Zuschuss zur Uberbriickung der Finanzierungs-
licke innovativer Start-ups, die hochtechnologische Produkte entwickeln.

- bis max. EUR 1 Mio.

Alle Infos unter: www.aws.at

Geforderte Kredite stellen eine Fremdfinanzierung mit Stiitzung durch die
offentliche Hand und damit begiinstigten Konditionen dar. Dieses Fremdkapital
muss besichert und zurickgezahlt werden.

aws erp-Kredit
(OHT und aws)

Zinsgunstiger Investitionskredit -

spezielle Konditionen fiir Jungunternehmer:innen
- ab EUR 10.000,- bis EUR 30 Mio.

Alle Infos unter www.aws.at oder www.oeht.at

Mikrokredit (BMAFJ)

b4

Forderung von Investitionen im Zuge von Betriebsgriindungen am Kapitalmarkt
benachteiligter Personen

- bis zu EUR 15.000,- Kredit mit Fixzinsen

Alle Infos unter www.dermikrokredit.at
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Garantien/Haftungsiibernahmen

Wenn die vom Forderwerbenden angebotene Besicherung fir einen Bankkredit
nicht ausreicht, konnen institutionelle Birgen die Ausfallshaftung gegenuber
der finanzierenden Bank (teilweise) iibernehmen.

aws-Garantie (aws)
bis 6 Jahre

Sicherheiten fiir Bankkredite.

- Garantien bis zu 80 % des Kredits, bis max. EUR 2,5 Mio.

a) Unterstiitzung der Finanzierung von Vorhaben von jungen Unternehmen bis
6 Jahre

b) Eigenmittel, die in das Vorhaben eingebracht werden, kénnen durch die
Aufnahme eines Kredites in gleicher Hohe mit einer Garantielibernahme ver-
doppelt werden

Alle Infos unter www.aws.at

Tourismus-Jungunter-
nehmerhaftung (OHT)

Beteiligungskapital

Haftungslibernahme fir Investitionskredite fiir Tourismusunternehmen
- Garantien bis zu 80 % des Kredits, bis max. EUR 4 Mio.
Alle Infos unter www.oeht.at

Beteiligungen verbessern die Eigenkapitalsituation des Unternehmens.
Die Dauer und Intensitat der Beteiligung bzw. deren Riickzahlung sind
unterschiedlich. Es gibt Beteiligungen mit und ohne Mitspracherecht.

Griindungsfonds (aws)

Firmenbeteiligung an Jungunternehmen mit Wachstumspotenzial, die in der
risikoreichen Friihphase keine ausreichende Bankfinanzierung erhalten.

- Beteiligungshdéhe zwischen EUR 100.000,- und EUR 3,5 Mio.

Alle Infos unter www.gruenderfonds.at und www.aws.at/aws-eigenkapital

Mitarbeitereinstellung

Es gibt nicht rickzahlbare Zuschusse fir die Einstellung von Personal.

EPU-Forderung fiir die
Einstellung der ersten
Arbeitskraft (AMS)

Forderung von Ein-Personen-Unternehmen, die seit mindestens drei Monaten
selbststandig (6SVG-versichert) sind und ihre erste Arbeitskraft einstellen

- 25 % des Bruttogehalts fir 12 Monate

Alle Infos unter www.ams.at
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Forderungen

Geforderte Beratung und Information

Holen Sie sich kostenlose oder geforderte Beratung fir die Vorbereitung und
Planung Ihrer Geschaftsidee.

Beratungsleistungen
durch die
Wirtschaftskammer

Das Griinderservice, die Serviceabteilungen sowie die Bezirks- und
Regionalstellen der Wirtschaftskammer beraten Sie kostenlos bei |hrem
Grindungsprozess.

Kontakt zu den Griinderservices Osterreich Seite 131

Gefdorderte In vielen Bundeslandern werden Beratungsleistungen von Unternehmens-

Unternehmensberatung beratungsfirmen, z. B. fiir Businessplan-Erstellung, Marketing, Finanzierung
etc., durch die Wirtschaftskammer und/oder Land und Bund geférdert.
Kontakt zu den Griinderservices Osterreich Seite 131

aws Beratung und Zuschuss, um geistiges Eigentum (Intellectual Property, IPG) zu

Innovationsschutz

erkennen, zu sichern, zu verteidigen und optimal einzusetzen.
Alle Informationen unter www.aws.at/aws-innovationsschutz/

Griindungsforderung bei Arbeitslosigkeit

Das AMS unterstutzt bei Grindungen aus der Arbeitslosigkeit heraus.

Unternehmens-
griindungsprogramm
des Arbeitsmarkt-
service (AMS)

2.10.2. Weitere
Bundesforderungen

Befreiung von bestimmten Gebiihren

und Abgaben (NeuF&G)

Durch das Neugriindungsforderungsgesetz
(NeuF6G) werden unter bestimmten Voraus- =
setzungen sowohl Neugriindungen als auch
Betriebslibertragungen von bestimmten Ab-
gaben und Gebihren befreit. Die Befreiung
bezieht sich im Wesentlichen auf:

Forderung arbeitsloser Personen, die beabsichtigen, sich hauptberuflich
selbststandig zu machen. Die Forderung kann aus Beratungsleistungen,
Weiterbildung und einer Griindungsbeihilfe fir den Start bestehen.

Die Antragstellung erfolgt bei der regionalen AMS-Geschéftsstelle.

Alle Infos bei lhrem AMS unter www.ams.at - Forderungen fir Unternehmen

fur die Einbringung von Grundstiicken
in neu gegriindete Gesellschaften Ge-
sellschaftsrechte bzw. Anteile gewahrt
werden. Bei Betriebsiibertragungen gibt
es bei der Grunderwerbsteuer einen
Freibetrag.

Wenn Sie bei Neugriindungen innerhalb
der ersten 36 Monate Arbeitskrafte
einstellen, werden Sie von bestimmten
Lohnabgaben im Ausmaf3 von ca. 6 %
befreit. Achtung: gilt nicht bei Betriebs-

66

» Gerichtsgebliihren fir Eintragungen ins

Firmenbuch.

Stempelgebiihren und Bundesver-
waltungsabgaben fiir Neugriindung.
Grunderwerbsteuer sowie Gerichtsge-
bihren fiir Grundbucheintragung, wenn

Ubertragungen.

Kfz-Um- und Anmeldung, wenn diese zu
den wesentlichen Betriebsgrundlagen

(z. B. bei Autobus-, Giiterbeforderungs-,
Taxi- und Mietwagenunternehmen) gehéren.
Achtung: nur bei Betriebstibertragungen.


https://www.aws.at/aws-innovationsschutz/
https://www.ams.at
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Damit eine Neugrindung vorliegt, muss
eine neue betriebliche Struktur geschaffen
werden. Fur eine beglinstigte Betriebsiber-
tragung muss ein Wechsel in der Person der
Betriebsinhaberin oder des Betriebsinhabers
erfolgen. Die neu griindende oder lberneh-
mende Person darf sich die letzten finf Jahre
weder im In- noch im Ausland gleichartig
selbststandig betatigt haben.

Wird eine Gebihrenbefreiung beantragt, so
ist den betroffenen Stellen (z. B. Firmenbuch,
Finanzamt etc.) mit der Antragstellung ein
NeuféG-Formular (Erklarung der Neugriin-
dung) vorzulegen.

Das entsprechende Formular erhalten Sie
beim Griinderservice, den Fachgruppen so-
wie den Bezirks- und Regionalstellen in lhrer
Wirtschaftskammer.

Forderungen aufBlerhalb der

Jungunternehmerforderungen

Beachten Sie, dass es eine ganze Reihe ande-

rer Forderungen auflerhalb der Jungunter-

nehmerforderungen gibt, beispielsweise

Forderungen fir

= Forschung und Entwicklung:
Forderprogramme der aws, www.aws.at
und der Forschungsforderungsgesell-
schaft (FFG), www.ffg.at

= Energie- und Umweltschutz:
Forderprogramme der Kommunalkredit
Public Consulting (KPC),
www.umweltfoerderung.at

= Internationalisierungsaktivitaten:
Die Internationalisierungsoffensive
.go international” bietet ein umfangreiches
Programm zur Exportférderung fur Unter-
nehmen, die erstmalige Exportaktivitaten
setzen oder neue Markte erschlieflen,
www.go-international.at

2.10.3. Landesspezifische
Forderungen

Neben den oben genannten bundesweiten
Forderungen unterstiitzen oft auch die Lander,
teilweise auch Gemeinden, Betriebsgriindun-
gen durch eigene Férderprogramme. Erkundi-
gen Sie sich daher in Ihrem Bundesland tber
die regionalen Fordermdglichkeiten.

2.11. SOZIALVERSICHERUNG

Gewerbetreibende sind in der Kranken-,
Pensions- und Unfallversicherung pflicht-
versichert. Die Kranken- und Pensionsver-
sicherung ist dabei im Gewerblichen So-
zialversicherungsgesetz (GSVG) geregelt, die
Unfallversicherung im Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetz (ASVG).

Personenkreis

Pflichtversichert sind

= Einzelunternehmer:innen

= Gesellschafter:innen einer 0G

= Komplementare einer KG

= Geschaftsfiihrende Gesellschafter:innen
einer GmbH (sofern in dieser Funktion
nicht bereits ASVG-versichert)

= Geschaftsfliihrende Gesellschafter:innen
einer FlexKapG (sofern in dieser Funktion
nicht bereits ASVG-versichert)

Einzelunternehmer:innen sind mit dem Er-

langen der Gewerbeberechtigung sozialver-

sichert. Geschaftsfiihrende bzw. personlich

haftende Gesellschafter:innen einer Personen-

gesellschaft sind pflichtversichert, wenn die

Gesellschaft Uiber eine Gewerbeberechtigung

verfugt und Mitglied bei der WKO ist.

Besonderheiten bei geschiftsfiihrenden
Gesellschafter:innen einer GmbH/FlexKapG:
Bei einer Beteiligung bis zu 25 % und Bezug
eines Geschaftsfihrergehalts sind diese
ASVG-versichert. Bei einer Beteiligung tber
25 % bis weniger als 50 % wird geprift, ob
die Person in geschaftsfiihrender Gesell-
schafterfunktion weisungsabhangig ist oder
lber weitergehende Rechte wie etwa die
Sperrminoritat verfligt. Bei Arbeitnehmer-
dhnlichkeit besteht ASVG-Versicherung, bei
einer dominierenden Stellung besteht GSVG-
Versicherung. Ab einer Beteiligung von 50 %
sind geschaftsfiihrende Gesellschafter:innen
auf jeden Fall GSVG-versichert.

Besonderheiten bei Kommanditisten: Kom-
manditisten, die nur mit einer Kommandit-
einlage kapitalmaBig an einer KG beteiligt
sind, unterliegen keiner Sozialversicherung.
Mittatige Kommanditisten, die in der Gesell-
schaft entgeltlich mitarbeiten, unterliegen
bei einer nicht selbststandigen Tatigkeit der

PLANUNG 0
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ASVG-Versicherung und bei einer selbst-
standigen Mitarbeit der GSVG-Versicherung
als .Neue Selbststandige”.

2.11.1. Beginn der
Pflichtversicherung

Die Pflichtversicherung beginnt grundsatz-
lich mit dem Tag, an dem die Gewerbeberech-
tigung erlangt wird, bzw. dadurch, dass die
Mitgliedschaft bei der WKO beginnt. Obwohl
die Gewerbebehorde die Gewerbeanmeldung
der Sozialversicherung der Selbstandigen
mitteilt, sind Sie auch verpflichtet, sich in-
nerhalb eines Monats anzumelden. Perso-
nen, die ihre Gewerbeberechtigung ruhend
melden, sind von der Pflichtversicherung
nach dem GSVG und auch von der Unfallver-
sicherung nach dem ASVG ausgenommen.

2.11.2. Beitrage zur
Sozialversicherung

Achtung: Beitragsgrundlage und Beitragspro-
zentsatz sind zwei unterschiedliche Dinge.

Die Beitragsgrundlage ergibt sich aus den
Einkilinften aus dem Gewerbebetrieb - Be-
triebseinnahmen minus Betriebsausgaben
- und moglichen Einkiinften aus selbststan-
diger Arbeit. Der Beitragsprozentsatz be-
tragt 6,8 % Krankenversicherung und 18,5 %
Pensionsversicherung. Die fiir die Beitrags-
grundlage relevanten Einkiinfte werden auf
Basis des Einkommensteuerbescheids be-
rechnet. Dieser liegt aber oft erst spater vor.
Daher wird fir die Berechnung der Beitrage
vorlaufig der Steuerbescheid des drittvoran-
gegangenen Kalenderjahres herangezogen
- zum Beispiel: Bescheid 2023 fiir Beitrags-
bemessung 2026. Ist der Steuerbescheid fiir
2026 vom Finanzamt erstellt, werden die
Beitrage nachbemessen, was zu einer Riick-
oder Nachzahlung fiihren kann. Solange kein
Einkommensteuerbescheid vorliegt, erfolgt
eine vorlaufige Einstufung als Neuzugan-
ger:in und es unterbleibt eine Nachverrech-
nung des Krankenversicherungsbeitrages
in den ersten beiden Kalenderjahren (siehe
nachstes Kapitel 2.11.3).

Mindestbeitragsgrundlage: Im GSVG gibt es
eine Mindestbeitragsgrundlage, diese ent-

Sozialversicherung

spricht der Hohe der Geringfligigkeitsgrenze.
Das heifit: Sie miissen auch dann Beitrage
zahlen, wenn lhre Einkinfte tatsachlich
geringer sind oder ein Verlust vorliegt. Die
Mindestbeitragsgrundlage in der Kranken-
versicherung sowie in der Pensionsversi-
cherung betragt im Jahr 2026 jahrlich EUR
6.613,20. Diese Regelung gilt sowohl fiir neu
gegrindete Unternehmen als auch fir schon
bestehende Wirtschaftskammermitglieder.
Daher zahlen Sie also jahrlich zumindest
den 6,8-prozentigen Krankenversicherungs-
beitrag von EUR 449,76 und den 18,5-pro-
zentigen Pensionsversicherungsbeitrag von
EUR 1.223,40.

Im GSVG gibt es auch eine Hdchstbeitrags-
grundlage. Diese betragt fir das Jahr 2026
jahrlich EUR 97.020,-. Das bedeutet, dass
Sie fur Einkiinfte Uber dieser Grenze keine
weiteren Sozialversicherungsbeitrage leisten
missen.

Der Beitrag zur Unfallversicherung betragt
pro Jahr EUR 155,40.

2.11.3. Jungunternehmer:in

Wenn Sie sich als Gewerbetreibende:r erst-
mals selbststandig machen oder zumindest
in den letzten zehn Jahren nicht GSVG-ver-
sichert waren, gilt in den ersten zwei Kalen-
derjahren lhrer selbststandigen Tatigkeit ein
Fixbeitrag in der Krankenversicherung. Sie
zahlen somit lediglich den Mindestbeitrag
(Jahreswert 2026: 449,76 Euro). Ab dem drit-
ten Kalenderjahr kommt es zu einer Nach-
bemessung, wenn die im jeweiligen Kalen-
derjahr erzielten steuerlichen Gewinne laut
Einkommensteuerbescheid, zuzliglich der
im Beitragsjahr vorgeschriebenen Pensions-
und Krankenversicherungsbeitrage, hoher
als die Mindestbeitragsgrundlage waren.

Der Pensionsversicherungsbeitrag wird in
den ersten drei Kalenderjahren vorerst auf
Basis der Mindestbeitragsgrundlage (Jah-
reswert 2026: 1.223,40 Euro) vorgeschrieben.
Ab dem ersten Jahr wird nachbemessen,
wenn die im jeweiligen Kalenderjahr er-
zielten steuerlichen Gewinne laut Einkom-
mensteuerbescheid, zuzliglich der im Bei-
tragsjahr vorgeschriebenen Pensions- und
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Krankenversicherungsbeitrdge, héher als die Mindestbeitragsgrundlage waren. Der Unfall-
versicherungsbeitrag ist gewinnunabhangig und betragt im Jahr 2026 EUR 155,40. Beitrags-
nachzahlungen, die auf die ersten drei Jahre einer selbststandigen Tatigkeit entfallen, konnen
Uber einen Zeitraum von drei Jahren verteilt werden. Voraussetzung ist, dass zuvor keine
GSVG-Pflichtversicherung bestanden hat. Dieser Antrag ist bis 31. Marz des auf die Beitrags-
feststellung folgenden Kalenderjahres zu stellen.

In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der Sozialversicherungsbeitrage:

Sozialversicherungsbeitrage 2026

Beitrdge Monat Quartal Jahr
Pensionsversicherung (18,5 %)* 101,95 305,85 1.223,40
Krankenversicherung (6,8 %) ** 37,48 112,44 449,76
Selbstandigenvorsorge (1,53 %) 8,43 25,29 101,16
Unfallversicherung (fix) 12,95 38,85 155,40
Gesamt (€) 160,81 482,43 1.929,72

* Nachbelastung bei Uberschreiten der Mindestbeitragsgrundlage
** Fix im 1. und 2. Kalenderjahr. Danach Nachbelastung bei Uberschreiten der Mindestbeitragsgrundlage

s
S
<
b
3
2
5
=
©

Mst.in Daniela Silvia Nejedly, MA

Danielas Backstube

Backen verbindet: In Danielas Backstube in Salzburg wird
Backen zum gemeinschaftlichen Erlebnis, unabhangig von
Alter oder Erfahrung. Die Konditormeisterin Daniela Nejedly
bietet professionelle Kurse zu Grundlagen, Spezialitaten und
saisonalen Themen an und zeigt, wie wertvoll gemeinsame
Zeit ist. Ihr Angebot richtet sich an Einzelpersonen ebenso
wie an private Gruppen, Teams und Bildungseinrichtungen.

Ob Schulprojekt, Eltern-Teenager-Workshop oder Team-Event:

Im Zentrum stehen hochwertiges Handwerk, Freude am Tun
und ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln.

- www.danielasbackstube.at
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Sozialversicherung

2.11.4. Kleinunternehmerregelung -
Ausnahme von der Pflichtversicherung

Unter bestimmten Voraussetzungen und bei Einhalten der jahrlichen Gewinn- und Umsatz-
grenzen kénnen sich Einzelunternehmer:innen von der gewerblichen Kranken- und Pensions-
versicherung sowie den Beitragen zur Selbstéandigenvorsorge befreien lassen. Das gilt NICHT
fir Gesellschafter:innen einer Personengesellschaft, Gesellschafter:innen einer Gesellschaft
birgerlichen Rechts und geschaftsfihrende GmbH-Gesellschafter:innen.

Voraussetzungen und Einkommensgrenzen fiir die Ausnahme:

Altersgruppe Voraussetzungen Gewinn 2026 Umsatz 2026
Unter 57 Jahre Noch nie bzw. max. 12 Monate <6.613,20 € <55.000 €
pflichtversichert in den letzten
60 Monaten (= 5 Jahre)
57 Jahre bis Regel- Gewinn und Umsatz in den <6.613,20 € <55.000 €
pensionsalter letzten 5 Jahren und aktuell
unter den Grenzen
Ab Regelpensions- Gewinn und Umsatz unter den <6.613,20 € < 55.000 €

alter Grenzen

Nahere Informationen sowie Formular zur
Ausnahme siehe SVS.

Stellen Sie dafur gleich zu Beginn lhrer
Selbststandigkeit einen Antrag auf Ausnah-
me von der Vollversicherungspflicht bei der
Sozialversicherung der Selbsténdigen (SVS).
Diesen Antrag konnen Sie nicht rickwirkend
fir ein vergangenes Kalenderjahr stellen.

o

WICHTIG! Das Einhalten beider Grenzen (Um-
satz und Gewinn) wird nachtraglich anhand
des Einkommen- und Umsatzsteuerbe-
scheides kontrolliert. Bei Uberschreiten der
Grenzen sind die entsprechenden Beitrage
nachzuzahlen.

Diese Voraussetzung entfallt fir Personen,
wenn die Kleinunternehmerausnahme fiir die
Dauer des Bezuges von Kinderbetreuungs-
geld geltend gemacht wird.

o

WICHTIG! Wenn Sie von der Vollversiche-
rungspflicht befreit sind, sind Sie wegen
Ihrer Erwerbstatigkeit in der Kranken- und

Pensionsversicherung nicht geschitzt. Der
Unfallversicherungsschutz besteht jedoch
weiter, Sie bezahlen dafiir monatlich den Un-
fallversicherungsbeitrag von EUR 12,95 (EUR
155,40/Jahr).

2.11.5. Leistungen aus der ge-
werblichen Sozialversicherung

Krankenversicherung: Die wichtigsten Leis-
tungen sind arztliche Hilfe, Zahnbehandlung,
Spitalsbehandlung, Heilmittel, Kuraufent-
halte etc. Man unterscheidet zwischen Sach-
und Geldleistungsberechtigten.

Sachleistungsberechtigt sind Sie, wenn |hre
Einklinfte unter der Hochstbeitragsgrundla-
ge (2026: EUR 97.020,- jahrlich] liegen. Dabei
haben Sie Anspruch auf Sachleistungen und
erhalten eine e-card fiir den Arztbesuch. Die
Behandlung ist vorerst kostenlos. Es wird
Ihnen jedoch im Nachhinein ein Selbstbehalt
von 20 % verrechnet - mit Ausnahme von
Spitalspflege auf der allgemeinen Gebiihren-
klasse. Diese Regelung gilt auch fir Jung-
unternehmen.


https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.846813&portal=svsportal bzw. QR-Code

Sozialversicherung

Geldleistungsberechtigt: Beitragsgrundla-
ge ab EUR 97.020,-, Sie bezahlen bei Arzt-
besuchen zunachst als Privatpatient:in die
arztliche Behandlung selbst und erhalten
bei Vorlage der Rechnung einen bestimmten
Anteil zuriick - ca. 80 % des Arztetarifs. Bei
Spitalsbehandlung erhalten Sie neben dem
Pflegegebiihrenersatz der allgemeinen Ge-
bihrenklasse zusatzliche Geldleistungen
fir die Sonderklasse. Auf Antrag konnen
Sachleistungsberechtigte gegen einen Zu-
satzbeitrag die Berechtigung fiir die Spital-
Sonderklasse erwerben. Umgekehrt konnen
Geldleistungsberechtigte das Recht auf Be-
handlung beim Arzt mit e-card erwerben.

.Selbststandig gesund” -
Selbstbehalt auf 10 % (oder 5%)
reduzieren

Durch aktive Gesundheitsvorsorge kdnnen
Sie den Selbstbehalt in der Krankenversi-
cherung auf 10 % reduzieren. Dafiir ist ein
Gesundheits-Check bei der Arztordination
Ihres Vertrauens erforderlich. Basierend auf
den Ergebnissen vereinbaren Sie individuelle
Gesundheitsziele - das kann der Erhalt gu-
ter Werte oder die Verbesserung in einzel-
nen Bereichen sein. Frilhestens nach sechs
Monaten findet ein Evaluierungsgesprach
statt, bei welchem geprift wird, ob Sie die
Gesundheitsziele erreicht haben. Ist dies der
Fall, stellt die Arztin oder der Arzt ein positi-
ves Zeugnis aus, mit welchem bei der SVS der
Antrag auf Reduzierung des Selbstbehaltes
gestellt werden kann. Abhangig vom Alter
ist die nachste Untersuchung erst nach zwei
bis drei Jahren fallig. (,Nachhaltig Gesund” =
weitere Reduktion des Selbstbehalts auf bis
zu 5 % maoglich.)

Weitere Informationen dazu unter:
https://www.svs.at/cdscontent/?
contentid=10007.859661&portal=svsportal

Mitversicherung: In der Krankenversiche-
rung sind kindererziehende Ehegatten und
Kinder beitragsfrei mitversichert. Fir Kinder
ist Uberdies der Arztselbstbehalt nicht zu
bezahlen. Auch kinderlose Ehegatten kon-
nen mit einem Zusatzbeitrag von 3,4 % der
Beitragsgrundlage des Hauptversicherten
mitversichert werden.

Unfallversicherung: Die wichtigsten Leis-
tungen sind die Heilbehandlung nach einem
Arbeitsunfall oder bei Berufskrankheit sowie
eine Unfallrente bei einer dauernden Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit (MdE] ab 20 %. Es
ist monatlich ein Unfallversicherungsbeitrag
von EUR 12,95 (EUR 155,40/Jahr) zu bezah-
len; eine freiwillige Hoherversicherung ist
moglich.

Arbeitslosenversicherungsschutz fir Unter-
nehmen: Mit 1.1.2009 traten neue Regelun-
gen bei der Arbeitslosenversicherung fir
Selbststandige in Kraft: Personen, die bereits
vor dem 1.1.2009 selbststandig erwerbstatig
waren, behalten ihren durch eine unselbst-
standige Tatigkeit erworbenen Anspruch
auf Arbeitslosengeld nunmehr zeitlich un-
beschrankt. Das gilt auch fiir Personen,
die nach dem 1.1.2009 eine selbststandige
Tatigkeit begonnen und vor ihrer Selbststan-
digkeit zumindest fiinf Jahre unselbststandig
erwerbstatig waren. Durch einen freiwilligen
Beitritt zur Arbeitslosenversicherung kdnnen
diese Selbststandigen unter gewissen Vor-
aussetzungen die Bezugsdauer des Arbeits-
losengeldes verlangern bzw. einen hoheren
Arbeitslosengeldanspruch erwerben.

Jemand, der seine selbststandige Tatigkeit
nach dem 1.1.2009 aufgenommen hat und
davor nicht fiinf Jahre lang unselbststandig
erwerbstatig war, behalt seinen Anspruch
auf Arbeitslosengeld maximal fir finf Jah-
re. Hier besteht nach dem neuen Modell die
Mdglichkeit, sich tber diesen Zeitraum hin-
aus (ebenfalls freiwillig) zu versichern.

Die Sozialversicherung der Selbstandigen
(SVS) informiert alle Versicherten iber die
Moglichkeit eines freiwilligen Beitritts (,Op-
ting-in“). Dabei gelten folgende Fristen: Per-
sonen, die ihre selbststandige Tatigkeit seit
dem 1.1.2009 aufgenommen haben, miissen
sich innerhalb von sechs Monaten ab Zugang
der Information Uber die Madglichkeiten der
freiwilligen Arbeitslosenversicherung durch
die SVS zum Beitritt entscheiden.
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Die getroffene Entscheidung ist fiir acht Jah-
re bindend. Menschen, die sich nicht recht-
zeitig fur ein ,,Opting-in" entscheiden, haben
frihestens nach acht Jahren wieder die
Mdglichkeit, in die Arbeitslosenversicherung
einbezogen zu werden.

Beitrage

Selbststandige kdnnen zwischen drei fixen
monatlichen Beitragsgrundlagen wahlen.
Die Beitragsgrundlage betragt ein Viertel,
die Halfte oder drei Viertel der Hochstbei-
tragsgrundlage nach dem GSVG (2026: EUR
8.085,-). Der Beitragssatz macht 2,95 %
in der niedrigsten Beitragsgrundlage (seit
1.1.2024), sonst 5,9 % (seit 1.1.2024) aus. Da-
mit wird die Arbeitslosenversicherung in der
niedrigen Stufe deutlich attraktiver.

Monatsbeitrag  Arbeitslosengeld pro Tag

EUR 59,63 EUR 32,21
EUR 238,51 EUR 52,33
EUR 357,76 EUR 72,18

Selbstandigenvorsorge

Die Selbstandigenvorsorge ist eine Art ,Ab-
fertigung Neu” fiir Selbststandige, als zweite
Saule der Alterssicherung neben der ge-
werblichen Pensionsversicherung.

Von der Selbstandigenvorsorge sind alle
Gewerbetreibenden und jene Neuen Selbst-
standigen erfasst, die in der gewerblichen
Krankenversicherung pflichtversichert sind.
Ausgenommen von der Geltung der Selb-
standigenvorsorge sind Personen, die ihre
selbststandige Tatigkeit in der Pension wei-
ter ausliben, ein ,Opting-in" ist aber moglich.
Freiberuflich Selbststéandige sowie Land- und
Forstwirte konnen dem Modell der Selbstan-
digenvorsorge beitreten (,.Opting-in“).

Beitrage

Fir die Selbstandigenvorsorge ist ein Bei-
trag von 1,53 % der Beitragsgrundlage in der
Krankenversicherung zu leisten. Die Beitrags-
grundlage ist mit der Héchstbeitragsgrundla-
ge (2026: EUR 97.020,-) begrenzt. Die Beitrage
werden gemeinsam mit den anderen Sozial-

Sozialversicherung

versicherungsbeitragen von der SVS vorge-
schrieben und an die von lhnen ausgewahlte
Betriebliche Vorsorgekasse abgefiihrt.

Auswahl der Vorsorgekasse

Wenn Sie mit |lhrem Unternehmen fir lhr
Personal eine Vorsorgekasse wahlen, ist
auch fur Sie diese Wahl verpflichtend. Ist
mangels Personals noch keine Vorsorgekas-
se gewahlt, missen Sie innerhalb von sechs
Monaten eine Vorsorgekasse auswahlen.
Wird keine Auswahl vorgenommen, teilt lh-
nen die SVS eine Kasse zu.

Auszahlung

Ein Auszahlungsanspruch bzw. eine Verfu-
gungsmaglichkeit Gber die eingezahlten Bei-
trage besteht bei Vorliegen von mindestens
36 Beitragsmonaten frihestens nach zwei
Jahren des Ruhens oder Zuriicklegung der
Gewerbeberechtigung oder der Beendigung
der betrieblichen Tatigkeit (bei Neuen Selbst-
sténdigen). Weiters besteht ein Auszahlungs-
anspruch bei Pensionsantritt, und zwar auch
dann, wenn noch keine drei Einzahlungsjahre
vorliegen. Bei Tod der versicherten Person
gebiihrt der Kapitalbetrag den gesetzlichen
Erbberechtigten.

Weitere Verfiigungsmaglichkeiten

Wenn Sie sich die ., Abfertigung” nicht als Ka-

pitalbetrag auszahlen lassen wollen, kdnnen

Sie diese

= in der Vorsorgekasse weiterveranlagen
(gilt nicht bei Pensionsantritt),

» als Einmalpramie in eine Pensions-
zusatzversicherung einzahlen fir eine
lebenslange Pension, in eine andere
Vorsorgekasse lbertragen nach dem
.Rucksackprinzip”, wenn eine unselbst-
standige Tatigkeit aufgenommen wird, an
eine Pensionskasse liberweisen, sofern
bereits eine Berechtigung auf Anwart-
schaft besteht, oder

= an ein Versicherungsunternehmen lber-
weisen als Einmalpramie fir eine vom
Anwartschaftsberechtigten nachweislich
abgeschlossene Pensionszusatzver-
sicherung.

Steuerliche Behandlung
Samtliche steuerliche Beglinstigungen fir
unselbststandig Beschaftigte gelten auch fiir



Sozialversicherung

Selbststandige. Der Beitrag zur Selbstandi-
genvorsorge gilt als steuerliche Betriebsaus-
gabe. Die Veranlagung in der Vorsorgekasse
erfolgt steuerfrei. Die Auszahlung als Ein-
malbetrag erfolgt steuerbegiinstigt mit dem
Steuersatz von 6 %. Die Auszahlung als Rente
erfolgt steuerfrei.

Pensionsversicherung

Die wichtigste Leistung ist die Alterspension.
Das Regelpensionsalter ist das gesetzlich
festgelegte Alter, ab dem man in Pension
gehen kann. Es betragt 65 Jahre. Dafiir brau-
chen Sie mindestens 180 Beitragsmonate.
Fur Frauen der Jahrgange 1964 - 1968 wird
es seit 1. Janner 2024 schrittweise von 60 auf
65 Jahre angehoben. Das hat zur Folge, dass
alle ab dem 1. Juli 1968 geborenen Frauen
erst nach Vollendung des 65. Lebensjahres
in Alterspension gehen konnen. Fir die Er-
fillung der besonderen Anspruchsvoraus-
setzungen fir die Korridorpension sind fir
Personen (bis zum 31.12.1963 geboren) das
Vorliegen von 480 Versicherungsmonaten
und die Vollendung des 62. Lebensjahres
erforderlich. Fir Personen (ab 01.01.1964
geboren) wird das frithestmdgliche Antritts-
alter fir die Korridorpension schrittweise von
62 auf 63 Jahre erhcht und die erforderlichen
Versicherungsmonate steigen auf 504 Mona-
te. Fir Frauen kommt die Korridorpension
erst ab Janner 2030 in Betracht, bis dahin
konnen sie schon vor dem 63. Lebensjahr in
Alterspension gehen.

UNSER TIPP

Beratung dazu bietet die
Pensionsversicherung Osterreich (PV)

o

WICHTIG! Rechtzeitig vor dem beabsichtigten
Pensionsbeginn sollten Sie von der Sozial-
versicherungsanstalt eine Information Uber
die zu erwartende Pensionshohe anfordern.
Mittels ID-Austria kdnnen Sie jederzeit in |hr
Pensionskonto Einsicht nehmen.

Fur Gewerbetreibende, die wegen Krankheit
ihre selbststandige Tatigkeit nicht mehr aus-

Uben konnen, gibt es die Erwerbsunfahig-
keitspension. Wenn die/der Versicherte die-
se Pension beantragt, werden medizinische
Gutachten eingeholt, aufgrund derer die
Erwerbsunfahigkeitspension zugesprochen
werden kann. Gegen einen ablehnenden Be-
scheid kann eine Klage vor dem Arbeits- und
Sozialgericht erhoben werden.

Die Pension errechnet sich grundsatzlich aus
dem Produkt der Anzahl von Versicherungs-
jahren und den durchschnittlichen Beitrags-
grundlagenhdhen wahrend des Erwerbsle-
bens. Zeiten der unselbststidndigen (ASVG)
und der selbststdndigen Tatigkeit (GSVG)
werden zusammengerechnet. Wegen der
Fille an Details ist fir den Pensionsantritt
eine genaue Beratung durch die Sozialver-
sicherung der Selbstandigen unerlasslich.

2.11.6. Ende der
Pflichtversicherung

Sie scheiden mit Ende jenes Monats aus der
Pflichtversicherung aus, indem Sie

= |hre Gewerbeberechtigung zuriicklegen,

= den Nichtbetrieb lhres Gewerbes durch
eine Ruhendmeldung bei der Fachgruppe
bzw. Bezirksstelle/Regionalstelle der
WKO anzeigen,

= die Loschung lhrer Stellung als person-
lich haftende:r Gesellschafter:in einer
Personengesellschaft im Firmenbuch be-
antragen oder die Gewerbeberechtigung
der OG/KG zurtiickgelegt wurde,

= indem die Gewerbeberechtigung der
GmbH/FlexKapG zuriickgelegt wurde
oder Sie den Widerruf lhrer Bestellung
zur Geschéftsfiihrung einer GmbH/
FlexKapG im Firmenbuch beantragen
bzw. als Gesellschafter:in dieser GmbH/
FlexKapG ausscheiden.

Fir weitere Informationen und Beratung sind
die Fachleute der WKO |hres Bundeslandes
gerne fir Sie da.

PLANUNG 0
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WICHTIG! Nach der Gewerbeanmeldung mel-
den Sie sich bei der Sozialversicherung der
Selbstandigen - www.svs.at. Dort erhalten
Sie auch alle Informationen zu Beitragshohe,
Versicherungsumfang, Kleinunternehmerre-
gelung, Differenzvorschreibung etc. Berick-
sichtigen Sie die Kosten fir die Sozialversi-
cherung auch in lhrer Kalkulation, da diese
einen nicht unerheblichen Teil ausmachen.

Umfangreiche Information zur Sozialversi-
cherungspflicht erhalten Sie auch unter
www.wko.at/gruendung/sozialversicherung

2.12. STEUERN

Sie missen keine umfassende Steuerex-
pertise haben, aber ein solides Basiswissen
hilft, bei unternehmerischen Entscheidungen
auch die steuerliche Komponente zu berick-
sichtigen.

Immerhin: Sie haften persénlich fir das Be-
zahlen der Steuern, auch wenn Sie steuerlich
durch Fachleute Ihres Vertrauens vertreten
werden - in Buchhaltung, Bilanzbuchhaltung
oder Steuerberatung. Diese ebnen Ihnen den
Weg durch den Steuerdschungel.

L

WICHTIG! Nutzen Sie unser umfangreiches
Beratungs- und Weiterbildungsangebot. Die
Expert:innen lhrer WKO stehen lhnen zudem
bei Fragen zum Steuerrecht zur Verfligung.

Ihre wichtigsten steuerlichen Pflichten

= Bekanntgabe der Eréffnung Ihres Gewer-
bebetriebs sowie des Standorts innerhalb
eines Monats ab Beginn lhrer Tatigkeit
mit Betriebserdffnungsbogen.

= Fristgerechte Bezahlung der vom Finanz-
amt vorgeschriebenen quartalsmafligen
Vorauszahlungen an Einkommensteuer
(bzw. Korperschaftsteuer bei Kapital-
gesellschaften).

= Bei Umsatzsteuerpflicht fristgerechte
Abgabe der monatlichen oder quartals-
weisen Umsatzsteuervoranmeldungen
und Bezahlung der daraus resultierenden
Betrage.

Sozialversicherung

= Fristgerechte Erstellung und Abgabe der
jahrlichen Steuererklarungen.

Details zu Ihren Pflichten finden Sie auf den
folgenden Seiten.

Der Erstkontakt mit dem Finanzamt

Sie haben eine Geschaftsidee und wollen diese
in die Realitat umsetzen. Nach erster Kontakt-
aufnahme mit der WKO und dem Griinderser-
vice fihrt der nachste Weg zum Finanzamt.
Innerhalb eines Monats ab Beginn |hrer Tatig-
keit miissen Sie dem Finanzamt die Eroffnung
sowie den Standort des Gewerbebetriebes
bekannt geben. In der Regel fiillen Sie einen
Betriebseroffnungsbogen in Zusammenarbeit
mit den Fachleuten lhres Vertrauens aus. Mit-
hilfe dieses Formulars erhebt die Finanz die
grundlegenden Informationen tber |hr Unter-
nehmen und die unternehmerischen Tatigkei-
ten. Den Betriebseroffnungsbogen kénnen Sie
auf der Homepage des Bundesministeriums
fir Finanzen herunterladen (www.bmf.gv.at).
Wichtige Informationen dazu finden Sie auch im
Unternehmensserviceportal (www.usp.gv.at).

Welcher Betriebseroffnungsbogen
(Formular) ist der richtige?

Das kommt ganz auf die von Ihnen gewahlte
Rechtsform an, Details dazu finden Sie auf
Seite 21.

= Einzelunternehmen
- Fragebogen fiir natirliche Personen
(Verf24)
= Personengesellschaft
- Fragebogen fiir Gesellschaften
(Verf16)
= Kapitalgesellschaft
- Fragebogen fiir Aktiengesellschaften
oder Gesellschaften mit beschrank-
ter Haftung (Verf15)

Sie konnen lhre Betriebserdffnung dem zu-
standigen Finanzamt personlich, schriftlich
oder telefonisch melden und erhalten dann
den passenden Fragebogen zugesandt.

Alternativ kann der entsprechende Fragebo-
gen auch online auf www.finanzonline.at oder

www.usp.gv.at ausgefiillt werden.
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Steuern

Nach der erfolgreichen Bearbeitung des Be-
triebseréffnungsbogens durch das Finanz-
amt erhalten Sie oder |hre Gesellschaft eine
Steuernummer und gegebenenfalls auch
eine Umsatzsteueridentifikationsnummer
(kurz: UID-Nummer]. Es ist moglich, dass
das Finanzamt vor Vergabe der Steuernum-
mer eine Betriebsbesichtigung durchfihrt.

Worauf muss beim Ausfiillen des Betriebs-
eroffnungsbogens geachtet werden?

Der Betriebseroffnungsbogen enthalt viele
allgemeine Fragen, deren Beantwortung lh-
nen leichtfallen wird. Einige Fragen hingegen
bedirfen einer Vorbereitung. Die Beantwor-
tung dieser Fragen sollte auf jeden Fall ernst
genommen werden. Von den Antworten hangt
grundsatzlich die Einhebung von gewissen
Steuern bzw. die Hohe der Vorauszahlungen
an Steuern ab. Dies wiederum kann wesent-
liche Auswirkungen auf lhre Liquiditat und
damit lhre Tatigkeit haben. Der Betriebs-
eroffnungsbogen sollte daher mit Sorgfalt
ausgefullt werden.

Starten Sie beispielsweise als Einzelunter-
nehmen oder als Gesellschafter:in einer
Personengesellschaft, werden Sie im Be-
triebseréffnungsbogen aufgefordert, die Ein-
kiinfte (Gewinn) der ersten beiden Jahre zu
schatzen. lhre Schatzung wird vom Finanz-
amt verwendet, um lhre quartalsweisen Ein-
kommensteuervorauszahlungen festzuset-
zen. Daher sollten Sie die Ergebnisse fir die
ersten beiden Jahre vorsichtig und realistisch
einschatzen. Eine hohe Gewinnschatzung
fiihrt zu einer hohen Vorauszahlung. Noch
unangenehmer: Eine zu niedrige Gewinnein-

schatzung fiihrt zu einer hohen Nachzahlung
in den Folgejahren.

Die Frage nach den erwarteten Umsatzen
(Einnahmen) der ersten beiden Jahre wird
vom Finanzamt verwendet, um festzustellen,
ob Sie aufgrund der erwarteten Umsatze
umsatzsteuerpflichtig und demnach zur
periodischen Abgabe von Umsatzsteuervor-
anmeldungen verpflichtet sind.

Zusatzlich sind Umsatzsteuervoranmeldun-
gen abzugeben, wenn eine UID-Nummer
beantragt wird. Wann umsatzbezogene Be-
freiungen anwendbar sind und ob Sie eine
UID-Nummer benétigen, priifen Sie bitte auf
Seite 84.

o

WICHTIG! Gerade der Gewinneinschatzung
sollten Sie viel Aufmerksamkeit schenken,
da Ilhre Gewinnangabe als Basis fiir die Be-
rechnung der Einkommensteuer- bzw. Kor-
perschaftsteuervorauszahlung dient.

UNSER TIPP

Als Ausfllhilfe fir den Fragebogen des
Finanzamtes ist das Merkblatt ,Fragebogen
des Finanzamtes zur Betriebserdffnung”
sehr hilfreich: erhaltlich im Griinderservice
Ihres Bundeslandes oder als Download im
Internet unter
www.wko.at/gruendung/steuern

Ariane Baron
KOKO OKO Naturkosmetik, Hexngliick

PLANUNG 0

Pflegen und wirken mit der Kraft der Natur: Ariane Baron verbindet altes
Wissen der Traditionellen Europdischen Volksheilkunde mit moderner
Naturkosmetik. Unter ihrem Label KOKO OKO - Korrekte Kosmetik ohne
Kompromisse stellt sie in Innsbruck hochwertige Produkte aus regionalen
Wirkstoffen in sorgfaltiger Handarbeit her. Ihr aktuelles Herzensprodukt
ist die Harzsalbe Hexngliick, die als natiirliches Wundpflaster seit
Jahrhunderten verwendet wird und die natiirliche Hautregeneration
optimal unterstiitzt. Ein Muss fiir jede Hausapotheke!

- www.kokooko.at www.hexnglueck.at
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Welches Finanzamt ist fiir mich zustandig?

REALITY-CHECK

Finanzamt fiir GroB3betriebe: Dieses Finanz-
amt ist fir Unternehmen zustandig, deren
Jahresumsatz mehr als zehn Millionen Euro
betragt.

Finanzamt Osterreich: Fiir alle anderen Un-
ternehmen sowie fir neu gegriindete Firmen
ist das Finanzamt Osterreich zustandig. Die
konkrete Dienststelle richtet sich nach dem
Wohnsitz beziehungsweise dem Firmensitz.
Die Adressen der jeweiligen Dienststellen
finden Sie unter: https://service.bmf.gv.at/
service/anwend/behoerden/
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Steuern

Hinweis: Die einmal vergebene Steuernum-
mer bleibt auch dann gleich, wenn Sie |hren
Wohnsitz oder Ihre Tatigkeit wechseln.

Kontaktdaten:

Finanzamt Osterreich
Postfach 260, 1000 Wien
Telefon: 050 233 333

Finanzamt fiir Grof3betriebe
Postfach 251, 1000 Wien
Telefon: 050 233 334

W KO \Z

FRAU IN DER WIRTSCHAFT

FRAU IN DER
WIRTSCHAFT

Frau in der Wirtschaft (FiW) in der Wirtschafts-
kammer Osterreich [WK0) ist ein starkes Netzwerk
fur selbststandige Frauen - von der Kleinstunter-
nehmerin bis zur Top-Managerin. FiW vertritt die
Interessen von iber 150.000 Unternehmerinnen
osterreichweit und unterstiitzt mit umfassendem
Service unternehmerischen Erfolg.


https://service.bmf.gv.at/service/anwend/behoerden/ 
https://service.bmf.gv.at/service/anwend/behoerden/ 
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Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Begrifflichkeiten - kurz und biindig!

Sie werden im Laufe lhrer Selbststandigkeit mit unzahligen Begriffen konfrontiert, die gangigsten finden Sie

hier erlautert:

G—Ud

Betriebseinnahmen

Ein Zahlungszufluss in das Unternehmen, welcher aus der betrieblichen Tatigkeit ent-
springt. Beispiele dazu sind Zahlungseingange fir Ertrage, ausgestellte Rechnungen,
Provisionen, ein Umsatz fir verkaufte Waren bzw. Dienstleistungen.

Betriebsausgaben

Ein Zahlungsabfluss aus dem Unternehmen, der betrieblich veranlasst ist, wie zum
Beispiel Miete, Telefon, Aufwendung Sozialversicherung, Werbung, Biiromobel, Pkw-
Kosten, Personal etc. In gewissen Fallen besteht die Mdglichkeit, die Betriebsausgaben
mittels Durchschnittssatzen zu ermitteln (Pauschalierung).

Einkunftsarten

Es gibt sieben Einkunftsarten - drei betriebliche Einkunftsarten: Land- und Forstwirt-
schaft, Gewerbebetrieb und selbststandige Arbeit; und vier auBlerbetriebliche Ein-
kunftsarten: nicht selbststandige Einkiinfte, Einkiinfte aus Vermietung & Verpachtung,
Einkinfte aus Kapitalvermdgen und sonstige Einkiinfte.

Werbungskosten

Werbungskosten sind Ausgaben im Bereich der auf3erbetrieblichen Einkiinfte. Der Be-
griff Werbungskosten ist dem Begriff Betriebsausgaben (bei betrieblichen Einkunfts-
arten) gleichzusetzen.

Gewinn

Die Differenz zwischen den Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben, wenn die Be-
triebseinnahmen die Betriebsausgaben iibersteigen.

Verlust

Die Differenz zwischen Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben, wenn die Betriebs-
ausgaben die Betriebseinnahmen Ubersteigen.

Einkommen

Der Gewinn oder Verlust, den die oder der Abgabenpflichtige im Rahmen der sieben
Einkunftsarten erzielt. Die Summe aller Einkiinfte ergibt das jahrliche Einkommen.
Das Einkommen ist wiederum die Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung der Ein-
kommensteuer.
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Investitionen vor der

Betriebserdoffnung

Als angehende:r Unternehmer:in haben Sie
oft noch vor Betriebserdffnung verschiedene
Ausgaben fiir das zukilinftige Unternehmen,
z. B. Maschinen- und Werkzeugkauf, Um-
bau des Geschaftslokals. Sie gelten fiir das
Finanzamt bereits dann als Unternehmer:in,
wenn Sie nur Vorbereitungshandlungen fir
Ihren Betrieb tatigen, z. B. Maschinen- und
Werkzeugkauf, Umbau des Geschaftslokals.
Fur die steuerliche Anerkennung dieser Aus-
gaben ist es wichtig, dass eine zielstrebige
Vorbereitung der Betriebserdffnung erkenn-
bar ist, und sie missen im Kalenderjahr der
Ausgabe steuerlich geltend gemacht werden.
Ausgaben, die bereits vor der ,.offiziellen” Be-
triebseroffnung anfallen, konnen daher auch
angesetzt werden. Das bringt fir Sie sowohl
im umsatz- als auch im einkommensteuer-
rechtlichen Bereich Vorteile.

Als vorsteuerabzugsberechtigtes Unter-
nehmen kdannen Sie die an Sie in Rechnung
gestellte Umsatzsteuer abziehen, zusatzlich
kdnnen Ausgaben im Rahmen der Einkom-
mensteuererklarung gewinnmindernd gel-
tend gemacht werden. (Details entnehmen
Sie den folgenden Kapiteln.) Manche Ausga-
ben (z. B. Ausbildungskosten] konnen aber
nur in dem Jahr geltend gemacht werden, in
dem sie bezahlt wurden.

Lukas Renz
HydroSolid

machen.

- www.hydrosolid.com

Steuern

UNSER TIPP

Melden Sie sich jetzt beim Unternehmens-
serviceportal (USP) - www.usp.gv.at - an.
Damit steht Ihnen EINE zentrale Plattform
fiir Behordengange zum Bund zur Ver-
fiigung. Amtswege konnen Sie mit einer
einzigen Anmeldung (Single-Sign-on) sicher,
rasch und effizient rund um die Uhr online
abwickeln.

2.12.1. Die wichtigsten Steuern

Sobald Sie den Betrieb erdffnet und dies
dem Finanzamt gemeldet haben, werden
Ihnen im Normalfall vom Finanzamt fir die
Einkommen- oder Kdrperschaftsteuer Vor-
auszahlungen vorgeschrieben. Alle tbrigen
zu bezahlenden Abgaben (insbesondere Um-
satzsteuer, Lohnsteuer, Dienstgeberbeitrag
etc.) sind von Ihnen selbst zu berechnen, an
das Finanzamt zu melden und selbststandig
zum Falligkeitstermin zu bezahlen. Fiir diese
Steuern erfolgt keine Vorschreibung durch
das Finanzamt. Der nachfolgende Steuer-
kalender verschafft lhnen einen Uberblick
Uber die Hohe und Termine der wichtigsten
Steuern. Im Detail werden die Umsatz-, Ein-
kommen- und Korperschaftsteuer erklart.

Wasserstoff neu gedacht: Mit HydroSolid geht Lukas Renz eine
zentrale Herausforderung der Energiewende an: die sichere und
effiziente Speicherung von Wasserstoff. Gemeinsam mit seinem
Bruder Michael und deren Freund Clemens griindeten sie 2021 das
DeepTech-Start-up HYDROSOLID und entwickelten ein innovatives
Nanomaterial, das Wasserstoff unter niedrigem Druck speichert.
Durch Forschungspartnerschaften, Auszeichnungen und strategische
Kooperationen mit anderen Partnern arbeitet HydroSolid heute daran,
Wasserstoff weltweit sicher, kompakt und dezentral verfiigbar zu


https://www.usp.gv.at
https://www.hydrosolid.com
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Steuerkalender fiir die wichtigsten Steuern
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Abgabenart Hohe Falligkeit abzufiihren an
Umsatzsteuer 0%, 10 %, 13 % oder 20 % 15. des Finanzamt
des Nettobetrages Ubernadchsten Monats
Einkommensteuer 0-55 % vom Einkommen 15.2.,15.5., Finanzamt
15.8., 15.11.
Korperschaftsteuer 23 % vom Gewinn 15.2.,15.5., Finanzamt
15.8., 15.11.
Lohnsteuer 0-55 % vom Lohn/Gehalt 15. des Folgemonats  Finanzamt
abzgl. SV und Freibetrage
Kommunalsteuer 3 % von der 15. des Folgemonats  Magistrat oder

Bruttolohnsumme

Gemeindeamt

Dienstgeberbeitrag
zum Familienlasten-
ausgleichsfonds +

3,7 % + 0,31 - 0,40 % von
der Bruttolohnsumme
(DZ abh&ngig vom

15. des Folgemonats

Finanzamt

Zuschlag zum DB Bundesland)

Fallt ein Falligkeitstermin auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag, so verschiebt sich der letztmdgliche

Zahlungstermin auf den nachstfolgenden Werktag.

2.12.1.1. Einkommensteuer

Sie ist die ,Lohnsteuer” der Selbststéandi-
gen. Basis und Bemessungsgrundlage ist
Ihr jahrlich erwirtschafteter Gewinn oder
Uberschuss. Dieser wird entweder durch die
doppelte Buchfiihrung, die Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung oder die Pauschalierung
ermittelt; der Uberschuss durch die Uber-
schussrechnung. Zu einem etwaigen Gewinn
und Uberschuss werden samtliche weiteren
Einkilinfte hinzugerechnet - z. B. aus einem
Dienstverhaltnis.

Die Summe aller Einkiinfte ist das Einkom-
men und damit die Bemessungsgrundlage
fur die Einkommensteuer. Der Steuersatz
liegt zwischen 0 und 55 %, wobei Einkom-
mensteuer erst anfallt, wenn das (Jahres-)
Einkommen mehr als EUR 13.539,00 be-
tragt. Achtung: Dieser Betrag wird jahrlich
entsprechend der Inflation indexiert - ,,Ende
der kalten Progression”.

Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres missen
Sie die Jahressteuererklarung fir Einkom-
mensteuer und falls anwendbar auch Um-
satzsteuer beim Finanzamt bis spatestens
30. April in Papierform bzw. bis spatestens
30. Juni in elektronischer Form einreichen.
Ihre Steuererkldarungen missen Sie generell
elektronisch Uber FinanzOnline an das Fi-
nanzamt Gbermitteln. Nur in Ausnahmefallen
ist die Abgabe von Papierformularen, welche
beim Finanzamt erhaltlich sind, maglich.
Wenn Sie durch eine Steuerberatung ver-
treten werden, verlangern sich diese Fristen.

o

WICHTIG! Sie zahlen die Einkommensteuer
vierteljahrlich im Voraus. Im Griindungsjahr
gilt Ihre Schatzung laut Betriebseréffnungs-
bogen als Bemessungsgrundlage. lhre Vor-
auszahlung beruht nur auf Schatzungen bzw.
Erwartungen. Sind Ihre Vorauszahlungen an
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Einkommensteuer unverhaltnismaBig zum
erwarteten Gewinn, kdnnen Sie bis 30. Sep-
tember des Jahres eine Anpassung der Vor-
auszahlung beantragen. Bei der Veranlagung
der Steuer kommt es zur Verrechnung: Waren
Ihre Vorauszahlungen zu hoch, bekommen

Steuern

Sie eine Gutschrift, waren die Vorauszahlun-
gen zu niedrig, missen Sie nachzahlen und
hoher vorauszahlen. Bei nebenberuflichen
Griindungen kommt es in der Regel zu Nach-
zahlungen fir das erste Jahr.

Das steuerpflichtige Einkommen ist die Bemessungsgrundlage der
Einkommensteuer und ermittelt sich stark vereinfacht wie folgt:

Einklinfte aus Land- und Forstwirtschaft
Einkinfte aus selbststandiger Arbeit
Einkiinfte aus Gewerbebetrieb

N O~ O & W N —

Einklinfte aus Vermietung und Verpachtung

Einkinfte aus nicht selbststandiger Arbeit (z. B. Angestellte, Arbeiter:innen, Pensionist:innen)
Einkiinfte aus Kapitalvermaogen (z. B. Sparbiicher, Wertpapiere)

Sonstige Einkiinfte (z. B. bestimmte Leibrenten, Spekulationsgewinne)

= Gesamtbetrag der Einkiinfte

- Sonderausgaben (bestimmte private Ausgaben, die steuerlich begiinstigt werden)
- AuBergewohnliche Belastungen (z. B. Krankheitskosten)

- Freibetrage

= Einkommen (= Steuerbemessungsgrundlage)

- Anwendung des Einkommensteuertarifs
- Absetzbetrage

= Einkommensteuer

- Steuervorauszahlung (z. B. Lohnsteuer, Vorauszahlung an Einkommensteuer)

= Gutschrift/Nachzahlung
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Gewinnfreibetrag

Neben den Betriebsausgaben mindert auch
der Gewinnfreibetrag (steuerrechtlich ge-
wahrte fiktive Betriebsausgabe) die Bemes-
sungsgrundlage fiir die Einkommensteuer
von Einzelunternehmen und Mitunterneh-
mer:innen einer Personengesellschaft (nicht
bei GmbHs, AGs).

Dabei steht ein Grundfreibetrag von 15 % des
Gewinnes bis zu einem maximalen Gewinn
von EUR 33.000,- (damit Grundfreibetrag
max. EUR 4.950,-) jedem zu. Diesen Freibe-
trag gibt es auch fiir pauschalierte Betriebe.
Dariber hinaus kann abhangig von Investi-
tionen in bestimmte Sachanlagen und Wert-
papiere ein zusatzlicher, investitionsbeding-
ter Gewinnfreibetrag von 13 % fiir Gewinne
liber EUR 33.000,- geltend gemacht werden.
Dieser Freibetrag reduziert sich bei sehr ho-
hen Gewinnen ab EUR 175.000,- staffelweise.

Investitionsfreibetrag

Ahnlich dem Gewinnfreibetrag stellt der ab
01.01.2023 geltende Investitionsfreibetrag
ebenso eine Reduktion der steuerlichen Be-
messungsgrundlage in Hohe von 10 % bzw.
15 % (bei Investitionen im Bereich der Okolo-
gisierung) bzw. 20 % bzw. 22% (Ankiindigung
der Bundesregierung (in 09/25]) der begiins-
tigten Investitionen (bis EUR 1.000.000,00)
dar. Es gilt zu beachten, dass fir die jeweilige
Investition entweder der Investitionsfreibe-
trag oder der investitionsbedingte Gewinn-
freibetrag geltend gemacht werden kann.

Einkommensteuertarif

Bis zu einem Einkommen von EUR 13.539,00
(dieser Betrag wird j&hrlich entsprechend
der Inflation indexiert (,Ende der kalten
Progression”]] fallt keine Einkommensteuer
an. Bei einem Einkommen von mehr als EUR
13.539,00 steigt der jeweils anzuwendende
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Einkommensteuertarife fiir 2026

Natirliche Personen [EU, OG, KG, e.U.]

fiir die
nachsten

34.494

fiir die
nachsten

33.907

furdie
nachsten

14.466

fur die
nachsten

L WAK)

Einkommen Steuer
EUR EUR
alles
dariiber 55 % >1.000.000
fiir die
nachsten 50 % 1.000.000 447.570,50
895.141
48 % 104.859 16.557,12
40 % 70.365 13.562,80
30 % 36.458 4.339,80
20 % 21.992 1.690,60
STEUERFREI 0% 13.539 0,00

Steuersatz mit der Hohe des Einkommens
wie nachfolgend ersichtlich an. Da die Ein-
kommensteuer ein progressiver Tarif ist,
wird von 0 % beginnend immer der jeweils
anzuwendende Steuersatz auf einen Teil
Ihres Einkommens angewendet.

Aus den beiden angefiihrten Beispielen auf
Seite 80 ist ersichtlich, wie hoch die Ein-
kommensteuer ist, wenn das zugrunde lie-

gende Einkommen EUR 20.000,- bzw. EUR
40.000,- betragt. Beim Einkommen in der
Héhe von EUR 20.000,- betragt die Steuer
EUR 1.292,20. Die Steuer erhoht sich bei
einem Einkommen von EUR 40.000,- auf
EUR 7.447,20. Der Grund fir den durch-
aus rasanten Anstieg ist der Umstand,
dass jener Einkommensteil, der Gber EUR
13.539,00 liegt, bereits der Besteuerung
unterworfen wird.

pLanune @&
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Beispiel 1: Einkommen EUR 20.000,-
Einkommen  Steuerin%  Steuerin EUR
13.539,- 0% 0,00

6.461,- 20 % 1.292,20
20.000,- 6,46 %* 1.292,20
Beispiel 2: Einkommen EUR 40.000,-
Einkommen  Steuerin%  Steuerin EUR
13.539,- 0% 0,00

8.453,- 20 % 1.690,60
14.466,- 30 % 4.339,80

3.542,- 40 % 1.416,80
40.000,- 18,62 %* 7.447,20

* Wert gerundet auf 2 Dezimalstellen

L

WICHTIG! Ab 1. Oktober des auf das Entstehen
der Steuerschuld folgenden Jahres verrech-
net lhnen das Finanzamt bis zum Ergehen
des Steuerbescheides des betreffenden Jah-
res Soll- bzw. Habenzinsen auf den Steuer-
rickstand bzw. das Steuerguthaben.

Die Einreichfrist einer Abgabenerklarung
kann im Einzelfall auf begrindeten Antrag
verlangert werden. Neben den tatsachlichen
bzw. pauschalen Betriebsausgaben mindert
auch der Gewinnfreibetrag die Bemessungs-
grundlage fir die Einkommensteuer von
Einzelunternehmen und Mitunternehmer:in-
nen einer Personengesellschaft (nicht bei
GmbHs, AGs, FlexKapGs].

Liebhaberei

Ebenfalls einkommensteuerrechtlich zu be-
achten ist die Liebhaberei. Darunter werden
Tatigkeiten verstanden, die nicht gewinnori-
entiert ausgelibt werden. Sollte lhr Unter-
nehmen mehrere Jahre Verluste machen,
die Sie in der Einkommensteuererklarung
mit etwaigen anderen Einklinften steuermin-
dernd gegenrechnen, so kann es passieren,
dass das Finanzamt den Status lhres Unter-
nehmens infrage stellt.

Es wird dann stattdessen von Liebhaberei
ausgegangen und die Verrechnung von Ver-
lusten ware nicht mehr maoglich. Um dies im
Vorhinein auszuschliefen, sollte man sich
bereits vor der Griindung mit der Erstellung
einer plausiblen Planrechnung auseinander-
setzen. Hier unterstiitzt das Griinderservice
mit Beratungen.

Steuern
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Auf der Homepage des Bundesministeriums
fur Finanzen kann eine Berechnung der
Einkommensteuer durchgefiihrt werden:
https://www.bmf.gv.at/themen/steuern.html

Bei Fragen unterstitzt Sie das Griinderser-
vice in lhrer Regional- oder Bezirksstelle auf
Ihrem Weg in die Selbststandigkeit.

2.12.1.2. Immobilienertragsteuer

VerauBerungen von Immobilien im privaten,
aber auch im betrieblichen Bereich werden
mit einem pauschalen Steuersatz von 30%
besteuert. Solche Einkiinfte wirken grund-
satzlich nicht progressionserhohend (d. h.
sie sind den anderen Einkinften nicht mehr
zuzurechnen und erhohen damit auch nicht
den anzuwendenden Steuersatz auf das
Resteinkommen).

2.12.1.3. Korperschaftsteuer

Die Korperschaftsteuer ist die Ertragsteuer
von Kapitalgesellschaften (GmbH, AG,
FlexKapG]). Sie betragt einheitlich 23,00 %
- unabhangig von der Gewinnhdhe. Die Min-
destkorperschaftsteuervorauszahlung pro
Quartal betragt immer 5 % vom gesetzlichen
Mindeststammkapital. Die Mindestkorper-
schaftsteuer betragt EUR 500,00 pro Jahr
und ist zu je einem Viertelam 15. Februar, 15.
Mai, 15. August und 15. November zu zahlen.

Wird der Gewinn an die Gesellschafter ausge-
schiittet, wird er nochmals mit 27,5 % Kapital-
ertragsteuer belastet.

2.12.1.4. Umsatzsteuer (USt)

Die Umsatzsteuer, auch Mehrwertsteuer ge-
nannt, gilt fir Lieferungen, Leistungen und
Eigenverbrauch eines Unternehmens im In-
land. Wenn Sie als Unternehmen etwas an
Kund:innen verkaufen oder leisten, missen
Sie die Umsatzsteuer von ihnen einnehmen
und an das Finanzamt abfiihren. Dabei ist die
Umsatzsteuer fiir Endverbraucher:innen (B2C)


https://www.bmf.gv.at/themen/steuern.html
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ein Kostenfaktor, wahrend Unternehmen (B2B)
oft die Umsatzsteuer, die sie fir ihre Einkaufe
gezahlt haben, vom Finanzamt zuriickerstattet
bekommen.

Beispiel: Wenn Sie im Geschaft Lebensmittel
kaufen, wird |hnen als Endverbraucher:in die
Umsatzsteuer im Preis berechnet. Das Ge-
schaft muss diese Steuer dann ans Finanzamt
abfihren. Gleichzeitig bekommt das Geschaft
fir seine Einkaufe, wie z. B. Wareneinkauf oder
Miete, die bezahlte Umsatzsteuer (Vorsteuer)
erstattet. Die Differenz zwischen eingenom-
mener und gezahlter Umsatzsteuer wird dem
Finanzamt gemeldet und gezahlt.

Sie missen die Umsatzsteuer selbst berech-
nen und regelmafig eine Umsatzsteuervor-
anmeldung (UVA] abgeben. Die Eingabe der in
der Regel monatlich zu erstellenden UVA hat
grundsatzlich Uber FinanzOnline zu erfolgen
- aufler |hr Steuerberater Ubernimmt das fir
Sie. Unternehmen konnen die Umsatzsteuer-
voranmeldung quartalsweise abgeben, wenn
ihr Jahresumsatz unter EUR 100.000,- liegt -
auch noch in Folgejahren.

Steuersitze

Normalerweise betrdgt die Umsatzsteuer 20
% vom Nettoentgelt. Es gibt auch reduzierte
Steuersatze, wie 10 % fir bestimmte Dinge
wie Lebensmittel, Blicher und Beherbergung,
sowie 13 % fir Brennholz, lebende Tiere und
Eintrittskarten fur Kultur- und Sportver-
anstaltungen. Manchmal wird bei speziellen
Lieferungen oder Leistungen, zum Beispiel
bei Lieferungen ins Ausland oder Bauleistun-
gen, keine Umsatzsteuer berechnet.

Umsatzsteuerpflicht

Alle Lieferungen und Leistungen, die ein
Unternehmen im Inland gegen Entgelt aus-
fihrt, unterliegen normalerweise der Um-
satzsteuerpflicht. Das gilt fur alle, die eine
gewerbliche oder berufliche Tatigkeit aus-
tben, wie zum Beispiel Gewerbetreibende,
Vortragende und Vermieter:innen.

Umsatzsteuerbefreiungen

Manche Umsatze sind von der Umsatzsteuer
befreit, ermdglichen aber trotzdem den Vor-
steuerabzug - echt befreite Umsétze, z. B.

Ausfuhrlieferungen. Andere Umsatze sind
von der Umsatzsteuer befreit, aber erlauben
keinen Vorsteuerabzug - unecht befreite Um-
satze. Wichtig: Das Unternehmen ist verant-
wortlich, die Umsatzsteuer fristgerecht ans
Finanzamt zu zahlen.

Die wichtigste ,unechte” Umsatzsteuer-
befreiung ist die sogenannte Kleinunter-
nehmerregelung. Liegt Ihr Jahresumsatz
(und der Umsatz des Vorjahres) unter 55.000
Euro brutto, sind Sie automatisch umsatz-
steuerbefreit. Innerhalb eines Jahres dirfen
Sie die Umsatzgrenze um hochstens 10 %
Uberschreiten, um bis zum Ende des Ka-
lenderjahres weiterhin von der Befreiung
Gebrauch zu machen. Dann dirfen Sie keine
Umsatzsteuer in Rechnung stellen und miis-
sen auch keine Umsatzsteuer ans Finanzamt
abfiihren. Allerdings dirfen Sie dann keine
Vorsteuer fir die an Sie erbrachten Vorleis-
tungen geltend machen.

Seit 2025 gilt die Kleinunternehmerregelung
auch im EU-Ausland. Soweit der nationale
Schwellenwert nicht berschritten ist und
innerhalb der gesamten Europaischen Union
nicht mehr als EUR 100.000 Umsatz erzielt
werden, kann daher ab 2025 auch ein nicht
ansassiger Unternehmer die Kleinunterneh-
merbesteuerung in Osterreich anwenden.

Wichtig: Auf lThren Rechnungen miissen Sie
dafiir deutlich angeben, dass Sie die Klein-
unternehmerregelung nutzen und daher
"umsatzsteuerfrei im Sinne des § 6 (1) Z 27
UStG" sind. In Ihren Rechnungen diirfen Sie
dann keine Umsatzsteuer ausweisen. Sie
konnen jedoch freiwillig auf die Steuerbe-
freiung verzichten. Sie berechnen also lhre
Umsatzsteuer und fihren diese ans Finanz-
amt ab, obwohl Ihr Jahres-Brutto-Umsatz
unter 55.000 Euro liegt. Dann wiederum kon-
nen Sie Vorsteuer fir die an Sie erbrachten
Vorleistungen geltend machen. Diese Rege-
lung kann vorteilhaft sein, wenn |hre Kunden
hauptsachlich vorsteuerabzugsberechtigte
Unternehmen sind, da im B2B-Bereich nor-
malerweise keine Umsatzsteuer anfallt.

PLANUNG 0

83



0 PLANUNG

Uberschreiten Sie die Umsatzgrenze wih-
rend des Jahres liber die 10% Toleranz-
grenze, werden Sie mit den Uberschreiten-
den Umsatzen umsatzsteuerpflichtig. Sie
missen auch sorgfdltig Rechnungen fir
Ilhre Lieferungen und Leistungen ausstel-
len. Welche Konsequenzen die Kleinunter-
nehmerregelung fir lhr Unternehmen hat,
hangt von verschiedenen Faktoren ab, wie
Ihren Anfangsinvestitionen und der Art |hrer
Kunden - Unternehmen oder Private. Es ist
wichtig, diese Aspekte individuell zu prifen,
da die Umsatzgrenze allein nicht ausschlag-
gebend ist.

@) UNSER TIPP

Nutzen Sie die kostenlose Beratung des
Griinderservice schon vor der Abgabe |hres
Betriebserdffnungsbogens. So konnen Sie
gemeinsam klaren, ob die Kleinunterneh-
merregelung fur Sie von Vorteil ist.

Kleinunternehmerregelung -
Finanzamt vs. SVS

Das Wichtigste gleich vorweg: Die Klein-
unternehmerregelung ist eine Regelung, die
sich ausschliefllich auf die Umsatzsteuer be-
zieht. Diese ist nicht zu verwechseln mit der
.Kleinunternehmerregelung der SVS™ - einer
Beglinstigung der Sozialversicherung. Diese
ermaoglicht es lhnen, sich von der Pflichtver-
sicherung der Sozialversicherungsanstalt
(SVS]) ausnehmen zu lassen - mit Ausnah-

Umsatz pro Jahr in Euro

B Unternehmer -
Umsatzsteuer-
pflicht

Kleinunternehmer

- keine Umsatz-
steuerpflicht
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me der verpflichtenden Unfallversicherung.
Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel 2.11. So-
zialversicherung auf Seite 67.

Ubergang der Steuerschuld auf Leistungs-
empfinger (Reverse Charge)
Normalerweise ist das liefernde Unternehmen
verantwortlich, die Umsatzsteuer zu berech-
nen und an das Finanzamt abzufiihren. Aber
bei .Reverse Charge” &ndert sich das: Das
Unternehmen, das die Leistung oder Ware er-
halt, muss die Umsatzsteuerin seiner eigenen
Umsatzsteuervoranmeldung angeben und an
das Finanzamt Gberweisen.

Diese Regelung wird oft angewendet, wenn
Geschafte zwischen Unternehmen in ver-
schiedenen Léandern stattfinden oder bei
bestimmten speziellen Dienstleistungen und
Waren im Inland. Reverse Charge hilft, Steuer-
hinterziehung zu verhindern und sorgt fiir eine
faire Besteuerung bei grenziiberschreitenden
Geschaften.

Wer in diesem Fall eine Leistung empfangt,
bekommt vom leistenden Unternehmen ledig-
lich eine Rechnung iber den Nettobetrag - es
wird keine Steuer ausgewiesen - mit einem
besonderen Hinweis auf den Ubergang der
Steuerschuld.

Ein ausldndisches Unternehmen, das in Os-
terreich keine Betriebsstitte hat, aber in Os-
terreich Leistungen erbringt, ist ein weiterer
Fall fir ,.Reverse Charge”: Auch hier Gibertragt
sich die Steuerzahlungsverantwortung auf das
Unternehmen, das die Leistung erhalt. Das
bedeutet: Das osterreichische Unternehmen,

> EUR 100.000,- monatliche Meldung

<EUR 100.000,- 1/4-jahrliche Meldung

< EUR 55.000,- brutto

<EUR 60.500,-

einmalin 5 Jahren

mit Antrag (Option) auch
Umsatzsteuerpflicht
unter EUR 55.000,- brutto
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das die Leistung empfangt, muss die Steuer
berechnen und ans Finanzamt zahlen.

Versandhandel

Beim Versandhandel B2C innerhalb der EU
ist die Umsatzsteuer des Empfangerlandes
in Rechnung zu stellen. Eine Erleichterung
gibt es nur fur Kleinstunternehmen bis zu
einem Versandhandelsumsatz innerhalb der
gesamten EU bis EUR 10.000,-. Die Abfuhr
der auslandischen Umsatzsteuer kann tber
das 0SS-System erfolgen, damit ist eine Re-
gistrierung des Unternehmens in den ande-
ren Staaten nicht erforderlich. Eine dhnliche
Regelung kommt zum Tragen, wenn Waren
aus dem Drittland direkt an die:den Endkon-
sumierende:n versendet werden.

Vorsteuerabzug

Damit Sie sich einen Vorsteuerbetrag ab-
ziehen kdnnen, missen die erhaltenen
Rechnungen gewisse Merkmale (siehe nach-
folgend) erfiillen. Wenn Sie eine Rechnung
empfangen, ist es wichtig, diese auf ihre
Richtigkeit und Vollstandigkeit zu tberpri-
fen. Sollte die erhaltene Rechnung nicht alle
notwendigen Merkmale erfillen, haben Sie
keinen Anspruch auf einen Vorsteuerabzug.
Von der Vorsteuerabzugsberechtigung aus-
genommen sind alle Pkw bis auf jene, die von
der Finanzverwaltung als Kastenwagen oder
Klein-Lkw akzeptiert werden. Siehe dazu:

www.bmf.gv.at

Pauschalierung der Vorsteuer

Bei Vorjahresumsatzen von max. EUR
420.000,- (ab 2026) kénnen Sie auch eine Vor-
steuerpauschalierung mit 1,8 % der Netto-
umsétze (max. 7.560 EUR 2026) beantragen.
Zusatzlich zu diesem Pauschalbetrag kann die
Vorsteuer von Investitionen in abnutzbares An-
lagevermogen tber EUR 1.100,- netto, Waren,
Rohstoffen, Halbfertigerzeugnissen, Hilfsstof-
fen, Zutaten und Fremdlohnen bericksichtigt
werden.

Merkmale einer ordnungsgemafen
Rechnung

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug
berechtigt, muss sie folgende Merkmale ei-
ner ordnungsgemafien Rechnung aufweisen:

1. Name und Anschrift des liefernden oder
leistenden Unternehmens

2. Name und Anschrift der Leistungs-
empfangerin oder des -empfangers

3. Ausstellungsdatum und -ort

4. Umsatzsteueridentifikationsnummer
(UID-Nummer) des liefernden oder
leistenden Unternehmens

5. UID-Nummer der Leistungsempfangerin
oder des -empfangers (auf Rechnungen
mit einem Gesamtbetrag tUber
EUR 10.000,- inkl. USt und bei grenz-
Uiberschreitenden Umsatzen)

6. Fortlaufende Rechnungsnummer

7. Menge und handelsibliche Bezeichnung
der Gegenstande bzw. Art und Umfang
der Leistungen

8. Tag/Zeitraum der Lieferung oder
sonstigen Leistung

9. Entgelt fur die Lieferung/sonstige
Leistung (Nettobetrag)

10. Umsatzsteuerbetrag

11. Gesamtbetrag (Bruttobetrag)

12. Anzuwendender Steuersatz oder ein Hin-
weis auf eine anwendbare Steuerbefreiung
(z. B. ..Umsatzsteuerfrei im Sinne des § 6
(1) Z 27 UStG" > Kleinunternehmerrege-
lung) bzw. auf den Ubergang der Steuer-
schuld auf die/den Leistungsempfanger:in
(z. B. Ubergang der Steuerschuld auf die/
den Leistungsempfanger:in nach § 19 (1)
UStG)

Fir Kleinbetragsrechnungen (Rechnungen
mit einem Fakturenwert von brutto maximal
EUR 400,-) geniigt die Angabe von:

1. Name und Anschrift des liefernden oder
leistenden Unternehmens

2. Ausstellungsdatum

3. Menge und handelsiibliche Bezeichnung
der Gegenstande bzw. Art und Umfang
der Leistungen

4. Tag/Zeitraum der Lieferung/Leistung

Bruttoentgelt

6. Anzuwendender Steuersatz in Prozent
oder ein Hinweis auf eine anwendbare
Steuerbefreiung (z. B. .Umsatzsteuer-
frei im Sinne des § 6 (1) Z 27 UStG"
= Kleinunternehmerregelung)

o

85


https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/kraftfahrzeuge/vorsteuerabzugsberechtigte-fahrzeuge.html

0 PLANUNG

UID-Nummer

Wenn Sie umsatzsteuerpflichtige Leistungen
und Lieferung erbringen, erhalten Sie vom
Finanzamt eine Umsatzsteueridentifikations-
nummer (UID-Nummer]. Ihre UID-Nummer
mussen Sie auf jeder Rechnung (iber EUR
400,-) anfihren. Die UID-Nummer dient zur
Identifizierung als EU-Unternehmer im Falle
von Lieferungen oder Leistungen bzw. bei
der Erbringung von bestimmten sonstigen
Leistungen an Unternehmen in einem ande-
ren EU-Land. Neu gegriindete Unternehmen

Steuern

erhalten die UID-Nummer vom Finanzamt
gleichzeitig mit Zuteilung der Steuernummer.
Kleinunternehmen erhalten im Regelfall kei-
ne UID-Nummer.

Ausnahme: Verkaufe in bzw. Zukaufe aus
dem EU-Raum. Wenn Sie fiir Ihr Unterneh-
men verbrauchsteuerpflichtige Waren (Wein,
Schaumwein, Spirituosen, Bier, Tabakwaren,
Mineralol) im EU-Ausland kaufen wollen, be-
notigen Sie eine zusatzliche Identifikations-
nummer. Zustandig dafir ist das Zollamt
Osterreich.

Musterrechnung mit den Merkmalen einer ordnungsgemafBen Rechnung
Erklarung der Merkmale 1 bis 12, siehe ab Seite 85.

86

~ MUSTERLOGO

Firma

Musterfrau KG
Musterstrafle 4
A-1030 Wien

Rechnung 1/014/2026 ©

o Mustermann Gmbh
Musterstrafle 1a | A-9020 Klagenfurt
www.musteradresse.at

Tel.: +43 463 12345

@ Kuagenfurt, am 01.02.2026

Kd-Nr.:
UID-Nr.:

1456
ATU 12345678

Bestellung vom: 10.01.2026
Lieferung vom: 01.02.2026

(8]

Menge Einheit Artikel Art. Nr. Einzelpreis USt. Betrag in EUR
50 o Stk. Druckerpatronen 45987 147,20 20 % 7.360,00
300 Stk. Notizblock 23548 10,75 20 % 3.225,00

Zahlungsbedingungen:
10 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto

Betrag (exkl. USt.)
@® +20% ust.

10.585,00 o
2.117,00 @

Gesamtbetrag (inkl. USt.)

@® 12.702,00

Wir danken fiir den Auftrag und bitten um Uberweisung des oben genannten Betrags auf unser Konto mit dem

IBAN AT 42345678912

Mustermann Gmbh | FN 1235w | Landesgericht Klagenfurt | ATU 87654321



Gewerberecht

2.12.1.5. Sonstige Steuern

Daneben kénnen noch weitere Steuern an-
fallen. Wenn Sie Arbeitskrafte beschaftigen,
sind Lohnsteuer (die das Unternehmen bei
den Auszahlungen an seine Belegschaft ein-
behalt und in deren Namen an das Finanzamt
abfiihrt), Kommunalsteuer, Dienstgeberbei-
trag und Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag
abzufiihren. Jedenfalls zu bezahlen ist die
Tourismusabgabe (Landesabgabe), und
je nach Branche kdénnen Kraftfahrzeug-
steuer (flir Lkw ber 3,5 t), Werbeabgabe
(fur die Annahme von Anzeigen in Druck-
werken), Normverbrauchsabgabe (Kfz-Han-
del) oder Ortstaxe (Tourismus) anfallen.

QR-Code scannen
und sofort auf alle
Services zugreifen!

pLanune @

UNSER TIPP

Nutzen Sie FinanzOnline
(https://finanzonline.bmf.gv.at/]) im
Rahmen des Unternehmensserviceportals
(www.usp.gv.at). Sie kénnen FinanzOnline
insbesondere fiir die Ubermittlung der
Umsatzsteuervoranmeldung (U30) und
fir die Ubermittlung der Umsatzsteuer-,
Einkommensteuer- und Korperschaft-
steuererkldrung nutzen.

In Threr WKO gibt es dariiber hinaus Info-
blatter, die detaillierter auf viele steuerliche

Themen eingehen. E E

Oder nutzen Sie auch den SV- und Steuer- ],
rechner unter: https://svrechner.wko.at E
Direktlink



https://finanzonline.bmf.gv.at/)im
https://www.usp.gv.at
https://svrechner.wko.at

Einfach grunden

Grunden wird einfacher. Denn das Grunderservice der
Wirtschaftskammer steht Ihnen wahrend des gesamten
Grindungsprozesses als verlasslicher Partner zur Seite.
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Die birokratischen Hirden fir eine Grin-
dung sind heute niedriger denn je. Dank Digi-
talisierung und e-Griindung wird der Prozess
immer einfacher - ein Gewerbe kann mittler-
weile auch elektronisch angemeldet werden.

Dennoch stehen wir Ihnen dabei zur Seite.
Das Griinderservice und die Bezirks- und
Regionalstellen der Wirtschaftskammern
liefern kompetentes Know-how rund um
Griindungs-, Finanzierungs- und Rechtsfra-
gen. Das komplette Griindungs-Know-how
in einem Paket gibt es Ubrigens auch bei
den Griinderworkshops oder Webinaren des
Grinderservice. Und die Beratungsbestati-
gung des Griinderservice sorgt dafir, dass
die Kosten fir die Firmenbucheintragung
wegfallen.

Der Grindungsprozess hangt natirlich auch
von der gewahlten Rechtsform ab. Der Leit-
faden des Griinderservice fuhrt Sie Schritt
fur Schritt durch den gesamten Ablauf, an-
gepasst an Ihre Rechtsform, sodass Sie |hr
Unternehmen schnell und sicher starten
kénnen.



3. GRUNDUNG

3.1. Gewerbeanmeldung
Mit dem Griinderservice geht’s

schneller
- S.90

3.2. Weitere Behorden
Wichtige Behorden fur die

Gewerbeanmeldung
- S5.90

3.3. Grindungskosten

Beratung erspart Grindungskosten
-2 S5.91

3.4. Beratung im Griinderservice
Gut vorbereitet in die Selbststandigkeit
->S5.91

3.5. Die Griindungsschritte

im Uberblick

Die einzelnen Schritte zur Grindung -
je nach Rechtsform

- S5.92
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3.1. GEWERBEANMELDUNG

Gewerbebehorde ist die Bezirkshauptmann-
schaft, das Magistrat der Stadt oder in Wien
das zustandige magistratische Bezirksamt des
Gewerbestandortes. Die Anmeldung kann dort
- formlos oder mittels Formular - persanlich,
schriftlich oder elektronisch tiber www.usp.gv.at
sowie Uiber das Griinderservice oder die Bezirks-
und Regionalstellen lhrer Wirtschaftskammer
erfolgen. Wenn alle erforderlichen Unterlagen
vorliegen, kann das Gewerbe bereits mit der
Anmeldung ausgelibt werden. Bei einigen spe-
ziellen Branchen (Rechtskraftgewerbe - siehe
Kapitel Gewerberecht, 2.1.) ist die Ausiibung erst
nach Erhalt eines Bescheides maglich.

@) UNSER TIPP

Erledigen Sie die Formalitaten schnell und
unkompliziert mit dem Gewerbeanmelde-
service des Griinderservice oder in den
Bezirks- und Regionalstellen |hrer Wirt-
schaftskammer.

Die Anmeldung
muss folgende Angaben enthalten:
= Genaue Bezeichnung des Gewerbes
= Genauer Standort der Gewerbeausiibung
= Genaue Bezeichnung der Gewerbean-
melderin bzw. des Gewerbeanmelders
- Bei natiirlichen Personen: Vor- und
Familienname, Adresse, Geburtsdatum
und Geburtsort, Staatsangehorigkeit,
Sozialversicherungsnummer
- Bei Gesellschaften bzw. Vereinen:
genauer Firmenwortlaut und Firmen-
buchnummer bzw. Vereinsbezeichnung
und Zentrale Vereinsregisterzahl,
Geschaftsanschrift

Folgende Unterlagen brauchen Sie zur
Gewerbeanmeldung:

Beim Einzelunternehmen und fiir die

gewerbeberechtliche Geschaftsfiihrung:

= |dentitatsnachweis der Person, die das
Gewerbe anmeldet (z. B. Reisepass)

= Aufenthaltsberechtigung bei Drittstaats-
angehdrigen (ausgenommen Schweiz)

= Eventuell Nachweis akademischer Grade

Gewerbeanmeldung/Weitere Behdorden

= Erklarung Gber das Nichtvorliegen von
Gewerbeausschlussgriinden

= Bei Namensanderung zusatzlich Heirats-
urkunde oder Bescheid tiber die Namens-
anderung

= Bei Wohnsitz im Ausland oder bei einer
Wohnsitzdauer von weniger als finf
Jahren in Osterreich ist fiir die letzten
fiinf Jahre zusatzlich eine Strafregister-
bescheinigung aller Aufenthaltsstaaten
(mit Ausnahme Osterreichs) mit amtlich
beglaubigter Ubersetzung sowie ein
Nachweis Uber den Aufenthalt in diesen
Staaten (z. B. Meldebestatigung) erforder-
lich. Alternativ konnen Sie eine eidesstatt-
liche Erklarung uber das Nichtvorliegen
von Gewerbeausschlussgriinden abgeben;
beachten Sie in diesem Fall die recht-
lichen Folgen unrichtiger Angaben.

Fiir Gesellschaften zusatzlich:

= Erklarung iber das Nichtvorliegen von
Gewerbeausschlussgriinden von Perso-
nen mit mafgeblichem Einfluss auf die
Geschéfte der Gesellschaft.

3.2. WEITERE BEHORDEN

3.2.1. Sozialversicherung

Die Pflichtversicherung beginnt grundsatzlich
mit dem Tag, an dem die Gewerbeberechtigung
erlangt wird. Die Gewerbebehorde Gbermittelt
die Gewerbeanmeldung der Sozialversiche-
rung der Selbstandigen (SVS) automatisch.
Sie erhalten ein BegriiBungsschreiben in-
nerhalb von vier Wochen ab Wirkungsdatum
des Gewerbes. Falls nicht, bitte bei der SVS
rickfragen. Allgemeine Informationen zur
Sozialversicherung finden Sie im Kapitel 2.11.
Sozialversicherung sowie direkt bei der SVS
unter www.svs.at > Unternehmensgrindung.

3.2.2. Finanzamt

Innerhalb eines Monats ab Betriebsgriindung
muss das Unternehmen dem Finanzamt die
Eroffnung seines Gewerbebetriebes mitteilen.
Die Mitteilung der Betriebserdffnung kann
schriftlich oder miindlich (telefonisch) gegen-
liber dem Finanzamt erfolgen. Das Finanzamt
schickt daraufhin ein Formular (Fragebogen)


https://www.usp.gv.at
https://www.svs.at

Weitere Behdrden

zu (,Verf 24" fir Einzelunternehmen, ,Verf 14"
flr Personengesellschaften und .Verf 15" fiir
Kapitalgesellschaften), welches ausgefiillt re-
tourniert werden muss. Eine Kopie eines Aus-
weisdokumentes (Reisepass, Fiihrerschein
etc.) sollte dem Fragebogen beigeschlossen
werden.

Achtung: Im Fragebogen sind u. a. der
voraussichtliche Gewinn und der voraus-
sichtliche Umsatz des Erdffnungsjahres
und des Folgejahres anzugeben. Danach
werden die vorlaufigen Einkommensteuer-
vorauszahlungen festgesetzt. Aufgrund der
Umsatzschatzung erfolgt die Einstufung als
Kleinunternehmen bei der Umsatzsteuer
bzw. die Vergabe einer UID-Nummer (Um-
satzsteueridentifikationsnummer) - Details
siehe Kapitel 2.12. Steuern. Es ist zu emp-
fehlen, jemanden mit Steuerexpertise fir
das Ausfiillen heranzuziehen. Es ist moglich,
dass |hnen jemand vom Auflendienstteam
des Finanzamtes einen ,Antrittsbesuch” ab-
stattet. Dadurch will sich die Finanzbehorde
ein besseres Bild von den tatsachlichen Um-
standen machen.

UNSER TIPP

Einzelunternehmen (unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch Ein-Personen-GmbHs])
konnen gewisse Griindungsformalitaten
wie Gewerbeanmeldung, Anmeldung bei
Sozialversicherung und Finanzamt iiber das
Unternehmensserviceportal der Republik
Osterreich elektronisch erledigen. Sie
benotigen dazu die ID Austria:

www.usp.gv.at

3.3. GRUNDUNGSKOSTEN

Die Gewerbeanmeldung ist generell kostenlos.
Sonstige Grindungskosten sind davon ab-
hangig, ob ein Einzelunternehmen oder eine
Gesellschaft gegriindet wird.

Bei einer Gesellschaft wird in der Regel ein
Gesellschaftsvertrag durch eine Rechtsan-
waltskanzlei oder ein Notariat erstellt. Die
Gesellschaft muss zudem ins Firmenbuch

eingetragen werden. Daher fallen Kosten fir
Rechtsberatung und die Eintragung ins Fir-
menbuch an.

Bei einem Einzelunternehmen fallen nur
dann Geblihren an, wenn dieses ins Firmen-
buch eingetragen wird. Bei Neugriindungen
und Betriebsiibernahmen entfallen nach dem
Neugriindungsforderungsgesetz (NeuFsG) die
Gebihren fir die Eintragung ins Firmenbuch.
Dafir ist eine Beratungsbestatigung u.a. der
Wirtschaftskammer - Griinderservice, Be-
zirks- oder Regionalstelle oder Fachgruppe
- erforderlich: Erklarung der Neugriindung/
Betriebsiibertragung - NeuF6G-Formular

Nahere Infos unter: https://www.wko.at/
gruendung/gruendungskosten

3.4. BERATUNG
IM GRUNDERSERVICE

Sie haben noch Fragen? Vereinbaren Sie
einfach einen Beratungstermin mit dem
Griinderservice oder einer Bezirks- oder Re-
gionalstelle der Wirtschaftskammer. Mit iber
90 Standorten in Osterreich stehen wir Ihnen
von Anfang an zur Seite. In einer persodnli-
chen Beratung unterstiitzen wir Sie bei der
Analyse lhrer Geschaftsidee und beraten Sie
umfassend zu Gewerberecht, Rechtsform,
Sozialversicherung, Steuern, Finanzierung,
Forderungen und vielem mehr.

Nutzen Sie aulerdem unsere Griindungswork-
shops, um in kurzer Zeit alle wichtigen Infor-
mationen zu erhalten. Aktuelle Termine finden
Sie auf unserer Webseite unter ,Veranstal-
tungen” auf https://www.wko.at/gruendung/

veranstaltungen.

GRUNDUNG @

Direktlink
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Die Griindungsschritte im Uberblick

3.5. DIE GRUNDUNGSSCHRITTE IM UBERBLICK
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3.5.1. Die 7 Schritte zur Griindung lhres Einzelunternehmens

Griindungs-, Finanzierungs- und Rechtsberatung

im Griinderservice, den Bezirks- bzw. Regionalstellen und/oder den Fachabteilungen
bzw. Fachgruppen Ihrer WKO. Achten Sie dabei insbesondere auf eine gewerbliche
Abklarung, und erfragen Sie die Notwendigkeit einer Betriebsanlagengenehmigung.

Erklarung der Neugriindung bzw. Betriebsiibertragung (NeuF6G)
Wenn Sie ein neues Unternehmen griinden oder einen bestehenden Betrieb Gber-
nehmen - ob gegen oder ohne Bezahlung -, gibt es bestimmte Abgaben, Beitrage
und Gebuhren, die Sie nicht bezahlen miissen. Um von diesen Vorteilen zu profitieren,
missen Sie die Neugriindung oder Betriebsiibertragung auf dem vorgesehenen
Formular .NeuFo 2" nach erfolgter Beratung erklaren. Sie kénnen dieses Formular
beim Griinderservice, den Fachgruppen bzw. Innungen und in den Bezirksstellen/
Regionalstellen erhalten.

Gewerbeanmeldung

Elektronische Gewerbeanmeldung: Fiir eine mogliche elektronische Gewerbe-
anmeldung kontaktieren Sie das Griinderservice, die Bezirks- bzw. Regionalstellen
und/oder die Fachabteilungen bzw. Fachgruppen Ihrer WKO. Sie kénnen |hr Gewerbe
auch selbst Gber GISA (Gewerbeinformationssystem Austria) oder das USP (Unter-
nehmensserviceportal] anmelden. Folgende Dokumente brauchen Sie zur Gewerbe-
anmeldung:

3.1 Wenn Sie den Befdhigungsnachweis (z. B. Meisterpriifung etc.) selbst erbringen:

» Reisepass oder Personalausweis

= Strafregisterbescheinigung des Herkunftslandes - amtlich beglaubigt libersetzt
fiir Personen, die nicht oder weniger als fiinf Jahre in Osterreich wohnen, sowie
Nachweis des Aufenthaltes im Herkunfts- bzw. bisherigen Aufenthaltsstaat (z. B.
Meldebestatigung). Alternativ dazu gibt es nunmehr die Maglichkeit, eine eides-
stattliche Erklarung Uber das Nichtvorliegen von Gewerbeausschlussgriinden
vorzulegen (beachten Sie aber in diesem Fall die rechtlichen Konsequenzen bei
Falschangaben!).

= Nachweis der Beféahigung - z. B. Meister- bzw. Befahigungspriifungszeugnis,
Schul- oder Arbeitszeugnisse oder festgestellte individuelle Befahigung. Ausge-
nommen freie Gewerbe - hier sind keinerlei Befahigungsnachweise erforderlich.

= Erklarung tiber das Nichtvorliegen von Gewerbeausschlussgriinden durch
Insolvenztatbestand oder Vorstrafen (§ 13 GewO); diese ist im Fall der Abgabe
einer eidesstattlichen Erklarung nicht notwendig!

* Niederlassungsnachweis bzw. Aufenthaltserlaubnis zu selbststandigen Erwerbs-
zwecken bei Drittstaatsangehdrigen

A
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3.2 Sie erbringen den Befdhigungsnachweis nicht selbst, sondern stellen jemanden
fiir die gewerberechtliche Geschéftsfiihrung an (mindestens 20 Wochenstunden im
Betrieb beschiftigt):

Fir die Gewerbeanmeldung brauchen Sie:

= Reisepass oder Personalausweis

= Strafregisterbescheinigung des Herkunftslandes - amtlich beglaubigt Ubersetzt
fur Personen, die nicht oder weniger als finf Jahre in Osterreich wohnen sowie
Nachweis des Aufenthaltes im Herkunfts- bzw. bisherigen Aufenthaltsstaat (z. B.
Meldebestatigung). Alternativ dazu gibt es nunmehr die Moglichkeit, eine eides-
stattliche Erklarung iber das Nichtvorliegen von Gewerbeausschlussgriinden
vorzulegen (beachten Sie aber in diesem Fall die rechtlichen Konsequenzen bei
Falschangaben!).

= Niederlassungsnachweis bei Drittstaatsangehorigen notwendig

Fir die gewerberechtliche Geschaftsfiihrung:

= Reisepass oder Personalausweis

= Strafregisterbescheinigung des Herkunftslandes - amtlich beglaubigt Ubersetzt
fur Personen, die nicht oder weniger als finf Jahre in Osterreich wohnen sowie
Nachweis des Aufenthaltes im Herkunfts- bzw. bisherigen Aufenthaltsstaat (z. B.
Meldebestatigung). Alternativ dazu gibt es nunmehr die Moglichkeit, eine eides-
stattliche Erklarung Uber das Nichtvorliegen von Gewerbeausschlussgriinden
vorzulegen (beachten Sie aber in diesem Fall die rechtlichen Konsequenzen bei
Falschangaben!).

= Bestatigung der Sozialversicherung (OGK) iiber die Anmeldung als Arbeitskraft fiir
mindestens 20 Wochenstunden beim Gewerbeanmelder und gegebenenfalls die Be-
statigung lber das Stundenausmaf} der Beschaftigung durch die Lohnverrechnung

= Nachweis der Befahigung (z. B. Meister- bzw. Befahigungspriifungszeugnis etc.)

= Erklarung der mit der gewerberechtlichen Geschaftsfiihrung betrauten Person
Uber ihre Tatigkeit im Unternehmen. Von der Gewerbeausiibung ausgeschlossen
sein darf weder, wer das Gewerbe anmeldet, noch wer mit der gewerberechtlichen
Geschaftsfihrung betraut ist.

= Erklarung uber das Nichtvorliegen von Gewerbeausschlussgriinden durch
Insolvenztatbestand oder Vorstrafen (§ 13 GewQ]); diese ist im Fall der Abgabe
einer eidesstattlichen Erklarung nicht notwendig!

Mit der Gewerbeanmeldung sind Sie Mitglied in der WKO mit entsprechender Beitrags-

pflicht. Genauere Informationen erhalten Sie in der WKO lhres Bundeslandes.

a Osterreichische Gesundheitskasse (0GK)

Sie miissen Arbeitskrafte vor deren Einstellung (Beginn der Tatigkeit) bei der Oster-
reichischen Gesundheitskasse anmelden. Falls Sie eine Person zwecks Ubernahme
der gewerberechtlichen Geschaftsfiihrung beschaftigen, missen Sie diese vor der
Gewerbeanmeldung bei der OGK anmelden (mit Wirksamkeit der Gewerbeanmel-
dung mdglich), da der Gewerbebehorde eine Bestitigung der OGK iiber das Beschif-
tigungsverhaltnis vorgelegt werden muss.

Sozialversicherung der Selbstandigen (SVS)

Die Meldung bei der Sozialversicherung der Selbsténdigen ist noch wahrend des ers-
ten Monats erforderlich. Sie kdnnen diese auch im Rahmen der Gewerbeanmeldung
bei der Bezirksverwaltungsbehorde auf direktem Wege vornehmen. Die Behorde
leitet die Meldung an die Sozialversicherung weiter.
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Wenn Liebe zur Losung wird:
Hautpflege, die wirkt

Was als personliche Suche begann, wurde zu einer Hautpflegemarke,
die medizinisches Wissen mit Natur verbindet.

Der Beginn meiner Griindung war kein
Businessplan, sondern eine emotiona-
le Erfahrung. Als mein jlingster Sohn
Konstantin, liebevoll Kami genannt,
im Alter von nur vier Monaten Neuro-
dermitis entwickelte, startete fiir mich
eine intensive Phase aus Recherche,
Unsicherheit und der Hoffnung, etwas
zu finden, das wirklich hilft. Hautpro-
bleme bei Kindern belasten die ganze
Familie. Ich wollte helfen, doch die iib-
lichen Ansitze boten nur kurzfristige
Erleichterung. Mir war klar: Ich musste
weiterdenken.

Wahrend meiner Tatigkeit als Firmen-
arztin in einem Osterreichischen Kos-
metikunternehmen erhielt ich eine
Olmischung zum Testen. Ich trug sie
bei meinem Sohn auf - zweimal. Zum
ersten Mal seit Wochen schlief er ohne
Kratzen durch. Innerhalb weniger Tage
gingen die Entzlindungen sichtbar zu-
riick. In diesem Moment wusste ich:
Hier steckt eine Losung, die ich weiter-
entwickeln muss. Ich begann die ersten
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2
Dr. Kerstin Schallabock

KAMI skincare

Rezepturen zu optimieren und testete
sie in meiner Praxis bei Patient:innen,
Freund:innen und Familienangehori-
gen. Das Feedback war nahezu ident:
Die Produkte pflegten trockene, schup-
pende und gereizte Haut, bei Neuro-
dermitis und vielem mehr, oft dort, wo
konventionelle Kosmetika an Grenzen
stiefSen.

,Ich habe KAMI
entwickelt, weil mein
Kind Hilfe brauchte -
heute hilft es vielen.”

So entstand Schritt fiir Schritt eine
vollstandige Pflegelinie: ein SOS-0I,
ein Hautpflegebalsam, ein beruhigen-
der Zwei-Phasen-Spray und ein riick-
fettendes Wasch-Fluid. Wichtig ist mir
Folgendes: Alle Produkte bestehen aus
Wirkstoffen traditioneller europaischer
Medizin, hochwertigen Pflanzenolen
und natiirlichen Inhaltsstoffen — ohne
Kortison, ohne kiinstliche Zuséatze,
hergestellt in Wien. Heute weif$ ich:
Die Griindung war herausfordernd,
aber notwendig. Denn KAMI skincare
ist mehr als ein Produkt. Es ist das Er-
gebnis von Erfahrung, Beobachtung,
Beharrlichkeit — und einer Mutter, die
eine Losung suchte.

-> www.kami-skincare.com

Mein personlicher Tipp

fiir Griinder:innen ist:

Geh los — auch wenn du noch
nicht alles weifSt. Bereit wirst du
am Weg, vor allem, wenn du dir
die richtige Unterstiitzung holst.

© Nadine Studeny
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Finanzamt
Wahrend des ersten Monats zeigen Sie |hre gewerbliche Tatigkeit beim Finanzamt

an und beantragen eine Steuernummer. Die ,.bloBe Meldung” der erfolgten Unter-
nehmensgriindung an das Finanzamt kann auch im Rahmen der Gewerbeanmeldung
Uber die Bezirksverwaltungsbehorde erfolgen.

Gemeinde/Stadt

Bitte beachten Sie: Bei iblicherweise nicht in Wohnungen/Wohnh&usern ausgeiibten
Tatigkeiten (z. B. Handel, Handwerke, Gastgewerbe) brauchen Sie fiir den gewéhlten
Betriebsstandort eine entsprechende Flachenwidmung (Widmung) und/oder Baube-
willigung (Beniitzungsbewilligung). Beschéftigen Sie Arbeitskrafte, missen Sie das
der Gemeinde bzw. Stadt mitteilen ([Kommunalsteuer).

Firmenbuch

Einzelunternehmen miissen sich bei Erreichen der Rechnungslegungspflicht ins
Firmenbuch eintragen lassen. Diese tritt bei einem zweimaligen Uberschreiten eines
Nettojahresumsatzes von € 700.000,- ein. Bei Nichterreichen dieser Umsatzgrenze
ist eine freiwillige Eintragung moglich!

3.5.2. Die 9 Schritte einer 0G- bzw. KG-Griindung

Griindungs-, Finanzierungs- und Rechtsberatung

im Griinderservice, den Bezirks- bzw. Regionalstellen und/oder den Fachabteilungen
bzw. Fachgruppen lhrer WKO. Achten Sie dabei insbesondere auf eine gewerbliche
Abklarung, und erfragen Sie die Notwendigkeit einer Betriebsanlagengenehmigung.

Erklaren der Neugriindung bzw. Betriebsiibertragung (NeuFo6G)
Wenn Sie ein neues Unternehmen griinden oder einen bestehenden Betrieb tber-
nehmen - ob gegen oder ohne Bezahlung -, gibt es bestimmte Abgaben, Beitrage
und Gebihren, die Sie nicht bezahlen missen. Um von diesen Vorteilen zu profitieren,
missen Sie die Neugriindung oder Betriebslibertragung auf dem vorgesehenen
Formular ,NeuFd 2" nach erfolgter Beratung erklaren. Sie konnen dieses Formular
beim Griinderservice, den Fachgruppen bzw. Innungen und in den Bezirksstellen/
Regionalstellen erhalten.

Gesellschaftsvertrag

Die OG/KG wird durch einen Gesellschaftsvertrag (mindestens zwei Personen) er-
richtet, flr den keine besonderen Formalitdten gelten und den Sie miindlich oder
schriftlich abschlieen kdnnen. Aus Beweisgriinden empfehlen wir jedoch einen
schriftlichen Vertrag.

Firmenbucheingabe/Antrag auf Eintragung

Die OG/KG entsteht erst mit dem Eintrag im Firmenbuch. Die Gesellschafter:innen
konnen selbst den Antrag auf Eintragung in das Firmenbuch verfassen. Die Unter-
schriften unter dem Antrag sowie die Musterzeichnungen sind jedoch notariell oder
gerichtlich (Bezirksgericht) zu beglaubigen.
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Folgende Beilagen sind zur Firmenbucheingabe notwendig:

= Gesellschaftsvertrag (falls vorhanden; nicht zwingend, jedoch empfehlenswert)

= Notariell oder vom Bezirksgericht beglaubigte Musterzeichnung aller vertretungs-
befugten Organe (personlich haftende Gesellschafter:innen); den Firmenbuch-
antrag einer KG hat auch der Kommanditist zu unterzeichnen und die Unterschrift
ist zu beglaubigen.

Auch wenn ein Gesellschaftsvertrag vorhanden ist, sind im Antrag auf Eintragung der

Gesellschaft in das Firmenbuch folgende Angaben notwendig:

= Firma (Kommanditisten dirfen im Firmenwortlaut nicht aufscheinen, der Rechts-
formzusatz OG bzw. KG ist verpflichtend zu fiihren)

= Haftungssumme der einzelnen Kommanditisten

= Sitz der Gesellschaft und die fiir die Gesellschaft maf3gebliche Geschaftsadresse

= Bezeichnung des Geschaftszweiges

= Namen, Geburtsdaten und Adressen der Gesellschafter:innen

= Sofern nicht alle personlich haftenden Gesellschafter:innen zeichnungsberechtigt
sind, ist dies im Firmenbuch einzutragen

= Vertretungsregelung

= Tag des Abschlusses des Gesellschaftsvertrages

= Bei Drittstaatsangehorigen (keine EWR-Biirger) ist zusatzlich eine Aufenthalts-
genehmigung und von den personlich haftenden Gesellschaftern eine aufrechte
Beschaftigungsbewilligung bzw. ein Befreiungsschein notwendig.

Gewerbeanmeldung
Elektronische Gewerbeanmeldung: Fir eine mdgliche elektronische Gewerbeanmel-

dung kontaktieren Sie das Griinderservice, die Bezirks- bzw. Regionalstellen und/oder

die Fachabteilungen bzw. Fachgruppen lhrer WKO. Sie kdnnen |hr Gewerbe auch selbst

iber GISA (Gewerbeinformationssystem Austria) anmelden.

Folgende Dokumente brauchen Sie zur Gewerbeanmeldung:

= Reisepass oder Personalausweis von allen Personen mit mafigeblichem Einfluss
(d. s. personlich haftende Gesellschafter:innen oder Kommanditisten mit besonde-
ren Geschaftsfiihrungsbefugnissen und dgl.]

= Strafregisterbescheinigung des Herkunftslandes - amtlich beglaubigt Ubersetzt
fiir Personen, die nicht oder weniger als fiinf Jahre in Osterreich wohnen, sowie
Nachweis des Aufenthaltes im Herkunfts- bzw. bisherigen Aufenthaltsstaat (z. B.
Meldebestatigung]. Alternativ dazu gibt es nunmehr die Mdglichkeit, eine eides-
stattliche Erklarung liber das Nichtvorliegen von Gewerbeausschlussgriinden
vorzulegen (beachten Sie aber in diesem Fall die rechtlichen Konsequenzen bei
Falschangaben!).

= Erklarung tiber das Nichtvorliegen von Gewerbeausschlussgriinden durch In-
solvenztatbestand oder Vorstrafen (§ 13 GewOQ], und zwar von allen Personen
mit maBgeblichem Einfluss (d. s. persdnlich haftende Gesellschafter:innen oder
Kommanditisten mit besonderen Geschaftsfiihrungsbefugnissen u. dgl.); diese ist
im Fall der Abgabe einer eidesstattlichen Erklarung nicht notwendig!

Fur die gewerberechtliche Geschaftsfihrung sind zudem nétig:

= Reisepass oder Personalausweis

= Bestatigung der Sozialversicherung (OGK) iiber die Anmeldung als Arbeitskraft fiir
mindestens 20 Wochenstunden und gegebenenfalls die Bestatigung iiber das
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Stundenausmaf der Beschéftigung durch die Lohnverrechnung (nicht erforderlich,
wenn gewerberechtliche Geschéftsfiihrung personlich haftender Gesellschafter ist)

= Nachweis der Befahigung (z. B. Meister- bzw. Befdhigungspriifungszeugnis, Schul-
oder Arbeitszeugnisse) oder erteilte individuelle Befahigung (ausgenommen bei freien
Gewerben)

= Erklarung der mit der gewerberechtlichen Geschaftsfiihrung betrauten Person
Uber ihre Tatigkeit im Unternehmen. Von der Gewerbeausiibung ausgeschlossen
sein darf weder, wer personlich haftende:r Gesellschafter:in ist, noch wer mit der
gewerberechtlichen Geschaftsfiihrung betraut ist.

= Beieiner:m Dienstnehmer:in: Erklarung Giber das Nichtvorliegen von Gewerbe-
ausschlussgriinden durch Vorstrafen (§ 13 GewO); diese ist im Fall der Abgabe
einer eidesstattlichen Erklarung nicht notwendig!

Mit der Gewerbeanmeldung sind Sie Mitglied in der WKO mit entsprechender Beitrags-
pflicht. Genauere Informationen erhalten Sie in der WKO lhres Bundeslandes.

Osterreichische Gesundheitskasse (0GK)

Sie miissen Arbeitskrifte vor deren Einstellung (Beginn der Tatigkeit) bei der Oster-
reichischen Gesundheitskasse anmelden. Falls Sie eine Person zwecks Ubernahme
der gewerberechtlichen Geschaftsfiihrung beschaftigen, miissen Sie sie vor der Ge-
werbeanmeldung bei der 0GK anmelden (mit Wirksamkeit der Gewerbeanmeldung
maoglich), da der Gewerbebehdrde eine Bestatigung der OGK iiber das Beschafti-
gungsverhaltnis vorgelegt werden muss.

Sozialversicherung der Selbstandigen (SVS)

Alle Gesellschafter:innen der OG sowie die unbeschrankt haftenden Gesellschaf-
ter:innen der KG (Komplementére) sind in der Sozialversicherung der Selbsténdigen
(SVS] pflichtversichert. Die Versicherten missen sich innerhalb eines Monats bei der
Sozialversicherung der Selbstandigen melden. Die Meldung an die Sozialversiche-
rung kann auch im Rahmen der Gewerbeanmeldung bei der Bezirksverwaltungs-
behorde auf direktem Wege eingebracht werden. Diese leitet die Meldung an die
Sozialversicherung weiter.

Finanzamt

Wahrend des ersten Monats zeigen Sie lhre gewerbliche Tatigkeit beim Finanzamt an
und beantragen eine Steuernummer fiir die Gesellschafter:innen (nur erforderlich,
wenn noch keine Steuernummer vorliegt) und die Gesellschaft. Die ..bloRe Meldung”
der erfolgten Unternehmensgriindung an das Finanzamt kann auch im Rahmen der
Gewerbeanmeldung lber die Bezirksverwaltungsbehdorde erfolgen.

Gemeinde/Stadt

Bitte beachten Sie: Bei tiblicherweise nicht in Wohnungen/Wohnh&usern ausgeiibten
Tatigkeiten (z. B. Handel, Handwerke, Gastgewerbe) brauchen Sie fiir den gewéahlten
Betriebsstandort eine entsprechende Flachenwidmung (Widmung) und/oder Bau-
bewilligung (Benitzungsbewilligung).

Beschaftigen Sie Arbeitskrafte, miissen Sie das der Gemeinde bzw. Stadt mitteilen
(Kommunalsteuer).

GRUNDUNG @
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3.5.3. Die 11 Schritte einer GmbH- bzw. FlexKapG-Griindung

Griindungs-, Finanzierungs- und Rechtsberatung

im Griinderservice, den Bezirks- bzw. Regionalstellen und/oder den Fachabteilungen
bzw. Fachgruppen Ihrer WKO. Achten Sie dabei insbesondere auf eine gewerbliche
Abklarung, und erfragen Sie die Notwendigkeit einer Betriebsanlagengenehmigung.

Erkldren der Neugriindung bzw. Betriebsiibertragung (NeuF6G)
Wenn Sie ein neues Unternehmen griinden oder einen bestehenden Betrieb Gber-
nehmen - ob gegen oder ohne Bezahlung -, gibt es bestimmte Abgaben, Beitrage
und Geblhren, die Sie nicht bezahlen miissen. Um von diesen Vorteilen zu profitieren,
miissen Sie die Neugriindung oder Betriebslibertragung auf dem vorgesehenen
Formular .NeuFo 2" nach erfolgter Beratung erklaren. Sie kdnnen dieses Formular
beim Griinderservice, den Fachgruppen bzw. Innungen und in den Bezirksstellen/
Regionalstellen erhalten.

Gesellschaftsvertrag/Errichtungserklarung

Die Grinder:innen errichten einen Gesellschaftsvertrag in Form eines Notariats-
aktes. Wenn nur eine Person griindet, dann handelt es sich um eine Errichtungser-
klarung, die entweder in Form eines Notariatsaktes oder als vereinfachte Griindung
(siehe dazu Kapitel 2.2.4) durchgefiihrt wird.

Gesellschafterbeschluss

Bestellung der Geschaftsfiihrung und Vertretungsbefugnis (einzeln, gemeinsam, ev.
auch mit [organschaftlichen] Prokuristen), sofern das nicht schon im Gesellschafts-
vertrag der Gesellschaft erfolgt ist. Hier konnen Sie den Widerruf der Geschaftsfiih-
rerbestellung durch die Generalversammlung im Gesellschaftsvertrag auf wichtige
Griinde beschranken. Das diesbeziigliche Generalversammlungsprotokoll kann
notariell beglaubigt oder privat erstellt werden. Die Geschaftsfihrung (mindestens
eine Person) muss jedoch nicht Gesellschafter oder Gesellschafterin der GmbH sein.

Bankbestatigung

Einzahlung des Stammkapitals (das Mindeststammkapital betragt EUR 10.000,-,
davon ist mindestens die Hélfte in bar einzuzahlen) auf das Gesellschaftskonto zur
freien Verfligung der Geschaftsfiihrung.
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Firmenbucheingabe/Antrag auf Eintragung
Folgende Beilagen brauchen Sie zur beglaubigten Firmenbucheingabe (auch Antrag
muss beglaubigt sein):

= Gesellschaftsvertrag (Errichtungserklarung) in notarieller Ausfertigung;
zur vereinfachten GmbH-Griindung siehe Kapitel 2.2.4.

= Beglaubigter Gesellschafterbeschluss iber Geschaftsfiihrerbestellung (Beglaubi-
gung durch Notar oder Bezirksgericht), wenn nicht im Gesellschaftsvertrag erfolgt

= Gesellschafter- und Geschaftsfihrerverzeichnis

= Bankbestatigung gem. § 10 (3) GmbHG (ber die Einzahlung der Stammeinlagen

= Musterzeichnung der Geschaftsfiihrer und allfalliger Prokuristen (beglaubigt von
Notar oder Bezirksgericht)

Gewerbeanmeldung

Elektronische Gewerbeanmeldung: Fiir eine mdgliche elektronische Gewerbeanmel-
dung kontaktieren Sie das Griinderservice, die Bezirks- bzw. Regionalstellen und/
oder die Fachabteilungen bzw. Fachgruppen |hrer WKO. Sie konnen |hr Gewerbe auch
selbst Uiber GISA (Gewerbeinformationssystem Austria) anmelden. Als Einpersonen-
GmbH oder Einpersonen-FlexKapG steht auch das Unternehmensserviceportal (USP)
zur Verfiigung.

Folgende Dokumente brauchen Sie zur Gewerbeanmeldung:

= Reisepass oder Personalausweis von allen Personen mit maf3geblichem Einfluss
(d.s. Geschéftsfiihrung, Gesellschafter:innen mit Mehrheitsbeteiligung oder zu-
mindest besonderen Mitbestimmungsrechten oder besonderen Geschaftsfiihrungs-
befugnissen u. dgl.]

= Strafregisterbescheinigung des Herkunftslandes — amtlich beglaubigt Ubersetzt
fir Personen, die nicht oder weniger als finf Jahre in Osterreich wohnen, sowie
Nachweis des Aufenthaltes im Herkunfts- bzw. bisherigen Aufenthaltsstaat (z. B.
Meldebestatigung). Alternativ dazu gibt es nunmehr die Moglichkeit, eine eides-
stattliche Erklarung Uber das Nichtvorliegen von Gewerbeausschlussgriinden
vorzulegen (beachten Sie aber in diesem Fall die rechtlichen Konsequenzen bei
Falschangaben!).

= Erklarung uber das Nichtvorliegen von Gewerbeausschlussgriinden von allen
Personen mit mafgeblichem Einfluss (d.s. Geschaftsfiihrung, Gesellschafter:innen
mit Mehrheitsbeteiligung oder zumindest besonderen Mitbestimmungsrechten oder
besonderen Geschaftsfiihrungsbefugnissen u. dgl.); diese ist im Fall der Abgabe
einer eidesstattlichen Erklarung nicht notwendig!

Fiir die mit der gewerberechtlichen Geschaftsfiihrung betraute Person sind

dariber hinaus erforderlich:

= Reisepass oder Personalausweis

= Bestitigung der Sozialversicherung (OGK) iiber die Anmeldung als Arbeitskraft
fir mindestens 20 Wochenstunden und gegebenenfalls die Bestatigung Uber das
Stundenausmal der Beschaftigung durch die Lohnverrechnung (nicht nétig, wenn
die Person sowohl die gewerberechtliche als auch die handelsrechtliche Geschafts-
flhrung innehat)

= Nachweis der Befahigung (z. B. Meister- bzw. Beféhigungsprifungszeugnis,
Schul- oder Arbeitszeugnisse) oder festgestellte individuelle Befdhigung (ausge-
nommen bei freien Gewerben)
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= Erklérung der mit der gewerberechtlichen Geschaftsfiihrung betrauten Person
Uber ihre Tatigkeit im Unternehmen

= Von der Gewerbeausiibung ausgeschlossen sein darf weder, wer Mehrheits-
gesellschafter:in ist, noch wer mit der gewerberechtlichen oder handelsrecht-
lichen Geschaftsfihrung betraut ist.

= Beieiner:m Dienstnehmer:in: Erklarung tber das Nichtvorliegen von Gewerbe-
ausschlussgriinden durch Vorstrafen (§ 13 GewOQ]; diese ist im Fall der Abgabe
einer eidesstattlichen Erklarung nicht notwendig!

Mit der Gewerbeanmeldung sind Sie Mitglied in der WKO mit entsprechender Beitrags-
pflicht. Genauere Informationen erhalten Sie in der WKO Ihres Bundeslandes.

Osterreichische Gesundheitskasse (0GK)

Sie miissen Arbeitskrafte vor deren Einstellung (Beginn der Tatigkeit) bei der Oster-
reichischen Gesundheitskasse anmelden. Falls Sie eine Person zwecks Ubernahme
der gewerberechtlichen Geschaftsfiihrung beschaftigen, miissen Sie diese vor der
Gewerbeanmeldung bei der 0GK anmelden (mit Wirksamkeit der Gewerbeanmeldung
moglich), da der Gewerbebehdrde eine Bestitigung der OGK iiber das Beschaftigungs-
verhaltnis vorgelegt werden muss.

Sozialversicherung der Selbstindigen (SVS)

Wahrend des ersten Monats miissen sich die geschaftsfihrenden Gesellschafter:innen
bei der Sozialversicherung der Selbstandigen melden, sofern sie in dieser Funktion
nicht bereits nach dem ASVG versichert sind (ASVG-Versicherung ist wesentlich teurer
als GSVG-Versicherung). Die Meldung an die Sozialversicherung kann auch im Rahmen
der Gewerbeanmeldung bei der Bezirksverwaltungsbehorde auf direktem Wege ein-
gebracht werden. Diese leitet die Meldung an die Sozialversicherung weiter.

Finanzamt

Wahrend des ersten Monats zeigen Sie Ihre gewerbliche Tatigkeit beim Finanzamt an
und beantragen eine Steuernummer fir die Gesellschafter:innen (nur erforderlich,
wenn noch keine Steuernummer vorliegt) und die Gesellschaft. Die .bloBe Meldung”
der erfolgten Unternehmensgriindung an das Finanzamt kann auch im Rahmen der
Gewerbeanmeldung lber die Bezirksverwaltungsbehdorde erfolgen.

Gemeinde/Stadt

Bitte beachten Sie: Bei iiblicherweise nicht in Wohnungen/Wohnh&ausern ausgeiibten
Tatigkeiten (z. B. Handel, Handwerke, Gastgewerbe) brauchen Sie fiir den gewédhlten
Betriebsstandort eine entsprechende Flachenwidmung (Widmung) und/oder Baube-
willigung (Benitzungsbewilligung).

@ 6 0 O

Beschaftigen Sie Arbeitskrafte, miissen Sie das der Gemeinde bzw. Stadt mitteilen
(Kommunalsteuer).
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Sechs Tipps

fur die erfolgreiche Planung lhres Unternehmens

a Idee checken

Was ist Ihre Geschaftsidee? Ist sie neu? Ist sie attraktiv
genug? Fir einen erfolgreichen Start in die Selbststan-
digkeit braucht es eine gute Geschaftsidee. Es zahlt
sich aus, die eigene Geschaftsidee kritisch zu hinter-
fragen und auf den Prifstand zu stellen. Bevor es der
Markt tut.

e Business planen

Risiko gehdrt zum Unternehmertum dazu. Umfassende
Planung erméglich es, das Risiko von Anfang an best-
maglich zu reduzieren. Riickgrat einer erfolgreichen
Grindungsplanung ist ein Businessplan. Er ist auch
fur Finanziers und Investierende eine wichtige Ent-
scheidungsgrundlage.

e Beratung nutzen

Beratung vor der Griindung zahlt sich aus. Das Griin-
derservice und die Bezirksstellen der Wirtschaftskam-
mern liefern kompetentes Know-how rund um Griin-
dungs-, Finanzierungs- und Rechtsfragen. AuBerdem
sichert Beratung im Griinderservice, dass die Kosten
fur die Firmenbucheintragung wegfallen.

GRUNDUNG @
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e Wissen erwerben

Unternehmerisches Wissen ist nicht nur im Hinblick
auf die eigene Geschaftsidee wichtig, sondern auch
fur den erfolgreichen ,Betrieb” des eigenen Unterneh-
mens. Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Rech-
nungswesen, Buchhaltung, Markenschutz, Haftungen
- in diesen Fragen muss man fit sein. Die Wirtschafts-
kammern stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite.

e Aktiv netzwerken

Interessante Kund:innen und wichtige Kontakte kom-
men nicht von selbst. Man muss sie sich erarbeiten.
Mit einem stetig wachsenden Netzwerk geht das ein-
facher als im Einzelkdampfer-Modus. Netzwerken ist
daher schon vor und in der Griindungsphase wichtig.
Die Wirtschaftskammern bieten dafiir attraktive Platt-
formen.

o Selbstbewusstsein zeigen

Unternehmertum ist nicht nur ein Beruf, sondern eine
Mindset-Frage. Wer griindet, zeigt, dass er oder sie auf
Herausforderungen aktiv zugeht. Als Griinderin oder
Grinder hat man allen Grund, Selbstbewusstsein zu
zeigen.

Wer sich flirs Unternehmertum entscheidet, sollte
sich auch genug Zeit fir eine umfassende und genaue
Planung von der Idee Uber die Finanzen bis hin zur
Vermarktung nehmen.

- www.gruenderservice.at
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Wissen hilft

Eine Grundung eroffnet spannende neue Herausforderungen - von der
Buchhaltung bis zum Personalmanagement. Mit dem richtigen Wissen
und einer guten Vorbereitung konnen Sie maoglichen Hiirden gelassen
entgegensehen und Ihr Unternehmen erfolgreich aufbauen.

102

Die meisten angehenden Griinder:innen
kommen aus unselbststandigen Tatigkeiten
und bringen frische Perspektiven mit. Fir
den erfolgreichen Umgang mit neuen unter-
nehmerischen Aufgaben bietet der Leitfaden
des Griinderservice wertvolles Know-how -
sowohl fur die Vorbereitungsphase als auch
fur die Grindung selbst.

Wer mit einem Team startet, profitiert von
den unterschiedlichen Kompetenzen der Mit-
arbeiter:innen. Damit Sie sich ganz auf den
Kern |hres Geschafts konzentrieren kénnen,
unterstitzt Sie die Wirtschaftskammer bei
arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen
Aspekten. Auch die Gewinnung qualifizierter
Fachkrafte, sowie Kenntnisse in Rechnungs-
wesen und Buchhaltung, sind wichtige Bau-
steine fir den Unternehmenserfolg. Selbst
wenn Buchhaltung und Lohnverrechnung ex-
tern durchgefiihrt werden, hilft Ihnen dieses
Wissen, erfolgreich durchzustarten.

Wer neben einer bestehenden Erwerbs-
tatigkeit in die Selbststandigkeit startet,
sollte etwa Mehrfachversicherungen und
Verdienstgrenzen im Blick behalten. Auch
hierbei steht Ihnen die Wirtschaftskammer
unterstiitzend zur Seite.



4. WISSENSWERTES

4.1. Mitarbeiter:innen

Was bei Suche, Arbeitsrecht und
Sozialversicherung wichtig ist

- 5S.104

4.2. Rechnungswesen und Buchhaltung
Was und wer bei Rechnungswesen und
Buchhaltung weiterhilft

- S5.108

4.3. Nebenberuf Unternehmer:in
Was man beachten muss, wenn man
unselbststandig und selbststandig
zugleich ist

->S.114

4.4. Weitere wichtige Informationen
Tipps rund um Geschaftsbedingungen,
Gewahrleistung, Schutzrechte und
internationale Geschafte, Digitales
Fachwissen

->S5.118

103



€ wissen

104

4.1. MITARBEITER:INNEN

Die Erbringung von Arbeitsleistung kann in
unterschiedlicher Form erfolgen. Informa-
tionen zur Einstellung von Personal kdnnen
Sie auf wko.at unter ,Mitarbeiter einstellen”
finden.

Wenn es sich um Auftrage (Werkvertréage)
handelt, miissen Sie darauf achten, dass es
kein echtes oder freies Dienstverhaltnis ist.
Es ist auch wichtig zu Uberprifen, ob die
Tatigkeit als Gewerbe gilt. Falls ja, bendtigen
Sie eine Gewerbeberechtigung. Wenn nicht,
gelten Sie als .Neuer Selbststandiger”.
Weitere Informationen dazu finden Sie im
Merkblatt .Neuer Selbststandiger”. Vor der
Anstellung sollten Sie unbedingt arbeits-
rechtliche und sozialversicherungsrechtliche
Aspekte klaren.

4.1.1. Personalsuche

Mitarbeiter:innen konnen Sie auf verschie-
denste Weise anwerben. Wichtig: Erstellen Sie
fur lhr Personal ein Anforderungsprofil, das
auf den jeweiligen Arbeitsbereich ausgerichtet
ist. Dann kann die Mitarbeitersuche lber Zei-
tungsinserate, lber das Arbeitsmarktservice,
liber Personalberatung und -vermittlung, tber
Kontakte zu bestimmten Ausbildungsstatten
(Fachschulen) etc. erfolgen. Bitte beachten
Sie: Die Arbeitgeber:innen und die private
Arbeitsvermittlung missen in Stelleninsera-
ten das kollektivvertragliche Mindestentgelt
(Nennung des konkreten Betrags) angeben
und auf die Bereitschaft zur Uberzahlung hin-
weisen —wenn diese besteht. Kommt kein Kol-
lektivvertrag zur Anwendung, ist jenes Entgelt
anzugeben, das als Mindestgrundlage fir die
Arbeitsvertragsverhandlungen dienen soll und
orts- bzw. branchentblich ist (Verhandlungs-
basis). Sollte es im Rahmen der Personalsu-
che zu einem Bewerbungsgesprach kommen,
weisen Sie unbedingt darauf hin, dass kein
Aufwandersatz fir Reise- und Nachtigungs-
kosten ibernommen werden kann.

Weiters ist eine geschlechtsneutrale Aus-
schreibung vorzunehmen. Nicht nur Quali-
fikation und fachliche Eignung sind ent-
scheidend, auch Einstellung und Mentalitat

Mitarbeiter:innen

spielen eine wichtige Rolle. Verlauft das Vor-
stellungsgesprach positiv, kénnen Sie einen
Arbeitsvertrag abschlieBen. Beim Einstellen
von Personal missen Sie gesetzliche und
kollektivvertragliche Regelungen beachten.
Das Arbeitsrecht ist ein umfangreiches Ge-
biet, von dem wir hier nur die wichtigsten
Aspekte aufzeigen konnen.

4.1.2. Arbeitsverhaltnis

Dienstvertrag (auch Arbeitsvertrag genannt)
Merkmale des Dienstvertrages sind die per-
sonliche Arbeitsleistung der Arbeitskraft,
die Bindung an die betriebliche Arbeitszeit,
vorgegebener Arbeitsort und Weisungsge-
bundenheit. Klaren Sie zunachst, ob ein Ar-
beiter- oder Angestelltenverhaltnis vorliegt.

= Angestellte: kaufmannische Tatigkeiten,
sonstige hohere Tatigkeiten oder Biiro-
arbeiten

= Arbeiter:innen: manuelle Tatigkeiten
oder Facharbeitertatigkeiten

Wenn kein Dienstvertrag abgeschlossen wird,
ist die Ausstellung des Dienstzettels Pflicht.
Wir empfehlen jedoch den Abschluss eines
schriftlichen Dienstvertrages fiir Ihr Perso-
nal. Darin werden die getroffenen Verein-
barungen beweisbar schriftlich festgehalten.

WICHTIG! Die Ausstellung von Dienstvertra-
gen und Dienstzetteln ist geblhrenfrei. Sie
erhalten Vertragsmuster bei Ihrer WKO.

Mdgliche Vereinbarungen

Neben dem ublichen Vertragsinhalt wie
Name, Art und Ort der Dienstleistung, Entgelt,
Arbeitszeit und Urlaubsanspruch kénnen zu-
satzliche Vereinbarungen in den Dienstvertrag
aufgenommen werden. Beachten Sie diesbe-
zliglich auch, dass seit 2024 verpflichtende
Mindestinhalte fir Dienstzettel und Dienst-
vertrag bestehen. Es wird empfohlen, hier auf
die diversen Muster der WKO zuriickzugreifen.

= Probezeit: Wenn der anzuwendende
Kollektivvertrag keine Probezeit vorsieht,
kann eine solche bis zur Dauer eines
Monats (nicht identisch mit dem Kalen-
dermonat) vereinbart werden.


https://wko.at

Mitarbeiter:innen

= Befristung: Bei der Befristung wird das
Arbeitsverhaltnis am Anfang auf eine
bestimmte Zeit abgeschlossen. Dann
lauft das Arbeitsverhaltnis entweder
aus oder wird auf unbefristete Zeit ver-
langert. Achtung: Die Aneinanderreihung
mehrerer befristeter Arbeitsverhaltnisse
bewirkt einen unzuldssigen Ketten-
arbeitsvertrag.

= Mehrarbeitsverpflichtung: Bei Teilzeit-
und Vollbeschaftigten kann eine Ver-
pflichtung zur Leistung von Mehr- und/
oder Uberstunden vereinbart werden.

= Kiindigungsmoglichkeit: Bei Angestell-
ten und auch bei Arbeiter:innen (seit
1.10.2021) kann vereinbart werden, dass
die Kiindigung zu jedem 15. oder Monats-
letzten mdglich ist (soweit der Kollektiv-
vertrag dieser Branche dies zul&sst). Die
gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen
Kindigungsfristen sind jedenfalls einzu-
halten.

= Konkurrenzklausel: Es kann unter be-
stimmten Voraussetzungen vereinbart
werden, dass die angestellte Person z. B.
bei Selbstkiindigung ein Jahr lang nicht
bei Konkurrenzbetrieben tatig sein darf.

UNSER TIPP

Wollen Sie eine solche Klausel vereinbaren,
empfiehlt sich das Beiziehen einer Person
mit arbeitsrechtlicher Expertise.

Andere Vertragsformen

Neben dem Dienstvertrag gibt es Vertragsfor-
men, die nicht dem Arbeitsrecht unterliegen,
aber nur ausnahmsweise zur Anwendung
gelangen konnen. Beim freien Dienstvertrag
verpflichten sich freie Dienstnehmer:innen zu
Dienstleistungen, aber ohne Bindung an Ar-
beitszeit und Weisungen und somit nicht in
personlicher Abhangigkeit. Beim Werkvertrag
verpflichten sich Werkvertragsnehmer:innen
in wirtschaftlicher Selbststandigkeit zur Er-
bringung eines Werkes (Erfolges) in Form
eines abgeschlossenen Projektes.

o

WICHTIG! Ziehen Sie bei solchen Vertrags-
formen eine Person mit arbeitsrechtlicher

Expertise bei, da es immer wieder zu Ab-
grenzungsschwierigkeiten zum eigentlichen
Arbeitsvertrag kommt.

4.1.3. Kollektivvertrag

Der Kollektivvertrag gilt jeweils fir eine

Branche und wird von den Kollektivvertrags-

partnern (WKO, Gewerkschaft) abgeschlos-

sen. Im Kollektivvertrag werden als Ergan-

zung zu den gesetzlichen Bestimmungen

zahlreiche Materien geregelt.

Solche Materien sind beispielsweise:

= Mindestlohne und Gehalter

= Arbeitszeit und Arbeitszeitverteilung -
Durchrechnung und Flexibilisierung

= Dienstverhinderungsgriinde

= Kiindigungsfristen und -termine usw.

Der Kollektivvertrag schafft gleiche Ar-

beitsbedingungen fiir alle Beschaftigten

einer Branche. Im Arbeitsvertrag darf keine

Schlechterstellung gegeniiber dem Kollek-

tivvertrag vereinbart werden. Auf der anderen

Seite stellt der Kollektivvertrag auch gleiche

Wettbewerbsbedingungen fiir den Mitbewerb

innerhalb einer Branche her.

4.1.4. Sozialversicherung der
Dienstnehmer:innen

Bei Beginn des Arbeitsverhaltnisses sind Sie
als Arbeitgeber:in verpflichtet, vor Antritt der
Arbeit |hre Mitarbeiter:innen ausnahmslos
bei der Osterreichischen Gesundheitskasse
anzumelden.

Die Sozialversicherungsbeitrage teilen sich
auf in einen Dienstgeber- und einen Dienst-
nehmeranteil. Beitragsgrundlage ist das
Bruttoentgelt. Aufwandsentschadigungen
wie Tagesdiaten oder Kilometergeld sind in-
nerhalb bestimmter Grenzen sozialversiche-
rungsfrei. Im Jahr 2026 betragt die monatli-
che Hochstbeitragsgrundlage EUR 6.930,00.

Die geringfligige Beschaftigung ist ein Be-
schaftigungsverhaltnis, in dem die sozial-
versicherungsrechtlichen Geringfligigkeits-
grenzen nicht Uberschritten werden. Das
vereinbarte und bezahlte Monatsentgelt darf
den Betrag von EUR 551,10 brutto monatlich
nicht Gbersteigen.
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Arbeitsrechtlich handelt es sich bei der ge-
ringfligigen Beschaftigung um eine Form
von Teilzeitarbeit. Es hat daher auch die:der
geringfligig Beschaftigte Anspruch auf kol-
lektivvertraglichen Mindestlohn, Sonder-
zahlungen im Sinne des Kollektivvertrages,
Entgeltfortzahlung im Krankenstand, Ent-
geltfortzahlung bei sonstigen Dienstverhin-
derungsgriinden, Pflegefreistellung, Urlaub
und auf die Betriebliche Mitarbeitervorsorge
(Abfertigung Neul.

Dienstgeber:innen haben fiir alle geringfiigig
beschéaftigten Personen einen Unfallversi-
cherungsbeitrag in Héhe von 1,1 % der all-
gemeinen Beitragsgrundlage zu leisten. Zu-
satzlich eine Dienstgeberabgabe in der Hohe
von insgesamt 19,4% der Beitragsgrundlage,
sobald sie mehrere geringfligig Beschaftigte
haben und deren monatliche Lohnsumme
(ohne Sonderzahlungen)] das 1,5-Fache der
Geringfligigkeitsgrenze Ubersteigt. Fir 2026:
EUR 551,10 x 1,5 = EUR 826,65. Zusammen
mit dem Unfallversicherungsbeitrag ergibt
sich ein Gesamtbeitragssatz von 20,5 %.

Fir alle Arbeitnehmer:innen, die neu einge-
stellt werden, missen Sie als Arbeitgeber:in
eine Mitarbeitervorsorgekasse (MVK] aus-
wahlen (z. B. bei der Hausbank]. Ab Beginn
des zweiten Monats sind 1,53 % des Entgeltes
als MV-Beitrage an die Osterreichische Ge-
sundheitskasse zu zahlen.

Naheres unter
https://www.wko.at/wko-muster-vorlagen

Weitere Lohnnebenkosten sind die dreipro-
zentige Kommunalsteuer, die an die Ge-
meinde (in Wien: Stadtkasse) geht, sowie der
Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds
(DB und DZ), der an das Betriebsfinanzamt
iberwiesen wird.

L

WICHTIG! Die Aufgaben der Lohnverrechnung
erfordern eine spezielle Ausbildung. Wenn
Sie nicht Uber diese Ausbildung verfiigen,
konnen Sie eine geeignete Person aus lhrem
Team beauftragen oder die Lohnverrech-
nung einer Personalverrechnung, (Bilanz-)
Buchhaltung oder Steuerberatungskanzlei
in Auftrag geben.

Mitarbeiter:innen

4.1.5. Arbeitnehmerschutz

Technischer Arbeitnehmerschutz

Als Arbeitgeber:in missen Sie Sicherheit
und Gesundheit Ihrer Arbeitnehmer bei der
Arbeit gewahrleisten (technischer Arbeit-
nehmerschutz]. Das Einhalten der techni-
schen Sicherheitsbestimmungen wird durch
Arbeitsinspektorate (staatliche Organe mit
Zutrittsbefugnis) tiberwacht. Daher missen
Sie den Arbeitsplatz auf mogliche Gefahren
prifen und diese beseitigen. Diesen Vorgang
nennt man Evaluierung, wobei ein Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzdokument
angelegt wird. Verpflichtend vorgeschrie-
ben ist zusétzlich die sicherheitstechnische
und arbeitsmedizinische Betreuung aller
Arbeitnehmer. Betriebe mit bis zu 50 Be-
schaftigten konnen dazu kostenlos die
Dienste der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt (AUVA) in Anspruch nehmen
(Antrag an die jeweilige Landesstelle der
AUVA unter www.auva.at). Und informieren
Sie sich auch Uber das Angebot von AUVA-
sicher: https://auva.at/praevention/sicher-
arbeiten/auvasicher-betreuung-von-kleinbe-
trieben/.

Verwendungsschutz

Als Arbeitgeber:in missen Sie das Einhalten
der Arbeitszeitgrenzen, der Pausen, der Wo-
chenendruhe etc. gewahrleisten. Auflerdem
dirfen bestimmte, besonders geschitzte
Personen (Schwangere, Jugendliche] keine
schweren oder gefahrlichen Arbeiten ver-
richten und zu bestimmten Zeiten nicht ein-
gesetzt werden. Auch das wird vom Arbeits-
inspektorat strikt Gberwacht.

4.1.6. Beschaftigung
auslandischer Arbeitskrafte

Drittstaatsangehdrige

Arbeitskrafte, die nicht die osterreichische
Staatsbiirgerschaft oder die Staatsbirger-
schaft eines EWR-Landes oder der Schweiz
besitzen, sind drittstaatsangehorige Perso-
nen. Diese dirfen nur mit einer Bewilligung
auf Basis des Auslanderbeschaftigungs-
gesetzes in Osterreich arbeiten. Zustandig
fur das Erteilen der Bewilligungen ist das
Arbeitsmarktservice (AMS).


https://www.wko.at/wko-muster-vorlagen
https://www.auva.at
https://auva.at/praevention/sicher-arbeiten/auvasicher-betreuung-von-kleinbetrieben/
https://auva.at/praevention/sicher-arbeiten/auvasicher-betreuung-von-kleinbetrieben/
https://auva.at/praevention/sicher-arbeiten/auvasicher-betreuung-von-kleinbetrieben/

Mitarbeiter:innen

Die wichtigsten Formen der Beschaftigung

von auslandischen Arbeitskraften sind:

= Beschaftigungsbewilligung

= Rot-Weif3-Rot-Karte

= Rot-Weil3-Rot-Karte plus

= Blaue Karte EU

= Entsendebewilligung

= Befreiungsschein

= Saisonkrafte im Rahmen eines
Saisonkontingentes

o

WICHTIG! Im Zweifel suchen Sie sich eine
Unterstiitzung mit arbeitsrechtlicher Exper-
tise. Bei Ubertreten des Ausldnderbeschaf-
tigungsgesetzes drohen schwerwiegende
Folgen und hohe Geldstrafen.

EU-Erweiterung

Fir alle Staatsangehorigen aus den EU-Staa-
ten gilt die volle Arbeitnehmerfreiziigigkeit in
Osterreich.

4.1.7. Auflosung von
Arbeitsverhaltnissen

Auflosungsarten: Arbeitsverhaltnisse sind

Dauerschuldverhaltnisse. Sie bestehen so

lange, bis sie von Arbeitgeber- oder Arbeit-

nehmerseite beendet oder einvernehmlich

aufgelost werden. Die wichtigsten Auflo-

sungsarten:

= Auflésung wahrend der Probezeit
(max. ein Monat)

= Ablauf eines befristeten Arbeits-
verhaltnisses

= Kiindigung durch Arbeitgeber- oder
Arbeitnehmerseite

= (fristlose] Entlassung - bei Vorliegen
eines Entlassungsgrundes

= berechtigter vorzeitiger Austritt des Ar-
beitnehmers - bei einem Austrittsgrund

= einvernehmliche Auflosung

Speziell bei der Kiindigung muss sowohl die
Arbeitnehmer- als auch die Arbeitgeberseite
Fristen und Termine einhalten. Kiindigungsfris-
ten und -termine ergeben sich fiir Angestellte
aus dem Angestelltengesetz, bei Arbeiter:in-
nen aus dem ABGB bzw. auch aus dem Bran-

chen-Kollektivvertrag. Mit 1.10.2021 wurden
die Kiindigungsfristen der Arbeiter:innen an
die Kiindigungsfristen der Angestellten ange-
glichen. Die Kiindigungsfristen bei Arbeiter:in-
nen werden ab diesem Zeitpunkt bedeutend
langer und sind dann auch einheitlich geregelt.
Besondere Vereinbarungsmaglichkeiten (wie
z. B. Kiindigungstermin 15. und Monatsletzter)
sind zu beachten.

Besonders geschiitzte Personen

Bestimmte Personalgruppen sind gesetzlich

wahrend eines bestimmten Zeitraumes vor

Kindigungen und Entlassungen durch die

Arbeitgeberseite geschiitzt. Einer einver-

nehmlichen Auflosung des Arbeitsverhalt-

nisses (mit besonderen Formvorschriften)

steht jedoch meist nichts im Wege.

Es handelt sich vor allem um:

= schwangere Arbeitnehmerinnen,

= Schwangerschaft bis vier Wochen nach
Ablauf der Karenz; bei Inanspruchnahme
von Elternteilzeit besteht Kiindigungs-
schutz bis maximal vier Wochen nach Ab-
lauf des vierten Lebensjahres des Kindes
(danach Motivschutz),

= Prasenzdiener und Zivildiener ab der
Mitteilung vom Einberufungsbefehl oder
Zuweisungsbescheid durch den Arbeit-
nehmer bis grundsatzlich einen Monat
nach Ablauf des Dienstes,

» Betriebsrate bis drei Monate nach Ablauf
der Funktionsperiode,

= Behinderte mit mindestens 50-prozenti-
ger Behinderung unter gewissen Voraus-
setzungen ab Zuerkennung der Stellung
als begunstigter Behinderter durch das
Sozialministeriumservice sowie

= Lehrlinge - bei der Lehre handelt es sich
um ein befristetes und daher unkiind-
bares Ausbildungsverhaltnis; nur eine
vorzeitige Auflosung aus besonderen
Griinden und eine auflerordentliche
Auflosung sind moglich.

o

WICHTIG! Kontaktieren Sie unsere Arbeits-
rechtsexpert:innen, wenn es um die Auflo-
sung des Dienstverhaltnisses einer beson-
ders geschiitzten Arbeitskraft geht.
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4.2. RECHNUNGSWESEN UND
BUCHHALTUNG

4.2.1. Rechnungswesen

Das betriebliche Rechnungswesen umfasst
alle Methoden, mit denen Sie die finanziellen
Aktivitaten in Ihrem Unternehmen erfassen
und Uberwachen. Diese Aufzeichnungen sind
wichtig, um die Interessen der Glaubiger:in-
nen zu schiitzen, die Steuern zu berechnen
und das Betriebsgeschehen zu planen und
zu steuern. Es gibt Aufzeichnungen, die Sie
unbedingt fiihren missen, und solche, die
freiwillig sind.

4.2.1.1. Aufzeichnungspflichten

Als Selbststandige:r sind Sie verpflichtet, Bele-
ge zu sammeln und Aufzeichnungen zu fiihren
und diese mindestens sieben Jahre aufzube-
wahren. Bei Belegen betreffend Grundstiicke
und Gebdude kann sich die Aufbewahrungsfrist
auf 22 Jahre verlangern. Die betriebliche Buch-
flihrung wird im UGB (Unternehmensgesetz-
buch) geregelt. Weitere Regelungen iiber die
verpflichtenden Aufzeichnungen gibt es in der
BAO (Bundesabgabenordnung) und im EStG
(Einkommensteuergesetz). Wir empfehlen
Ihnen, sich in diesem Bereich von Fachleuten
([Bilanz-]Buchhaltung, Steuerberatung) unter-
stlitzen zu lassen.

o

WICHTIG! Uberlegen Sie vorab, welche Aufga-
ben Sie im Sinne der Fixkostenoptimierung
selbst ibernehmen (z. B. Belege sammeln,
Grundaufzeichnungen fihren, ...J und
was die Fachleute fir Sie erledigen sollen
(z. B. Jahresabschluss). Bei der Organisation
der Buchhaltung gibt es viele Optimierungs-
moglichkeiten (elektronische Rechnungen,
Vorerfassung von Rechnungen, ...}, die hnen
Zeit und Kosten ersparen konnen.

Ausgangsrechnungen

Ausgangsrechnungen sind in unverander-
barer Form zu erstellen und aufzubewahren.
Daher wird die Verwendung eines Fakturie-
rungsprogrammes (Software, mit der Rech-
nungen geschrieben, Kostenvoranschlage
erstellt und Auftrage verwaltet werden

Rechnungswesen und Buchhaltung

konnen) empfohlen. Verwenden Sie fir die
Erstellung lhrer Rechnungen ein solches,
so mussen die Daten aus diesem Programm
auslesbar sein und der Finanzverwaltung in
der Form von Druckdateien zur Verfligung
gestellt werden konnen. Dies gilt auch fir
Programme, mit denen Lager/Produkte/
Stundenaufzeichnungen verwaltet werden.

Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht
Es gibt die Verpflichtung, alle Bareinnah-
men zum Zweck der Losungsermittlung mit
elektronischer Registrierkasse, Kassen-
system oder einem anderen elektronischen
Aufzeichnungssystem zu erfassen. Die Ver-
pflichtung trifft alle Unternehmen (betrieb-
liche Einkiinfte), deren Jahresumsatz EUR
15.000,- Ubersteigt, sofern die Barumsatze
EUR 7.500,- Uberschreiten. Beide Grenzen
beziehen sich auf Nettobetrage, ohne Um-
satzsteuer. Bei Uberschreitung beider Gren-
zen ist die Anschaffung einer Registrierkasse
unumganglich.

ACHTUNG: Zu den Barzahlungen zadhlen auch
die Zahlung mit Bankomat- oder Kreditkarte,
Schecks oder sonstigen Gutscheinen, Bons
oder Geschenkmiinzen.

Alle Registrierkassen miissen mit einer
technischen Sicherheitseinrichtung zur Ma-
nipulationssicherheit ausgestattet sein und
Belege mit einer elektronischen Signatur
erstellen.

Gleichzeitig mit Einfihrung der Registrier-
kassenpflicht wurde auch die Belegertei-
lungspflicht eingefiihrt. Jedes Unterneh-
men, das eine Registrierkasse haben muss,
ist verpflichtet, der Kundschaft einen Beleg
auszustellen, und die Kundschaft ist ver-
pflichtet, diesen anzunehmen und zumindest
bis auflerhalb der Geschaftsraumlichkeiten
aufzubewahren.

Von dieser Grundregel (Umsatz > EUR
15.000,- und Barumséatze > EUR 7.500,-) be-
stehen u. a. folgende wichtige Ausnahmen:

= Umsatze im Freien: Bis zu einem Umsatz
von EUR 30.000,- pro Jahr fiir Umsatze,
die von Haus zu Haus oder auf 6ffent-
lichen Straflen, Platzen, jedoch nicht
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in Verbindung mit fest umschlossenen
Raumlichkeiten ausgefiihrt werden
(z. B. Maroniverkauf, Marktstande,
Christbaumverkauf etc.)

= Umsatze in Alm-, Berg-, Schi- und
Schutzhtten bis zu EUR 30.000,- netto
pro Kalenderjahr

= Warenausgabe- und Dienstleistungsauto-
maten bis zu einem Einzelumsatz von
EUR 20,-

= Onlineshop (keine Gegenleistung durch
Bezahlung mit Bargeld unmittelbar an
den Leistungsempfanger]

Betriebe, fir die die Erleichterung anzuwen-
den ist, kénnen ihre Tageslosung vereinfacht
durch einen sogenannten Kassasturz ermit-
teln. Darunter versteht man das Riickrechnen
des Tagesumsatzes aus Kassaanfangs- und
Kassaendbestand unter Berilicksichtigung
aller bar getatigten Ausgaben sowie Privat-
entnahmen und Privateinlagen. Die ange-
fuhrten Betrage missen fir jeden Tag auf-
geschrieben werden und die Berechnungen
nachvollziehbar sein.

ACHTUNG: Wenn Sie eine Kasse verwenden,
die elektronisch rechnet, miissen Sie diese
Daten auch elektronisch vorlegen kénnen.
Das Finanzministerium hat in der Kassen-
richtlinie Kriterien fir die Ordnungsmafigkeit
der eingesetzten Kassensysteme erlassen.
Hier geht es vor allem um die nachtragliche
Unveranderbarkeit.

UNSER TIPP

Ihre Registrierkasse muss mit einer techni-
schen Sicherheitseinrichtung versehen sein.

Weitere Infos unter
https://reqistrierkassenpflicht.

wkoratgeber.at/

Betriebsausgaben

Nicht nur Betriebseinnahmen, sondern auch
alle Betriebsausgaben sind aufzuzeichnen.
Grundsatzlich sind alle Ausgaben, die Sie auf-
wenden, um lhre Einnahmen zu erzielen, als
Betriebsausgaben absetzbar. Dazu zahlen je-
denfalls: Ausgaben fiir Waren und fiir Fremd-
leistungen; Ausgaben fiir Arbeitskrafte und

WISSEN

Nebenkosten; Mieten, Investitionen, Telefon,
Reisekosten, Kfz-Kosten, Zinsen, Pflichtver-
sicherungsbeitrdge des Unternehmers oder
der Unternehmerin etc. Damit die Ausgaben
als Betriebsausgaben absetzbar sind, muss
ein Beleg vorhanden sein, aus dem ersichtlich
ist, wie viel an wen, fiir welche Leistung oder
Lieferung wann bezahlt wurde. Genaueres zu
den erforderlichen Merkmalen einer Rech-
nung siehe im Kapitel Umsatzsteuer.

Neben diesen allgemeinen Erfordernissen
miissen noch folgende Aufzeichnungen ge-
fihrt werden:

Wareneingangsbuch

Ein Wareneingangsbuch ist nur zu fihren,

wenn sie lhren Gewinn in Form einer Ein-

nahmen-Ausgaben-Rechnung ermitteln. Das

Wareneingangsbuch muss folgende Angaben

erhalten:

= Tag des Wareneinganges oder der

» Rechnungsstellung

= Name (Firma) und Anschrift der
Lieferfirma

= Bezeichnung, wobei eine branchen-
libliche Sammelbezeichnung genlgt

* Preis

Erleichterung bei Pauschalierung:

= Die Belege samtlicher Wareneingange
werden getrennt nach ihrer branchen-
tblichen Sammelbezeichnung in richtiger
zeitlicher Reihenfolge mit fortlaufender
Nummer versehen.

» Die Belege werden jahrlich fiir das abge-
laufene Wirtschaftsjahr jeweils getrennt
nach ihrer Beziehung zusammenge-
rechnet und in das Wareneingangsbuch
eingetragen.

= Die Summenbildungen (Rechenstreifen)
und die Berechnungsgrundlage sind auf-
zubewahren.

= Magliche Warengruppen: Kiiche, Brot
und Geback, Speiseeis, Heilgetranke,
Bier, Wein, Spirituosen, alkoholfreie
Getranke, Rauchwaren, Hilfsstoffe,
sonstige Wareneinkaufe.

Kassabuch

Wenn Sie ein Kassabuch fiihren, missen Sie
es jeden Tag fuhren. Die Barbelege missen
Tag fiir Tag aufsteigend eingetragen werden.
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Alle Belege werden nummeriert und in dieser
Form abgelegt. Auf diese Nummerierung ist
im Kassabuch Bezug zu nehmen. Der Tages-
saldo kann und darf bei korrekter Kassafiih-
rung niemals ein Minus ergeben. Wenn Sie
eine Privatentnahme tatigen, so ist dies mit
einem Beleg fiir die Kassa zu erfassen und
auch als Ausgabe im Kassabuch anzufihren.
Wenn Sie eine Bareinzahlung leisten, missen
Sie dies ebenfalls verzeichnen. Wenn fir |hr
Unternehmen Buchfiihrungspflicht besteht,
miissen Sie ein Kassabuch fiihren, in allen
anderen Fallen besteht keine Verpflichtung.

Arten der Buchfiihrung

Grundsatzlich gibt es folgende drei Formen
der Gewinnermittlung (und damit verbunde-
ne Aufzeichnungspflichten):

= die Pauschalierung,

= die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und
= die doppelte Buchfiihrung.

Welche Art der Einkunftsermittlung anzu-
wenden ist, hangt von der gewahlten Rechts-
form, der jeweiligen Einkunftsart und der
Hohe der erzielten Umsatze ab. Die einzelnen
Einkunftsermittlungsarten werden in weite-
rer Folge ausflhrlich erlautert.

Pauschalierung

Selbststandige kdnnen zur einfachen Be-
rechnung ihrer Einkiinfte die sogenannte
.Pauschalierung” nutzen. Dabei handelt
es sich um eine vereinfachte Form der Ein-
kunftsermittlung, die vor allem fir Kleinst-
unternehmen und Einzelunternehmer:innen
geeignet ist. Die Pauschalierung wird vor
allem dann angewendet, wenn keine Buch-
fuhrungspflicht besteht oder freiwillig
Bucher gefihrt werden. Es gibt zwei Haupt-
arten der Pauschalierung: die Basispau-
schalierung und die Branchenpauschalierung
- z. B. Pauschalierung bei Gaststatten-
und Beherbergungsbetrieben, Drogist:innen,
Handelsvertreter:innen, Sportler:innen, frei-
beruflich Tatigen sowie die land- und forst-
wirtschaftliche Pauschalierung. Die Basis-
pauschalierung kann von Unternehmen
genutzt werden, deren Umsatz im voran-
gegangenen Wirtschaftsjahr die Grenze von
EUR 420.000 nicht tiberschritten hat und bei
denen keine Buchflihrungspflicht besteht.
Diese Art der Pauschalierung bietet meh-

Rechnungswesen und Buchhaltung

rere Moglichkeiten, um Betriebsausgaben,
Werbungskosten und Vorsteuern pauschal
zu berechnen. Das Betriebsausgabenpau-
schale betragt dabei entweder 6 % oder 15
% der Betriebseinnahmen, abhangig von
der Art der selbststandigen Tatigkeit. Wenn
es sich um kaufmannische oder technische
Beratungsdienstleistungen handelt, betragt
das Pauschale 6 % und ist maximal auf EUR
25.200 begrenzt. Fur andere selbststandige
Tatigkeiten betragt das Pauschale 15 % und
ist maximal auf EUR 63.000 begrenzt. Das
Betriebsausgabenpauschale deckt verschie-
dene Ausgaben ab, wie beispielsweise Ab-
schreibungen, Miete, Pacht, Telefonkosten,
Biirobedarf, Werbekosten, Rechts- und Be-
ratungskosten, Versicherungsbeitrage und
viele andere betriebliche Aufwendungen. Es
ersetzt die detaillierte Aufschliisselung der
einzelnen Ausgaben. Zusatzlich zu dem Be-
triebsausgabenpauschale konnen Ausgaben
fur Waren, Rohstoffe, Halberzeugnisse, Zu-
taten, Fremdleistungen, Personalkosten und
die Pflichtbeitrage zur Sozialversicherung in
der Steuererklarung beriicksichtigt werden.
Die Pauschalierung ist eine einfache Mdg-
lichkeit, die Steuerbelastung zu reduzieren
und den Verwaltungsaufwand fiir Kleinst-
unternehmen zu verringern. Es ist jedoch
wichtig, die Voraussetzungen und Beschran-
kungen fir die Pauschalierung genau zu
prifen und gegebenenfalls Ricksprache mit
einem Steuerberater oder der Finanzbehor-
de zu halten, um sicherzustellen, dass alle
steuerlichen Pflichten erfillt werden.

Einnahmen

- Wareneinkauf

- Personalaufwand

- Beitrage zur gewerbl.
Sozialversicherung

- 15 % pauschale Betriebsausgaben
(héchstens jedoch EUR 63.000,-) bzw.
6 % Betriebsausgaben bei bestimmten
Tatigkeiten (hochstens jedoch
EUR 25.200,-)

= Gewinn

Pauschalierung fir Kleinunternehmen: Seit
dem Jahr 2025 konnen ,umsatzsteuerbe-
freite Kleinunternehmen™ den Gewinn dann
pauschal ermitteln (Kleinunternehmen-
pauschalierung), wenn der Jahresumsatz
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max. EUR 55.000,- betrdgt. Die ansetzbaren
pauschalen Betriebsausgaben betragen 20%
der Betriebseinnahmen bei Dienstleistungs-
unternehmen, bei allen anderen sind es 45%.
Neben diesem Betriebsausgabenpauschale
konnen noch die Pflichtbeitrage zur Sozial-
versicherung angesetzt werden.

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Sie ist eine einfache Methode zur Berechnung
des Gewinns oder Verlusts eines Unterneh-
mens. Die EAR kann angewendet werden,
wenn der Jahresumsatz des Unternehmens
unter EUR 700.000 liegt. Diese Methode eig-
net sich fir kleinere Gewerbetreibende, die
die Buchflihrungsgrenzen nicht Uberschrei-
ten und keine freiwillige Buchfihrung fiihren.
Dabei werden alle Einnahmen und Ausgaben,
die im Kalenderjahr entweder bar oder tber
ein Bankkonto eingegangen sind oder aus-
gegeben wurden, einzeln und in zeitlicher
Reihenfolge aufgezeichnet. Dabei werden nur
die tatsachlich vereinnahmten Einnahmen
und bezahlten Ausgaben beriicksichtigt, nicht
jedoch offene Rechnungen. Am Ende des Jah-
res wird der Gewinn oder Verlust berechnet,
indem man die Gesamteinnahmen des Unter-
nehmens von den Gesamtausgaben abzieht.
Zusatzlich zur Aufzeichnung der Einnahmen
und Ausgaben missen Unternehmen, die die-
se Methode nutzen, ein Wareneingangsbuch
fiihren, nicht sofort absetzbare Anschaffungen
in einem Anlageverzeichnis vermerken und im
Falle von Beschaftigten Lohnkonten fihren.
Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bietet
eine einfachere und weniger aufwendige Mag-
lichkeit, den Gewinn oder Verlust zu ermitteln,
als die traditionelle Buchfiihrung.

Einnahmen

- Ausgaben

- Abschreibung
= Gewinn

UNSER TIPP

Die Wirtschaftskammern Osterreichs bieten
eine eigene Broschiire zum Thema ,Einnah-
men-Ausgaben-Rechnung” an. Erkundigen
Sie sich in Ihrem Griinderservice bzw. den
Bezirks- und Regionalstellen der WKO!

Buchfiihrungspflicht/

Doppelte Buchfiihrung

Ein Unternehmen kann aus zwei Griinden
zur Buchfiihrungspflicht (Bilanzierung) ver-
pflichtet sein:

1. Uberschreitung der Umsatzgrenze laut
UGB in Verbindung mit Gewerbebetriebs-
einkinften:

Wenn |hr Unternehmen in zwei aufeinander-

folgenden Jahren einen Umsatz von uber

EUR 700.000,- erzielt, miissen Sie ab dem

Ubernachsten Jahr eine doppelte Buchfih-

rung fihren. Bei einem Umsatz von tiber EUR

1.000.000,- sind Sie bereits im nachsten Jahr

dazu verpflichtet. Diese Regeln gelten fiir alle

Unternehmen aufler freiberuflich Tatige und

Land- und Forstwirtschaftsbetriebe. Falls Sie

in zwei aufeinanderfolgenden Jahren unter

die Umsatzgrenze von EUR 700.000,- fallen,
entfallt ab dem nachsten Jahr die Buchfiih-
rungspflicht. Die Eintragung im Firmenbuch
hat nichts mit der Buchfihrungspflicht zu
tun. Personengesellschaften haben die Wahl,
ihren Gewinn entweder mit der Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung oder durch doppelte
Buchfihrung zu ermitteln.

2. Kapitalgesellschaften und Personenge-
sellschaften ohne natirliche unbeschrankt
haftende Gesellschafter:innen

Fir Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) und

GmbH & Co KGs besteht die Buchfiihrungs-

pflicht unabhangig von ihrem Umsatz oder

ihrer Tatigkeit.

Die doppelte Buchfiihrung bedeutet, dass
Sie Konten fiihren und eine Bilanz sowie
eine Gewinn-und-Verlust-Rechnung erstel-
len. Zusatzlich gehodren ein Kassabuch, ein
Anlagenverzeichnis, Lohnkonten und eine
Inventur dazu. Diese Aufzeichnungen sind
nicht nur gesetzliche Anforderungen, son-
dern bieten auch wertvolle Informationen
fur die Unternehmensfiihrung und -entwick-
lung. Die doppelte Buchfihrung liefert mehr
Informationen als die einfache Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung und ist somit fir viele
Unternehmen vorteilhaft.

wissen  €)
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Unternehmensgesetzbuch - Buchfiihrungspflicht

Folgende Abbildung gibt Ihnen einen guten Uberblick iiber die Buchfiihrungspflicht:
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Umsatz unter EUR 55.000,-

Die Anwendung der Pauschalierung der Betriebsausgaben in der Hohe von 45 % bzw.
20 % der Betriebseinnahmen ist moglich. Alternativ kann freiwillig eine Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung oder eine doppelte Buchfiihrung angestellt werden.

Umsatz unter EUR 420.000,-

Die Anwendung der Pauschalierung der Betriebsausgaben in der Hohe von 12 % bzw.
6 % der Betriebseinnahmen ist méglich. Alternativ kann freiwillig eine Einnahmen-Aus-

gaben-Rechnung oder eine doppelte Buchfiihrung angestellt werden.

Umsatz unter EUR 700.000,-

Eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ist verpflichtend zu erstellen. Alternativ kann
freiwillig eine doppelte Buchfihrung angestellt werden.

Umsatz iber EUR 700.000,- (in zwei aufeinanderfolgenden Jahren)

Die doppelte Buchfiihrung ist verpflichtend anzuwenden.

Kapitalgesellschaften (GmbH & AG & FlexKapG) und
Personengesellschaften ohne eine:n naturliche:n unbeschrankt
haftende:n Gesellschafter:in (GmbH & Co KG]

Die doppelte Buchfiihrung ist verpflichtend auch bei einem Umsatz unter EUR 700.000,-

4.2.1.2. Freiwillige
Aufzeichnungen

Um sich als Unternehmen iber Themen
wie Kostenrechnung und Kalkulationen Ge-
danken machen zu konnen, muss man seine
eigenen Kosten vorab kennen und auch pla-
nen. Eine sehr effiziente Methode, um sich
auf das unternehmerische Leben und den
damit verbundenen Unternehmerlohn vor-
bereiten zu konnen, ist beispielsweise der
Mindestumsatzrechner. Jedes Handels- oder
Produktionsunternehmen sollte sich vorab
liber den Aufschlag bei Material, Handelswa-
ren und Fremdleistungen Gedanken machen,
um die Mindestumsatzberechnung effizient
nutzen zu konnen.

UNSER TIPP

Probieren Sie als Vorbereitung fiir die unter-
nehmerische Kalkulation den Mindestum-
satzrechner fiir Jungunternehmen aus.
https:// www.gruenderservice.at/
mindestumsatzberechnung

Kostenrechnung

Ihr Unternehmen kann auf Dauer nur exis-
tieren, wenn der Verkaufserlds grofler ist als
die fir die Leistungserstellung eingesetzten
Werte, also die dafur entstandenen Kosten.
Ihre Selbstkosten sind einerseits Ausgangs-
punkt fir die Preisfestsetzung und anderer-
seits eine unbedingte Voraussetzung fiir die


https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/planung/Mindestumsatzrechner.html
https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/planung/Mindestumsatzrechner.html
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verantwortungsbewusste Unternehmens-
fihrung. Ziel der Kostenrechnung ist es, den
Wert derinnerbetrieblichen Leistungserstel-
lung (z. B. Preis einer Arbeitsstunde) zu er-
mitteln, welcher der Kundschaft verrechnet
wird.

Kosten, die Sie nicht kennen, konnen Sie
nicht errechnen bzw. verrechnen. Dariber
hinaus ist ohne Kenntnis der Preisgrenzen
keine aktive Preispolitik mdglich. Deshalb
sind das Ermitteln der Kostenstruktur und
das Beobachten der Kostenentwicklung fiir
eine richtige Kalkulation unerlasslich.

Das Ergebnis dieser Kalkulation ist die Aus-
gangsbasis fiir die Festsetzung des Verkaufs-
preises. Weil sich aber Marktpreise meistens
nicht nach den Kosten richten, sind Sie mit
Ihrem Unternehmen gezwungen, die Kosten-
entwicklung lhres Betriebes standig unter
Kontrolle zu halten und alle Ma3nahmen zur
Kostensenkung durchzufiihren.

Die Zahlen aus der Finanzbuchhaltung (das ist
die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder die
doppelte Buchfiihrung) reichen dazu nicht im-
mer aus. Sie werden vielfach nach rein steuer-
lichen Gesichtspunkten ermittelt, und die in
der Finanzbuchhaltung verbuchten Aufwande
kénnen sich auch erheblich von den Kosten
unterscheiden.

Die Kostenrechnung dient vor allem folgen-

den Zwecken:

= Ermitteln der Selbstkosten als Grundlage
Ihres Marktpreises

= Errechnen der Wirtschaftlichkeit
einzelner Betriebszwecke, einzelner
Produktgruppen oder einzelner Produkte
als Grundlage fir die Produktions- und
Absatzplanung

= Ermitteln von Preisuntergrenzen, bis zu
denen Auftrage angenommen werden
(Preispolitik des Unternehmens)

= Ermitteln von Zuschlagsatzen fir
bilanzielle Bewertung von Halb- und
Fertigfabrikaten und selbst erstellten
Anlagen

= Selbsterstellung oder Fremdbezug

Ihre betriebliche Kostenrechnung muss bei-
spielsweise in der Lage sein zu beantworten,
ob eine eigene Reparaturwerkstatte glins-
tiger ist oder die Reparaturen ausgelagert
werden sollen.

UNSER TIPP

Im Merkblatt .Der Unternehmer und
sein steuerlicher Berater” finden Sie

den Berechtigungsumfang der einzelnen
Berufsgruppen Steuerberatung, Bilanz-
buchhaltung, Buchhaltung und Personal-
verrechnung (wko.at).

4.2.2. Buchhaltung

Die Ausfiihrungen in den vorigen Kapiteln ha-
ben gezeigt, dass eine Reihe von Aufzeichnun-
gen gefiihrt werden miissen, was einen er-
heblichen Verwaltungsaufwand verursachen
kann. Durch richtige Organisation kann jedoch
gerade im Bereich der Erstellung der Buch-
haltung vieles vereinfacht und der Aufwand fiir
die Aufzeichnungen verringert werden.

@ TIPPS

EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNER

= Eroffnen Sie ein eigenes Bankkonto fir
Ihr Unternehmen und trennen Sie private
und betriebliche Geldbewegungen.

* Wickeln Sie méglichst lhren gesamten
betrieblichen Zahlungsverkehr lber
dieses Konto ab.

= Zahlen Sie auch Barbelege mit der
Bankomatkarte.

= Durch Download der Kontobewegungen
kénnen Sie einfach die erforderlichen
buchhalterischen Aufzeichnungen aus
der Datei erganzen bzw. lhrer (Bilanz-)
Buchhaltung/Steuerberatung zur
weiteren Bearbeitung ibergeben.

= Da die Daten zu einem groflen Teil schon
vorhanden sind, missen diese nicht
nochmals manuell eingegeben werden,
dies spart Zeit und vermindert die Feh-
lerquelle und somit automatisch Kosten.

wissen  €)
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https://www.wko.at/steuern/unternehmer-steuerlicher-berater
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Nutzen Sie zur Fihrung der Buchhaltung be-
reits vorhandene Daten via Schnittstellen zur
Ubernahme in Ihre Buchhaltung! Nahezu alle
Daten sind heutzutage schon elektronisch
vorhanden, viele Unternehmen, wie z. B.
Einkaufsgenossenschaften und Grofimarkte
in der Gastronomie, bieten zusatzlich zu den
Papierrechnungen auch Datensatze an, die
die Verarbeitung im Rechnungswesen we-
sentlich vereinfachen.

Sparen Sie Belege, indem Sie auf Wochen-
oder Monatsrechnungen bei lhren Lieferfir-
men umstellen. All diese MaBBnahmen helfen
Ihnen, lhren Aufwand fiir das Rechnungs-
wesen und die Verwaltung zu reduzieren und
somit Zeit und Geld zu sparen.

4.3. NEBENBERUF
UNTERNEHMER:IN

Sollten Sie sich fiir einen nebenberuflichen
Startin die unternehmerische Selbststandig-
keit entscheiden, berlicksichtigen Sie einige
wichtige Aspekte:

Arbeitsrecht

Sie missen lhre Arbeitgeberin oder lhren
Arbeitgeber liber die geplante Selbststandig-
keit informieren und auch deren Zustimmung
einholen. Wenn Sie ohne Zustimmung unter-
nehmerisch tatig werden, kann das einen
Entlassungsgrund darstellen.

Nebenberuf Unternehmer:in

Sozialversicherung (Mehrfachversicherung)
Unselbststandig Beschaftigte sind nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz
(ASVG), Selbststéndige nach dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz (GSVG) und B&ue-
rinnen und Bauern nach dem Bauern-Sozial-
versicherungsgesetz (BSVG) pflichtversichert.

ACHTUNG: Die folgenden Regelungen gelten
nur fir ASVG-Versicherte; fir andere Be-
rufsgruppen (z. B. Beamte, Landwirt:innen,
Grenzgénger:innen, ...) gelten andere Rege-
lungen.

Wenn Sie gleichzeitig unselbststéndig, ge-
werblich und/oder in der Landwirtschaft tatig
sind, flhrt dies zur Pflichtversicherung nach
mehreren Sozialversicherungsgesetzen.
Damit sind Sie mehrfach beitragspflichtig.
In der Rangreihenfolge kommen zuerst das
ASVG, das GSVG und dann das BSVG. Insge-
samt konnen Beitrage aber nie hoher als bis
zur Hochstbeitragsgrundlage anfallen.

Unter bestimmten Voraussetzungen, und bei
Einhaltung der jahrlichen Gewinn- und Um-
satzgrenzen, konnen sich Einzelunterneh-
mer:innen von der gewerblichen Kranken- und
Pensionsversicherung sowie den Beitragen
zur Selbstandigenvorsorge im Rahmen der
Kleinunternehmerregelung befreien lassen.
Das gilt NICHT fiir personlich haftende Gesell-
schafter:innen einer Personengesellschaft,
Gesellschafter:innen einer Gesellschaft bir-
gerlichen Rechts und geschaftsfiihrende Ge-
sellschafter:innen einer Kapitalgesellschaft.

Voraussetzungen und Einkommensgrenzen fiir die Ausnahme:

Altersgruppe Voraussetzungen Gewinn 2026 Umsatz 2026
Unter 57 Jahre Noch nie bzw. max. 12 Monate <6.613,20 € < 55.000 €
pflichtversichert in den letzten
60 Monaten (= 5 Jahre)
57 Jahre bis Regel- Gewinn und Umsatz in den <6.613,20 € < 55.000 €
pensionsalter letzten 5 Jahren und aktuell
unter den Grenzen
Ab Regelpensions- Gewinn und Umsatz unter den <6.613,20 € <55.000 €

alter Grenzen




Nebenberuf Unternehmer:in

N&here Informationen sowie Formular zur
Ausnahme siehe SVS.

Unabhangig von den oben genannten Voraus-

setzungen kann der Antrag auch

= fiir die Dauer des Bezuges von Kinder-
betreuungsgeld und/oder

= maximal fir die ersten 48 Kalendermo-
nate der Kindererziehung pro Kind (bei
Mehrlingsgeburten maximal fir die ers-
ten 60 Kalendermonate) gestellt werden.

Die an sich fiir das Kalenderjahr geltenden

Grenzbetrdage werden in diesen Fallen auf

die Monate der Ausnahme der Pflichtversi-

cherung reduziert. Durchschnittlich dirfen

daher die

= monatlichen Einkiinfte (Gewinn) nicht
den Betrag von € 551,10 und

= monatlichen Brutto-Umsatze nicht den
Betrag von € 4.583,33 Giberschreiten.

Die Ausnahme von der Pflichtversicherung

erstreckt sich nicht auf die Unfallversiche-

rung. Diese ist in jedem Fall zu entrichten.

Krankenversicherung

bei Mehrfachversicherung

In der Krankenversicherung miissen Sie vom
unselbststandigen Einkommen die vollen
ASVG-Krankenversicherungsbeitrage bezah-
len. Von der gewerblichen Erwerbstatigkeit
zahlen Sie den Beitragssatz von 6,8 %.

Pensionsversicherung

bei Mehrfachversicherung

Hier zahlen Sie von den ASVG-Einkiinften
aus lhrer unselbststandigen Beschaftigung
die vollen ASVG-Pensionsversicherungsbei-
trage und vom gewerblichen Einkommen den
Normalsatz von 18,5 % an die GSVG-Pensi-
onsversicherung.

Hochstbeitragsgrundlage

ASVG- und GSVG-Beitrage zur Kranken- und
Pensionsversicherung missen Sie zusam-
men aber nur bis zur gemeinsamen Hochst-
beitragsgrundlage (also bis maximal jahrlich
EUR 97.020,-) bezahlen.

o

WICHTIG!
Die SVS muss [seit 01.01.2020) die vorldufigen
Beitrdge zur Pensions- und Krankenversicherung

so festsetzen, dass die Beitragszahlungen vor-
aussichtlich die Hochstbeitragsgrundlage nicht
liberschreiten. Im Falle einer Mehrfachversiche-
rung ist es daher nicht mehr notwendig, einen
Antrag auf Differenzvorschreibung zu stellen.

Mindestbeitragsgrundlage

bei Mehrfachversicherung

Wenn Sie Einkilinfte aus nicht selbststandiger
(ASVG) und selbststéndiger (GSVG) Tatigkeit
haben, gelten die Bestimmungen iber die
Mindestbeitragsgrundlage im GSVG nicht (es
liegt bereits durch die ASVG-Versicherung
ein Versicherungsschutz vor). Wenn daher
bereits die ASVG-Einkinfte die GSVG-Min-
destbeitragsgrundlage erreichen, werden
GSVG-Beitrage nur fir tatsachliche Gewer-
begewinne vorgeschrieben. Bei Verlusten
gibt es keine Beitragsvorschreibung.
ACHTUNG: Diese Regelungen gelten nur fir
ASVG-Versicherte; fiir andere Berufsgruppen
(z. B. Beamte, Landwirt:innen, Grenzganger:in-
nen) gelten andere Regelungen.

Einkommensteuer

Fir das Ermitteln der Einkommensteuer
werden samtliche Einkiinfte zusammen-
gerechnet. Darauf wird der entsprechende
Steuertarif (Prozentsatz) angewendet. Be-
achten Sie daher, dass Sie sich mit lhren
Einklnften aus unselbststandiger Tatigkeit
bereits in einem bestimmten Steuertarif-Be-
reich befinden. Jeder zusatzlich verdiente
Euro wird mit diesem Steuersatz bzw. bei
eventuellem Erreichen der nachsthoheren
Steuerklasse sogar mit einem hoheren Pro-
zentsatz besteuert.

Forderungen

Bestimmte Forderungen, wie z. B. die AWS-
Jungunternehmerférderung, konnen Sie bei
einer nebenberuflichen gewerblichen Tatig-
keit nicht beanspruchen. Beriicksichtigen Sie
das bei lhrer Investitionsplanung, bzw. er-
kundigen Sie sich friihzeitig nach den jeweils
glltigen Richtlinien beim Griinderservice
Ihres Bundeslandes oder bei der Bank lhres
Vertrauens.

Verdienstgrenzen

= Selbststandigkeit und Familienbei-
hilfe: Fir Selbststandige mit Anspruch
auf Familienbeihilfe (z. B. Studierende,

o
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Schiiler:innen) betrégt die Zuverdienst-
grenze hochstens 17.212,- Euro im
Kalenderjahr, wobei hier eine sogenannte
.Jahresdurchrechnung” erfolgt. Uber-
steigt das zu versteuernde Einkommen
im Kalenderjahr die Zuverdienstgrenze,
ist jener Betrag zuriickzuzahlen, um den
der Grenzbetrag Uberschritten wurde.
Informationen dazu auf der Internet-Seite
www.help.gv.at

Selbststandigkeit und Stipendium:

Als Studierende:r konnen Sie bis max.
EUR 17.212,- jahrlich aus selbststandiger
oder gemischter Tatigkeit dazuverdienen,
ohne dass es zu einer Kiirzung der
Beihilfe kommt. Es gibt keinen Unter-
schied zwischen Einkiinften wahrend

der Vorlesungszeit und den Ferien.
Informationen dazu auch unter der
Internet-Seite www.stipendium.at.
Selbststandigkeit und Kinderbetreu-
ungsgeld: Jener Elternteil, der Kinder-
betreuungsgeld bezieht, darf jahrlich
dazuverdienen. Das Einkommen des
anderen Elternteils wird nicht beriick-
sichtigt. Die Zuverdienstgrenze darf bei
den pauschalen Varianten des Kinder-
betreuungsgeldes (Kindergeld-Konto) den
Grenzbetrag von EUR 18.000,- jahrlich
bzw. den (hoheren) Grenzbetrag von 60 %
des Letzteinkommens nicht Gbersteigen.
Beim einkommensabhangigen Kinder-
betreuungsgeld gilt eine Zuverdienstgrenze
von EUR 8.600,- pro Jahr (ab 1.1.2026). Auf
die Einkommensgrenze werden samtliche
Einkiinfte aus unselbststandiger Arbeit,
Land- und Forstwirtschaft, selbststandiger
Arbeit und Gewerbebetrieb angerechnet.
Weitere Informationen dazu auch unter:
https://www.svs.at/cdscontent/?
contentid=10007.834951
Zuverdienstrechner des
Bundeskanzleramtes:
https://services.bundeskanzleramt.
gv.at/KBG-Rechner/index.html
#willkommen

Selbststandigkeit und Pension: Hier

gibt es verschiedene Regelungen: Wenn
Sie sich in der vorzeitigen Alterspension
befinden, dirfen Sie keine versiche-
rungspflichtige Erwerbstatigkeit ausiiben
und nur bis zur Geringfligigkeitsgrenze

Nebenberuf Unternehmer:in

dazuverdienen - sonst verlieren Sie den
Anspruch auf die Pension. Das gilt auch
flir die Korridorpension.

Neben der Alterspension kdnnen Sie unein-
geschrankt dazuverdienen: Verdient jemand
in Alterspension (Frauen: 60 Jahre - Ach-
tung: schrittweise Anhebung des Pensions-
alters bei Frauen seit 01.01.2024, Manner
65 Jahre] Uber der Geringfligigkeitsgrenze,
fallen Sozialversicherungsbeitrage an, die zu
einer geringfligigen Erhohung der Pensions-
leistung fihren konnen. Verdient jemand in
Invaliditdts- oder Erwerbsunfahigkeitspen-
sion Uber der Geringfligigkeitsgrenze, kann
es zu Pensionskiirzungen kommen.

Betriebsgriindung wahrend des Bezugs

von Arbeitslosengeld: Ab 01.01.2026 ist

ein geringfligiger Zuverdienst, wahrend der
Arbeitslosigkeit mit Geldbezug vom Arbeits-
marktservice, nur noch sehr eingeschrankt
maoglich:

Fir das Vorliegen von Arbeitslosigkeit

ist neben der Beendigung der un-
selbststandigen oder selbststandigen
Beschaftigung auch Voraussetzung, dass
die Pflichtversicherung in der Pensions-
versicherung beendet ist. Nur bei einer
Ausnahme von der GSVG-Pflichtversi-
cherung kann nach derzeitiger Ansicht
des Arbeitsmarktservice trotz aufrechter
Gewerbeberechtigung eine Leistung aus
der Arbeitslosenversicherung bezogen
werden. Eine solche Ausnahme ist vor
allem die Kleinunternehmerregelung, bei
der keine Beitragsleistungen zur Kran-
ken- und Pensionsversicherung erfolgen.
Sie missen jede Aufnahme einer selbst-
standigen Tatigkeit dem AMS melden.

o

WICHTIG!

Bitte sprechen Sie vorher mit lhrem AMS-
Betreuer, ob Sie die Moglichkeit haben, neben-
beruflich geringfiigig selbststandig zu werden.

Das monatliche Einkommen (Gewinn)
darf max. EUR 551,10 (monatliche
Geringfugigkeitsgrenze) betragen.

Der monatliche Umsatz darf maximal
EUR 4.964,86 betragen (11,1 % des
Umsatzes missen unter der Geringfligig-
keitsgrenze liegen).


https://www.help.gv.at
https://www.stipendium.at
https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.834951
https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.834951
https://services.bundeskanzleramt.gv.at/KBG-Rechner/index.html#willkommen
https://services.bundeskanzleramt.gv.at/KBG-Rechner/index.html#willkommen
https://services.bundeskanzleramt.gv.at/KBG-Rechner/index.html#willkommen

Nebenberuf Unternehmer:in

Dazu miissen Sie, so lange Sie Arbeitslosen-
geld beziehen, dem Arbeitsmarkt zur Ver-
fligung stehen und einen angebotenen, der
eigenen Qualifikation entsprechenden Posten
annehmen, sonst droht lhnen eine Sperre des
Arbeitslosengeldbezuges.

Wer von 9 bis 18 Uhr im eigenen Geschaft
steht, steht dem Arbeitsmarkt faktisch nicht
zur Verfligung und kann daher kein Arbeits-
losengeld beziehen. Ab Beginn der selbst-
standigen Tatigkeit missen monatliche
Aufzeichnungen iber Gewinn und Umsatz
vorgelegt werden, im Nachhinein erfolgt
dann eine Kontrolle des Einkommen- und
Umsatzsteuerbescheides.

wissen  €)

Unternehmensgriindungsprogramm

des AMS fiir Arbeitslose (UGP)

Es gibt laufend Forderungen durch das AMS, mit denen Arbeits-
losengeldbeziehern das Selbststandigmachen schmackhaft ge-
macht wird, z. B. Forderung in Hohe des Arbeitslosengeldes. Dazu
muss die arbeitslose Person ein Unternehmenskonzept vorlegen,
das vom AMS auf seine Wirtschaftlichkeit geprift wird. Dazu gibt
es auch eine Grindungsberatung. Auch das Finanzieren einer

Weiterqualifizierung ist moglich.

o

WICHTIG!

Es gibt viele Maglichkeiten, sich selbststiandig zu machen. Fiir den

Fall, dass Sie nebenberuflich einer selbststdandigen Tatigkeit nach-

gehen, gibt es immer wieder Einkommensgrenzen, die Sie unbedingt
beachten miissen. Fiir die Pflichtversicherung nach dem GSVG gibt es
mehrere Moglichkeiten, sich teilweise von dieser befreien zu lassen.

Verdienstgrenzen
Grenzen Grundlagen Folgen bei Uberschreitung
Selbststandigkeit und EUR17.212,- Steuerpflichtiges Einkommen Riickzahlung in Hohe der
Familienbeihilfe jahrlich ohne Sonderzahlung Uberschreitung
Jahresdurchrechnung
Selbststandigkeit und EUR 17.212,- Einkommen inklusive Rickzahlung in Hohe der
Stipendium jahrlich Sonderzahlungen Uberschreitung

Selbststandigkeit und

bis EUR 18.000,-

Zuverdienst pauschales

Rickzahlung in Hohe der

Kinderbetreuungsgeld  jahrlich bzw. Kinderbetreuungsgeld Uberschreitung
EUR 8.600,- Zuverdienst
jahrlich einkommensabhangiges
Kinderbetreuungsgeld
Selbststandigkeit und
Pension
vorzeitige Alterspension/ EUR 551,10 Zuverdienst monatlich Verlust der Pension
Korridorpension monatlich

Berufserwerbsun- bis EUR 551,10
fahigkeitspension

Invaliditdtspension

Zuverdienst monatlich
(keine Kiirzung)
Erwerbseinkommen

Kirzung lt. Anrechnungs-
bestimmung (30 bis 50 %)

Betriebsgriindung
wahrend des Bezugs
von Arbeitslosengeld

EUR 551,10
monatlich

Zuverdienst monatlich
rollierende Berechnung
maoglich

Verlust des
Arbeitslosengeldes

Achtung! Mit 01.01.2026 wird der geringfiigige Zuverdienst zum Arbeitslosengeld eingeschrankt und
gilt nur noch fiir bestimmte Personengruppen.
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4.4. WEITERE WICHTIGE
INFORMATIONEN

4.4.1. Betriebliche
Versicherungen

Unabhangig davon, ob Sie einen Betrieb neu

grinden oder einen Betrieb ibernehmen - in

beiden Fallen treten Risiken auf, gegen die

Sie sich absichern sollten. Hier ein Uberblick:

= Sachversicherungen: Dazu zahlen z. B.
die Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Sturm-
schaden-, Leitungswasserschaden-,
Maschinenbruch-, Elektrogerate- und
Computerversicherungen.

= Vermodgensschadenversicherungen:
Zum Abdecken entgangener Ertrage
oder zusatzlicher Kosten aufgrund eines
eingetretenen Schadens. Beispiele: Be-
triebshaftpflicht-, Betriebsrechtsschutz-,
Betriebsunterbrechungsversicherung
(bei Feuer, Maschinenschaden, ...].

= Personenversicherungen: Das sind z. B.
Lebens-, Kranken-, Unfallversicherungen.
Sie kdnnen neben bzw. zusatzlich zur ge-
setzlichen Sozialversicherung bei privaten
Versicherungen abgeschlossen werden.

@) UNSER TIPP

Gerade bei Kleinstbetrieben kann ein lan-
gerer Ausfall der Unternehmerin oder des
Unternehmers durch Krankheit oder Unfall
schnell existenzbedrohend sein. Kleinunter-
nehmen erhalten daher unter bestimmten
Voraussetzungen ab dem 43. Tag der
Arbeitsunfahigkeit fir max. 20 Wochen eine
gesetzliche Unterstitzungsleistung in Hohe
von zirka EUR 37,- pro Tag. Das Krankengeld
wird ab dem 4. Tag rickwirkend ausbezahlt.
Um jedoch eine finanzielle Absicherung
bereits ab dem 4. Tag auch bei kiirzeren
Krankheiten zu erhalten, gibt es die
Mdglichkeit einer Zusatzversicherung.

Mehr Infos dazu unter: www.svs.at
Besprechen Sie die Optimierung lhrer
Absicherungsmaglichkeiten jedenfalls
noch mit den Fachleuten |hres Vertrauens!

Weitere wichtige Informationen

Nahere Informationen zu Versicherungs-
maklern und Versicherungsagenten finden
Sie auch auf deren Homepage-Seiten unter
> www.ihrversicherungsmakler.at bzw.

- www.dieversicherungsagenten.at

4.4.2. Patente und Marken

Erfolgreiche Geschaftsideen werden oft
schnell kopiert. Machen Sie sich daher
auch Gedanken, wie Sie |hre Geschaftsidee
schitzen konnen. Aufierdem sollten Sie sich
auch selber davor bewahren, in die Schutz-
rechte anderer einzugreifen. Die wichtigsten
Schutzrechte im Uberblick:

Marken

Die Marke ist ein Unternehmenskennzeichen,
das Waren und Dienstleistungen unterschied-
licher Erzeuger/Anbieter voneinander unter-
scheidet (z. B. in Form von Logos, Namen,
Schriftziigen). Sie ermdglicht den Kosu-
ment:innen zu erkennen, von wem die Ware
oder Dienstleistung stammt. Dem Unterneh-
men dient sie im geschéftlichen Verkehr als
Abgrenzungsmittel gegeniiber anderen und
als unentbehrliches Marketingtool.

UNSER TIPP

Uberlegen Sie sich gut, ob Sie lhre Marke
national, innerhalb der EU (,,Unionsmarke”)
oder international schiitzen lassen mdchten.
Je nach Uberlegung gibt es unterschiedliche
Registrierungswege, und es entstehen unter-
schiedliche Kosten. Nutzen Sie die schnelle
Markenanmeldung ..Fast Track”.
Informationen hierzu finden Sie unter
https://www.patentamt.at/
infoblaetter#c1647

Patente

Das Patent ist eines der bekanntesten

Schutzrechte. Nach der Anmeldung schitzt

das Patent eine technische Erfindung Uber

einen bestimmten Zeitraum. Mit Patenten

werden Erfindungen geschiitzt, die

= neu und gewerblich anwendbar sind und

= eine Losung eines bestimmten technischen
Problems darstellen (Erfindungshdhe).


https://www.svs.at
https://www.ihrversicherungsmakler.at
https://www.dieversicherungsagenten.at
https://www.patentamt.at/infoblaetter#c1647
https://www.patentamt.at/infoblaetter#c1647

Weitere wichtige Informationen

Der Patentschutz beginnt mit der Ein-
tragung ins Patentregister und endet bei
rechtzeitiger Bezahlung der jahrlich falligen
Verldangerungsgebihren nach spatestens 20
Jahren.

Nahere Informationen finden Sie hier:
https://www.patentamt.at/
infoblaetter#c908

Gebrauchsmuster

Diese kdnnen zum Schutz von neuen und
gewerblich anwendbaren Erfindungen he-
rangezogen werden, die nicht eine nach
Patentrecht erforderliche Erfindungshohe
aufweisen. Es geniigt ein erfinderischer
Schritt.

Der Gebrauchsmusterschutz beginnt mit
dem Tag der amtlichen Verdffentlichung des
Gebrauchsmusters im Gebrauchsmuster-
blatt. Er endet bei rechtzeitiger Einzahlung
der jahrlich falligen Verlangerungsgebihren
nach spatestens zehn Jahren.

N&here Informationen finden Sie hier:
https://www.patentamt.at/
infoblaetter#c908

UNSER TIPP

Da die Formulierung einer Patent- oder einer
Gebrauchsmusteranmeldung Vorkenntnisse
erfordert, sollten Sie hierzu Fachleute zurate
ziehen. Nutzen Sie Patentsprechtage
beispielsweise in |hrer Wirtschaftskammer
mit einer erfahrenen Expertin bzw. einem er-
fahrenen Experten oder Patentanwaltin bzw.
Patentanwalt oder den Auskunftsdienst

des Osterreichischen Patentamts.

Geschmacksmuster ,,Designschutz”

Ein Muster (Geschmacksmuster) schiitzt die
Erscheinungsform eines industriellen oder
handwerklichen Gegenstandes (Erzeugnis)
oder eines Teils davon. Voraussetzung fiir
den Musterschutz ist die Neuheit des Mus-
ters. Konkret wird das Aussehen (Design]
von Erzeugnissen geschitzt. Geschiitzt sind
die Merkmale der Konturen, Farben, Gestalt,
Oberflachenstruktur, Werkstoffe oder Verzie-
rungen des Erzeugnisses (Designschutz). Ein

Muster kann nur geschiitzt werden, wenn es
neu ist, Eigenart hat und nicht durch die tech-
nische Funktion des Erzeugnisses bedingt ist.

Informationen hierzu finden Sie unter
https://www.patentamt.at/

infoblaetter#c577

Urheberrechtlich geschiitzte Werke

Unter einem Werk versteht der Gesetzge-
ber ,eigentimliche geistige Schépfungen”,
insbesondere auf dem Gebiet der Literatur,
einschlieBlich von EDV-Programmen, der
darstellenden Kunst (Grafik etc.) sowie der
Ton- und Filmkunst. Werke miissen dem-
nach individuell und originell sein und sich
von herkommlichen (seit jeher Gblichen)
Werken abheben. Das Urheberrecht ent-
steht mit der Schaffung des Werkes. Die
Regelschutzfrist betragt 70 Jahre nach dem
Tod des Urhebers.

Es gibt in Osterreich kein Register, wo man
Urheberrechte eintragen lassen kann oder
durch Einsicht feststellen konnte, ob ein
Werk urheberrechtlich geschiitzt ist oder
nicht. Grundsatzlich muss man davon aus-
gehen, dass Werke (z. B. Fotos, Videos und
Texte) urheberrechtlich geschitzt sind!

UNSER TIPP

Nutzen Sie nicht unerlaubt fremde Werke
(Bilder, Texte, Musik, Videos etc.) auf lhrer
Webseite, Ihren Werbefoldern etc. Verschie-
dene Anbieter im Internet bieten die
Maoglichkeit, lizenzfreie Werke zu kaufen.

Verletzung von Schutzrechten

Bei der Verletzung von Schutzrechten konnen
Sie zur Unterlassung der Verletzung, Besei-
tigung (z. B. Vernichtung von Prospekten],
Leistung eines angemessenen Entgelts,
Urteilsveroffentlichung und - wenn Sie an
der Verletzung ein Verschulden trifft - da-
ruber hinaus zur Herausgabe des erzielten
Gewinnes, Leistung von Schadenersatz etc.
verpflichtet werden. Nicht zu vernachlas-
sigen ist auch die Verpflichtung zum Ersatz
der Verfahrenskosten. Bei Vorsatz sind sogar
strafrechtliche Folgen denkbar.
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WICHTIG!
Gewadhrleistung
ist innerhalb
der gesetz-
lichen Fristen

unausweichlich.

Zusatzlich zur
Gewadhrleistung
kdnnen Sie eine
Garantie
einrdumen.
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@) UNSER TIPP

Schiitzen Sie sich und lhre Werke mit dem
Kreativwirtschaftsdepot. Egal ob Fotografie,
Werbekonzepte, Blog-Eintrage, Illustrationen
oder Open-Source-Software - Werke mit
digitalem Zeitstempel machen |hr Urheber-
recht transparent.

4.4.3. Allgemeine
Geschaftsbedingungen

Allgemeine Geschaftsbedingungen (AGB] sind
die Zusammenstellung fertig ausformulierter,
standardisierter Vertragsbedingungen, die
Sie als Vertragspartei (z. B. als Anbieter einer
Ware oder Dienstleistung) einem Vertrag zu-
grunde legen. Der Rechtsservice der WKO
bietet im Internet vielfaltige Informationen zu
allgemeinen Geschaftsbedingungen. Muster-
klauseln zu Verkaufs- und Lieferbedingungen,
aber auch Einkaufsbedingungen finden Sie im
Internet unter: wko.at.

Weiters gibt es auf der Seite der WKO auch
eine sogenannte AGB-Datenbank. Diese
enthalt AGBs nach Branchen geordnet. Sie
stellen unverbindliche Vorschlage der je-
weiligen zustandigen Fachorganisationen
der WKO dar. Sie finden die AGB-Datenbank
unter https://www.wko.at/agb.

4.4.4. Angaben auf Geschafts-
papieren und im Internet,
Datenschutz

Ihr Marktauftritt ist nicht nur aus der Sicht
des Marketings, sondern auch aus recht-
licher Sicht bedeutsam. Mit |lhrem Unter-
nehmen sind Sie aufgrund verschiedenster
Rechtsvorschriften verpflichtet, Angaben
auf Ihren Geschaftspapieren und im Internet
(Website, Web-Shop) zu machen sowie den
Datenschutz sicherzustellen.

@) UNSER TIPP

All diese Informationen miissen Sie nicht
selbst in Thren Web-Auftritt einbauen.
Mitglieder der WKO konnen dazu auch auf

Weitere wichtige Informationen

ihren persénlichen Eintrag im ,,Firmen A-Z"
von https://firmen.wko.at verlinken. Vorbilder
fur korrekte Web-Shops von Unternehmen
sind unter www.guetezeichen.at zu finden.

Hier unsere Tipps, wo Sie sich dariber ein-
gehend informieren konnen:
https://www.wko.at/

unternehmensrecht/
angaben-geschaeftspapiere

Auf www.it-safe.at der Bundessparte In-
formation und Consulting (BSIC] finden Sie
praxisnahe Online-Ratgeber sowie Informa-
tionen und konkrete Tipps rund um IT-Si-
cherheit in lhrem Unternehmen.

Weitere Infos: wko.at/datenschutzservice

4.4.5. Mangel und
Haftungsfragen

Gewadhrleistung

Gewahrleistung ist die Haftung fir Mangel,
die beim Verkauf schon vorhanden sind. Die-
se ist verpflichtend und bis auf wenige Aus-
nahmen nicht einschrankbar. Wer etwas ver-
kauft oder einen bestimmten Erfolg herstellt,
haftet, egal ob er den Mangel verursacht hat
oder nicht.

Die Haftung umfasst bei der Gewahrleistung
in den meisten Fallen nur die Sache selbst,
also das mangelhafte Produkt oder die
Dienstleistung. Fir Folgekosten, wenn etwa
das mangelhafte Produkt einen weiteren
Schaden verursacht, wird in der Regel nicht
gehaftet. Eine Ausnahme sind gegebenen-
falls Ein- und Ausbaukosten. Die Dauer der
Haftung betragt bei beweglichen Sachen (wie
beispielsweise ein Fernseher) zwei Jahre, bei
unbeweglichen Sachen (Grundstiicke, Ge-
baude) drei Jahre.

Gewahrleistungsanspriiche
Die Gewahrleistungsanspriiche sind in zwei
Stufen gegliedert:
1. Verbesserung oder Austausch
(Gewéhrleistungsbehelfe
der ersten Stufe)
2. Preisminderung oder Wandlung
(Gewahrleistungsbehelfe
der zweiten Stufe)


https://wko.at
https://www.wko.at/agb
https://firmen.wko.at
https://www.guetezeichen.at
https://www.wko.at/unternehmensrecht/angaben-geschaeftspapiere
https://www.wko.at/unternehmensrecht/angaben-geschaeftspapiere
https://www.wko.at/unternehmensrecht/angaben-geschaeftspapiere
https://www.it-safe.at
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Unterstuetzung-zur-Umsetzung-der-DSGVO.html?shorturl=wkoat_datenschutzservice

Weitere wichtige Informationen

Der Erfillungsort der Gewahrleistung ist
grundsatzlich der Ort, an dem die Sache oder
die Leistung iibergeben wurde, meistens also
das Geschaft des Verkaufers oder der Zielort
der Lieferung. Dazu gibt es unterschiedliche
Bestimmungen, je nachdem ob es sich um ein
Geschaft zwischen zwei Unternehmen oder
zwischen Unternehmen und Verbraucher:in
handelt. Kommt der Mangel bei Geschaften
zwischen Unternehmen und Verbraucher:in
innerhalb von einem Jahr ab Lieferung her-
vor, wird grundsatzlich vermutet, dass der
Mangel bereits zum Lieferzeitpunkt vorlag.
In anderen Fallen betrdgt die Frist sechs
Monate.

Mangelriige

Wenn beide Vertragsparteien Unternehmen
sind, kann der Kaufer das Gewahrleistungs-
recht nur unter den verscharften Bedingun-
gen des Unternehmensrechts in Anspruch
nehmen - Untersuchung der Ware ohne un-
notigen Aufschub, Anzeige des Mangels.

Wahrend das Gewahrleistungsrecht gegen-
Uber Konsument:innen zwingend ist, kann
unter Unternehmen Abweichendes vertrag-
lich vereinbart werden.

Garantie

Im Gegensatz zur Gewahrleistung haften
Sie bei einer Garantie freiwillig. Ohne eine
Garantieerklarung besteht daher auch kein
Garantieanspruch. Den Inhalt einer Garantie
konnen Sie grundsatzlich beliebig gestalten.

Die Garantie hangt Gblicherweise vom Auf-
treten des Mangels wahrend der vereinbar-
ten Frist ab und nicht vom Vorhandensein
eines Mangels schon bei der Ubergabe. Die
Gewahrleistung trifft immer die direkte Ver-
tragspartei, wahrend Garantien oft vom Her-
steller gegeben werden. Bei Garantie spielt
die Frage des Verschuldens des Garantiege-
bers keine Rolle.

Schadenersatz

Schadenersatzanspriiche stehen den Kund:in-
nen nur dann zu, wenn die:der Verkaufer:in,
Werkunternehmer:in oder deren:dessen Per-
sonal u. a. ein Verschulden an der Mangel-
haftigkeit der Lieferung/dem ,Werk" bzw. am
Schadenseintritt trifft. Derartige Anspriiche

verjahren erst nach drei Jahren ab Kenntnis
von Schaden und Schéadiger:in bzw. jeden-
falls nach Verstreichen eines Zeitraums von
30 Jahren. D. h., tritt der vom Lieferanten
zu vertretende Schaden im 8. Jahr auf, hat
man noch vom 8. bis zum 11. Jahr Zeit, den
Schadenersatzanspruch geltend zu machen.

Produkthaftungsgesetz

Die Produkthaftung ist die verschuldensun-
abhangige Haftung fir bestimmte Schaden,
die durch Fehler eines Produktes verursacht
wurden. Sie umfasst nur Folgeschaden, nie
das fehlerhafte Produkt selbst. Es werden
aber auch nicht alle Folgeschaden ersetzt,
sondern nur Personenschaden sowie private
Sachschaden; unternehmerische Sachscha-
den werden nicht ersetzt.

Folgende Unternehmergruppen haften fir

Produktschaden:

= der Hersteller eines Produktes,

= der EWR-Erstimporteur,

» jedes Unternehmen, das das Produkt in
den Verkehr gebracht hat, wenn weder
Hersteller noch Importeur festgestellt
werden konnen.

Als ,Hersteller:in” haften Sie mit lhrem
Unternehmen auch, wenn Sie sich durch das
Anbringen |hres Namens, |hrer Marke oder
eines anderen Zeichens auf dem Produkt als
Hersteller ausgeben.

Kann die:der Hersteller:in oder Importeur:in
nicht festgestellt werden, so haftet jedes
Unternehmen, das das Produkt in Verkehr
gebracht hat, wenn es nicht der:dem Gescha-
digtenin angemessener Frist die:den Herstel-
ler:in bzw. Importeur:in oder diejenige:denje-
nigen nennt, die:der das Produkt geliefert hat.

Fehlerhaftigkeit eines Produktes
Der Fehler muss bereits zum Zeitpunkt des
Inverkehrbringens des Produkts vorliegen.

Nach dem Produkthaftungsgesetz ist ein Pro-
dukt fehlerhaft, wenn es nicht jene Sicherheit
bietet, die man von diesem Produkt nach dem
Stand der Technik erwarten kann. Beispiels-
weise konnen falsche oder unvollstdndige An-
gaben in der Bedienungsanleitung oder Wer-
bung eine solche Fehlerhaftigkeit begriinden.
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MafBnahmen im Betrieb

= Das Produkthaftungsrisiko kdnnen Sie im
Regelfall durch den Abschluss einer ent-
sprechenden Versicherung eingrenzen.

= Die vorgesehenen Nachweispflichten
erfordern eine umfassende Dokumen-
tation im Unternehmen. Besonders fir
Handelsunternehmen ist es notwendig,
genaue Aufzeichnungen lber Art, Menge
und insbesondere Herkunft (Herstel-
ler:in) der Handelsware zu fiihren.

= Prifen Sie alle der Prasentation des
Produktes dienenden Unterlagen (Wer-
beaussagen, Gebrauchsanweisungen) auf
Fehlerquellen bzw. Vollstandigkeit.

= Sichern Sie Riickgriffsanspriiche gegen-
Uber auslandischen Hersteller:innen
vertraglich ab.

= Passen Sie bereits verwendete Liefer-
und Einkaufsbedingungen an diese
Rechtslage an.

4.4.6. Internationale Geschafte

Auslandsmarkte nutzen: Internationale
Markte konnen fir Sie als Jungunternehmen
schon in der Startphase lukrativ sein. Damit
der Schritt ins Ausland nicht zum Abenteuer
wird, sollten Sie sich die wichtigsten Infor-
mationen lber den Zielmarkt einholen. Die
Auflenwirtschaft Austria der Wirtschafts-
kammer Osterreich (AWO) unterstiitzt oster-
reichische Unternehmen weltweit bei der
Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleis-
tungen durch umfassende Serviceleistungen
- gemeinsam mit den Abteilungen Auflen-
wirtschaft in den Landeskammern. Neben
Informationen Uber auslandische Markte,
Veranstaltungen wie Messen, Gruppenrei-
sen oder finanzielle Unterstiitzungen stehen
weltweit tber 100 Stitzpunkte in Form von
AuBenwirtschaftsCenter und -Biiros als An-
sprechpartner zur Verfligung. Sie unterstit-
zen vor Ort bei der Suche nach Geschafts-
partnern, Firmengriindungen im Ausland,
bei der Lieferantensuche und anderen lan-
desspezifischen Fragestellungen. Beim Im-
port oder Export von Waren in andere Lander
beachten Sie eventuelle Zollbestimmungen,
Ein- und Ausfuhrbewilligungen, etc.

Falls Sie lhre Dienstleistungen auch iber
der Grenze im Ausland anbieten mochten,
informieren Sie sich Uber die zu berticksichti-

Weitere wichtige Informationen

genden gewerbe-, arbeits- und steuerrechtli-
chen Besonderheiten. Nahere Informationen
und Beratung zu Import- und Exportfragen
sowie zu Foérdermaglichkeiten im Exportbe-
reich erhalten Sie bei der , Abteilung Auf3en-
wirtschaft” in lhrer Landeskammer

(Kontakt: wko.at/aussenwirtschaft).

4.4.7. Neues Service der WKO:
Digitales Fachwissen fur lhr
Unternehmen

Angehende Unternehmer:innen steuern
alle Aspekte ihres Unternehmens eigenver-
antwortlich. Damit Sie sich die relevanten
Kompetenzen schnell und einfach aneignen
konnen, hat die Wirtschaftskammer die digi-
tale Aus- und Weiterbildungsplattform wise
up ins Leben gerufen. wise up bringt Fach-
wissen direkt zu Grinder:innen und bietet
eine effiziente und flexible Form der digitalen
Weiterbildung. Zusammen mit dem Griinder-
service wurden eigene Lernstrecken speziell
fir Grinder:innen zu Themen wie Vertrieb,
Marketing und Recht entwickelt. Nutzen
Sie dieses Fachwissen mittels App fir alle
Devices und machen Sie sich fit fir den er-
folgreichen Start ins Unternehmertum.

Auf wise up finden Griinder:innen gebiin-
deltes Know-how rund um das Unterneh-
mertum. Die Inhalte sind qualitatsgesichert
und spezifisch auf lhre Bedirfnisse als
Grunder:in zugeschnitten. Dadurch kdnnen
Sie genau jene Skills trainieren, die fur den
unternehmerischen Erfolg unerlasslich sind.
Von Social Media Marketing iber Finanzma-
nagement bis hin zu Cyber Security, Export
und vieles mehr. Dariber hinaus haben Sie
mit wise up Zugang zu uber 20.000 Online-
Kursen von renommierten Bildungspartnern
(u.a. LinkedIn Learning und Microsoft).

UNSER TIPP

Um Sie bei der Unternehmensgriindung
bestmoglich zu unterstitzen, stellt Ihnen das
Griinderservice eine kostenlose Jahreslizenz
flr wise up zur Verfigung. Informieren Sie
sich jetzt in lhrem Griinderservice unter:
https://www.wko.at/gruendung/beratung



https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/start.html?shorturl=wkoat_aussenwirtschaft
https://www.wko.at/gruendung/beratung
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Geschmack, der Geschichten erzahlt

Drei Griinder, eine gemeinsame Vision:
Bio-Krauterole, die Spitzengastronomie in jede Kiiche bringen.

Wir sind David, Patrick und Damon.
Drei Personlichkeiten, eine gemeinsa-
me Idee: Geschmack neu denken. Mit
Kraidlzeig entwickeln wir Bio-Krau-
terGle, die nicht nur wiirzen, sondern
Gerichte verwandeln. Die Idee zu
Kraidlzeig begann 2023 - lange be-
vor wir offiziell gegriindet haben. Wir
kennen den Moment, in dem ein Ge-
richt durch ein einziges Detail plotzlich
aufSergewohnlich wird. Genau dieses
Erlebnis wollten wir fiir alle zugénglich
machen. 2024 starteten wir einen ers-
ten Testlauf als Einzelunternehmen,
um herauszufinden, ob unsere Vision
am Markt funktioniert. Das Feedback
war so deutlich wie motivierend: Ja,
unsere Idee kommt gut an.

L,unser Ziel ist nicht,
einfach Ol zu verkaufen
- sondern Geschmacks-

erlebnisse.”

Also griindeten wir Anfang 2025 die
Kraidlzeig GmbH. Patrick und Damon
sind ausgebildete Gastronomen, David

Damon Krolik

Kraidlzeig

hat einen Abschluss in Management
& Marketing, das macht uns zu einem
guten Team. Doch der Weg dorthin
war intensiv — besonders, weil wir
voller Tatendrang am liebsten gleich
durchstarten wollten. Doch gerade der
Griindungsprozess hat uns gezeigt, wie
wichtig ein solides Fundament, Geduld
und klare Strukturen sind, die uns auch
helfen, langfristig zu planen.

Heute bieten wir sieben Krauterdl an:
Schnittlauch, Liebstockel, Petersilie,
Dill, Koriander, Basilikum und Feigen-

blatt — eine absolute Raritdt. Weitere
Sorten sind bereits in Entwicklung.
Was uns von Beginn an wichtig war:
Unsere Rezepturen entstehen aus
echten Kiichenprozessen, nicht aus
industriellen Aromastoffen. Wir arbei-
ten ausschliefflich mit Krautern aus
Oberosterreich, bio-zertifiziert und
frei von Zusatzstoffen. Was uns moti-
viert, ist auch eine treue Community,
die sich um Kraidlzeig gebildet hat. Es
sind Menschen, die Wert auf Qualitat,
Natiirlichkeit und Genuss legen. Wir
merken, wir sind am rechten Weg und
unser Start ist erst der Anfang.

- https://kraidlzeig.at/

Mein personlicher Tipp

fiir Griinder:innen ist ...
TESTEN, TESTEN, TESTEN. Der
Markt entscheidet, was funktio-
niert. Bringe den Prototyp schnell
raus und vergiss nicht: Aussehen
& Branding zahlt mehr als Per-
fektion.
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Sicher im Netzwerk

Netzwerke und der Austausch mit anderen Unterneh-
mer:innen sind fur lhren unternehmerischen Erfolg von
groBer Bedeutung. Die Wirtschaftskammer bietet dafiir
attraktive Plattformen und vielfaltige Partnerschaften,
die Sie bei lhrem Erfolg unterstiitzen.

124

Der Schritt in die Selbststandigkeit eroffnet
nicht nur neue Maglichkeiten, sondern auch
spannende Netzwerke und Partnerschaften.
Wer diese aktiv nutzt, kann auf vielfaltige
Unterstiitzung zahlen. Als Mitglied der Wirt-
schaftskammer gehoren Sie automatisch zur
jeweiligen Fachorganisation, die zahlreiche
Plattformen und Services zur Vernetzung
bietet.

Jungen Unternehmer:innen bietet die ,Junge
Wirtschaft” ein inspirierendes Netzwerk, das
Kontakte auf Bezirks-, Landes- und inter-
nationaler Ebene erdffnet. Besonders Unter-
nehmerinnen profitieren zusatzlich von ,,Frau
in der Wirtschaft,” einem dsterreichweiten
Netzwerk mit vielseitigen Veranstaltungen
und gezielter Unterstiitzung fur Frauen.

Der Leitfaden des Griinderservice gibt Ihnen
zudem einen umfassenden Uberblick iiber
relevante Plattformen und Partnerschaften.
Die Griinderservices in ganz Osterreich sind
lhre Anlaufstelle fir wertvollen Rat, Unter-
stitzung und konkrete Hilfestellungen auf
dem Weg zum Erfolg.



5. NETZWERKEN

5.1. Nach der Griindung

Leistungen und Services der
Wirtschaftskammer fur |hren Erfolg
-2 5.126

5.2. Netzwerke und Plattformen
Wer in der Grindungsphase weiterhilft
- S5.127

5.3. Griinderservices in Osterreich

Die Griinderservices in ganz Osterreich
auf einen Blick

- S5.132
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5.1. NACH DER GRUNDUNG

Nach der erfolgreichen Griindung Ihres Un-
ternehmens sind Sie Mitglied in lhrer Fach-
gruppe/Gremium oder Innung der WKO. Die-
se Fachvertretung kiimmert sich um wichtige
Anliegen lhrer Branche, wie zum Beispiel
spezielle rechtliche Vorschriften, Nebenrech-
te und steuerliche Besonderheiten. Aufler-
dem gibt es Informationen zu Branchenver-
sicherungen, teilweise sogar mit reduzierten
Pramien. lhre Fachvertretung setzt sich fir
Ihre Interessen in Branchenfragen ein. Dafiir
zahlen Sie einen Mitgliedsbeitrag. Zusatzlich
bietet die Wirtschaftskammer ein umfang-
reiches Service- und Beratungsangebot zu
rechtlichen und wirtschaftlichen Themen.
Dazu gehdren zum Beispiel:
= Welche Férderungen kdnnen
beantragt werden?
= Wie stelle ich eine erste Arbeitskraft an?
= Wie bilde ich Lehrlinge aus?
= Wie mache ich den Schritt tber die
Grenze (Export)?
= Welchen Kollektivvertrag muss ich
verwenden?
= Brauche ich Allgemeine
Geschaftsbedingungen?

Nutzen Sie |hr wko.at - hier finden Sie eine
Vielzahl von Merkblattern, die einige dieser
Fragen beantworten kdnnen. Im Bereich
.Meine Branche” haben Sie als Mitglied wei-
teren Zugriff auf exklusive Informationen.

Verpflichtung zur elektronischen Zustellung
Seit 1.1.2020 sind Unternehmen verpflichtet, an
der elektronischen Zustellung teilzunehmen.
Ausgenommen sind nur jene Unternehmen,
die wegen Unterschreitens der Umsatzgrenze
nicht zur Abgabe von Umsatzsteuervoran-
meldungen verpflichtet sind, bzw. diejenigen,
denen die elektronische Zustellung von vorn-
herein unzumutbar ist. Das ist der Fall, wenn
das Unternehmen nicht lber die dazu erfor-
derlichen technischen Voraussetzungen oder
Uber keinen Internet-Anschluss verfigt. Fir
die ..Nicht-Teilnahme"” an der elektronischen
Zustellung sind derzeit keine Sanktionen vor-
gesehen. Sofern keine elektronische Zustell-
maglichkeit vorliegt, wird die versendende Be-
horde eine postalische Zustellung vornehmen.

Nach der Griindung

Das verflixte 3. Jahr. Tipps zum sicheren
Erfolg nach der Griindung

Steuern und Sozialversicherung fiir Selbst-
standige:

Bitte planen Sie ein, dass das Finanzamt und
die Sozialversicherungsanstalt der Selbst-
standigen (SVS) die Beitrage aufgrund des tat-
sachlich erwirtschafteten Einkommens lt. Ein-
kommenssteuerbescheid (das ist ca. nach dem
3. Jahr der Selbststandigkeit der Falll nach-
verrechnet. Die Sozialversicherungsbeitrage
basieren auf dem Einkommen und betragen
im Durchschnitt etwa 27 % des Jahresgewinns.
Diese Tipps helfen, finanzielle Uberraschungen
zuvermeiden und die Zahlungen gut zu planen:

1. Finanzielle Reserven bilden: Etwa ein
Viertel des Einkommens fir Steuern und
ein Viertel fur Sozialversicherungsbeitrage
zuriicklegen.

2. Steuerliche Beratung nutzen: Um alle
steuerlichen Vorteile in Anspruch zu
nehmen.

3. Rechtsform priifen: Ein Wechsel der Unter-
nehmensform kann steuerlich sinnvoll sein.

4. Zahlungen bei Finanzamt & SVS:

Bei hoherem Gewinn anpassen, und bei
hohen Nachzahlungen Ratenzahlungen
vereinbaren.

Mitarbeiter einstellen:

Wenn ein Unternehmen wachst, kann die

Einstellung von Mitarbeitern das Wachstum

fordern. Es ist wichtig, die Kosten genau zu

kalkulieren und Forderungen zu nutzen, um
dem Fachkraftemangel entgegenzuwirken.

Niitzliche Tipps:

1. Uberlegen Sie, welche Beschaftigungsform
optimal fur Mitarbeiter geeignet ist.

2. Den Break-even-Rechner der Wirtschafts-
kammer nutzen, um die Kosten des ersten
Mitarbeiters zu berechnen.

3. Sich Uber Forderungen fir verschiedene
Altersgruppen informieren (AMS).

4. Aufgaben delegieren, um Mitarbeiter
effektiv zu nutzen.

5. Die Organisation des Unternehmens an
das Wachstum anpassen, idealerweise mit
Expertenhilfe.

6. Digitalisierung zur Effizienzsteigerung
nutzen, z. B. durch Online-Marketing und
Online-Shops.


https://www.wko.at/

Netzwerke und Plattformen NETZWERKEN

5.2. NETZWERKE UND PLATTFORMEN

Fur Grinderinnen und Griinder gibt es zahlreiche Angebote, die den Einstieg in die Selbst-
standigkeit bzw. den Arbeitsalltag erleichtern. Von Netzwerken fiir Unternehmer tiber Online-
Portale bis hin zu Plattformen zur Unterstiitzung von Jungunternehmerinnen und -unter-
nehmern. Im Folgenden finden Sie eine Ubersicht hilfreicher Angebote.

WKO NETZWERKE

Griinderservice
Umfassende Griindungsberatung/Betriebsnachfolgeberatung
NeuFdG-Beratung und Bestatigung
Gewerbeanmeldung

- www.gruenderservice.at

- www.facebook.com/gruenderservice

- www.youtube.com/gruenderservice

- LinkedIn: Grinderservice

- TikTok (@dasfoundicheasy

Wirtschaftskammer
Service-Abteilungen (Steuer-, Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsrecht,
allg. Rechtsfragen, Férderungen)
Fachgruppen (Brancheninformationen, KV-Auskiinfte)
Bezirksstellen/Regionalstellen (regionale Kontakte in ganz Osterreich)
Lehrlingsstelle und Meisterprifungsstelle

- https://wko.at

- https://firmen.wko.at

EPU - Service und Unterstitzung fiir Ein-Personen-Unternehmen
- https://epu.wko.at

Frau in der Wirtschaft - Interessenvertretung fir Unternehmerinnen
- www.unternehmerin.at

Erasmus das europaische Austauschprogramm
- www.jungewirtschaft.at/erasmus

Junge Wirtschaft - Interessenvertretung fir Jungunternehmer:innen
- www.jungewirtschaft.at

Kreativwirtschaft fiir dich und deine Ideen
- www.kreativwirtschaft.at

Nachfolgeborse fiir kiinftige Unternehmer:innen
- www.nachfolgeboerse.at

StartupNOW - Die WKO Startup-Initiative
- www.startupnow.at

127


https://www.gruenderservice.at
https://www.facebook.com/gruenderservice
https://www.youtube.com/gruenderservice
https://wko.at
https://firmen.wko.at
https://epu.wko.at
https://www.unternehmerin.at
https://www.jungewirtschaft.at/erasmus
https://www.jungewirtschaft.at
https://www.kreativwirtschaft.at
https://www.nachfolgeboerse.at
https://www.startupnow.at

€D NETZWERKEN

128

Netzwerke und Plattformen

Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater - Experts Group Ubergabe
- www.ubit.at

WIFI Wirtschaftsforderungsinstitut - Aus- und Weiterbildung
> www.wifi.at

WEITERE NETZWERKE

ABA Invest in Austria
Anlaufstelle fiir ausléndische Unternehmen, die in Osterreich griinden wollen
- https://investinaustria.at

AKM/Gesellschaft der Autor:innen, Komponist:innen und Musikverleger:innen
Meldeverpflichtung beim Abspielen urheberrechtlich geschiitzter Musik
- www.akm.at

Allgemeine Unfallversicherung

Die AUVA ist die soziale Unfallversicherung fir Erwerbstatige, Schiiler:innen und

Studierende sowie Kindergartenkinder, zahlreiche freiwillige Hilfsorganisationen und

Lebensretter:innen

- www.auva.at und informieren Sie sich iber das Angebot von AUVAsicher:

- https://auva.at/praevention/sicher-arbeiten/auvasicher-betreuung-von-kleinbe-
trieben/

Amt der Landesregierung
Ansuchen auf Erteilung sowie Zuriicklegung einer Konzession
(Ansuchen um Nachsicht von Gewerbeausschlussgriinden)
Anerkennung bzw. Gleichhaltung von in einem EU-/EWR-Mitgliedsstaat
erworbenen Berufsqualifikationen

- www.oesterreich.gv.at (Ihr offizieller Amtshelfer)

Abfallwirtschaft zur Abfallvermeidung und -verwertung

Alle Informationen zur erweiterten Herstellerverantwortung sowie Melde- und
Lizenzierungspflichten hier:

Abfall und Kreislaufwirtschaft - WKO

- https://www.wko.at/abfall/kreislaufwirtschaft

ARA - Altstoff Recycling Austria

- www.ara.at

Abfrage der befugten Abfallsammler und -behandler

- https://edm.gv.at/eras/registerabfrageSammlerBehandlerSearch.do

Arbeiterkammer

Beratung bei Fragen zu den Themen Arbeitsrecht, Steuerrecht, Konsumentenschutz,
Beruf & Familie, Bildung sowie Gesundheit am Arbeitsplatz

- www.arbeiterkammer.at

Arbeitsinspektion
Uberwachung der dem Arbeitnehmerschutz dienenden Bestimmungen
- www.arbeitsinspektion.gv.at
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Netzwerke und Plattformen NETZWERKEN

Arbeitsmarktservice
Vermittlung von Arbeitskraften
Forderung arbeitsloser Betriebsgriinder:innen (UGP)
Beschaftigungsbewilligung fiir Auslander:innen etc.
- www.ams.at

Austrian Standards
Osterreichisches Dienstleistungszentrum fiir Standards im Normenbereich
- www.as-search.at

Bankinstitut(e)
Finanzierungen/Férderansuchen

(Bilanz-)Buchhalter:innen
Buchhalterische/steuerliche Betreuung
- www.rechenstift.at

Bilanzbuchhaltungsbehdrde

Zustandige Behorde fir Bilanzbuchhaltungsberufe
(Bilanzbuchhalter:in - Buchhalter:in - Personalverrechner:in)
- https://www.wko.at/bilanzbuchhaltungsbehoerde/

Bezirkshauptmannschaft/Magistrat/Magistratisches Bezirksamt
Gewerbeanmeldung
Ansuchen um Nachsicht von Gewerbeausschlussgriinden
Betriebsanlagengenehmigung
Ansuchen um individuelle Befahigung
Bestellung gewerberechtliche Geschaftsfiihrer:innen
Anzeige weiterer Betriebsstatten
Standortverlegung
Zuricklegung der Gewerbeberechtigung
- www.oesterreich.gv.at (Ihr offizieller Amtshelfer)

Bundesministerium fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus

Anzeige von grenziiberschreitenden Tatigkeiten reglementierter Gewerbe durch
Staatsangehorige eines EU-/EWR-Mitgliedsstaates

- https://www.bmwet.gv.at/

Bundeskanzleramt
Koordination der allgemeinen Regierungspolitik; zustandig fur die
Informationstatigkeit der Bundesregierung und die Verfassung
Bereitstellung des Rechtsinformationssystems (RIS)

- www.bundeskanzleramt.gv.at

Datenschutzbehérde (DSB)
Uberwachung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- www.dsb.gv.at

EAN - Austria
GS 1 Austria - die offizielle Vergabestelle fiir GTINs/EAN Strichcodes in Osterreich
->www.gs'.at
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@ NETZWERKEN Netzwerke und Plattformen

G FINANZAMT Osterreich
- Beantragung einer Steuernummer innerhalb eines Monats ab Gewerbeanmeldung

Fragebogen ausfiillen und an FA senden
Antrag auf Erteilung einer UID-Nr. (Umsatzsteueridentifikationsnummer)
Laufende Abfuhr der Steuern und Lohnabgaben
Feststellung der Einkiinfte aus Personengesellschaften
Jahressteuererklarung abgeben fiir Umsatzsteuer und ESt und bei
Kapitalgesellschaften auch fir Korperschaftsteuer und KESt

- Loschung der Steuernummer

- www.bmf.gv.at

Firmenbuch
Eintragung/Registrierung von Gesellschaften; Eintragung von Einzelunternehmen
auf freiwilliger Basis mdglich
Abfragen von Daten eingetragener Unternehmen méglich

- www.firmenbuch.at

Forderstellen
Beratung, Forderung
Austria Wirtschaftsservice - www.awsg.at
Osterreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH - www.oeht.at
Umweltforderungen - www.umweltfoerderung.at
Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft = www.ffg.at

e Gemeinde/Magistrat
Baubewilligung (Nutzungsanderung), Beniitzungsbewilligung, Flachenwidmung,

Kommunale Abgaben, Tourismusbeitrag, Kommunalsteuer
- www.oesterreich.gv.at (Ihr offizieller Amtshelfer)

Gesundheitsberufsregister

Fur Angehorige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sowie der gehobenen
medizinisch-technischen Dienste ist die Registrierung im Gesundheitsberuferegister
Voraussetzung fiir die Ausiibung des jeweiligen Gesundheitsberufes

- https://gbr.goeg.at

Grundbuch (Grundbuchsgericht)
Grundbuchseintragung
Hypotheken
Dienstbarkeiten (Servitute), Reallasten
Baurecht

i2b-Businessplan-Initiative
Osterreichs gréfter Businessplan-Wetthewerb
2> www.i2b.at

Notarinnen und Notare
Beratung und Vertragserrichtung
- www.notar.at

0
N
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Netzwerke und Plattformen NETZWERKEN @

@ Osterreichischer Franchiseverband
Reprasentant der dsterreichischen Franchise-Wirtschaft

- www.franchise.at

Osterreichischer Genossenschaftsverband

Revisionsverband der dsterreichischen Volksbanken und der gewerblichen Waren-,
Dienstleistungs- und Produktivgenossenschaften

- www.genossenschaftsverband.at

Osterreichische Gesundheitskasse
Anmeldung der Arbeitnehmer vor Beschaftigungsbeginn
- www.gesundheitskasse.at

Patentamt
Marken-, Muster- und Patentrecherchen und -registrierungen
- www.patentamt.at

Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwilte
Beratung und Vertragserrichtung
- www.rechtsanwaelte.at

&

Sachverstiandigenhauptverband Osterreichs
Hauptverband der Gerichtssachverstandigen
- www.gerichts-sv.at

Sozialministeriumservice (vormals Bundessozialamt)

Forderungen und Beratungsangebote fiir Griindung und Selbststandigkeit
mit Behinderung

- www.sozialministeriumservice.gv.at

Sozialversicherung der Selbstandigen

Meldung der Betriebsgriindung binnen vier Wochen

Abwicklung aller sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- www.svs.at

Steuerberaterinnen und Steuerberater
Steuerliche Betreuung, Buchfiihrung
- www.ksw.or.at

Unternehmensserviceportal

Das Unternehmensserviceportal (USP) ist die Verbindung zwischen Verwaltung und
Wirtschaft

- www.usp.gv.at

Versicherung (private)
Gebaude-, Waren-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung,
Betriebsunterbrechung bei Krankheit oder Unfall

Versorgungsunternehmen
Strom, Wasser, Gas, Tel., Fax, Internet, ...
- https://oesterreichsenergie.at (Verband der Elektrizitatsunternehmen Osterreichs)
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@ NETZWERKEN Griinderservices in Osterreich

5.3. GRUNDERSERVICES IN OSTERREICH

BURGENLAND

Griinderservice

Robert-Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: 05 90 907-2000

E-Mail: gruenderservice@wkbgld.at

STEIERMARK

Griinderservice

Korblergasse 111-113, 8010 Graz
Tel.: 0316/601-600

E-Mail: gsl@wkstmk.at

KARNTEN

Grinderservice

Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt
Tel.: 05 90 904-745

E-Mail: gruenderservice(dwkk.or.at

TIROL

Griinderservice

Wilhelm-Greil-Str. 7, 6020 Innsbruck
Tel.: 05 90 905-2222

E-Mail: gruenderserviceldwktirol.at

NIEDEROSTERREICH
Bezirks- und AufBenstellen
Wirtschaftskammer-Platz 1
3100 St. Pélten

Tel.: 02742/8510

VORARLBERG

Griinderservice

Wichnergasse 9,

6800 Feldkirch

Tel.: 05522/305-1144

E-Mail: gruenderserviceldwkv.at
OBEROSTERREICH
Grinderservice

Hessenplatz 3, 4020 Linz

Tel.: 0590 909

E-Mail: gruenderserviceldwkooe.at

WIEN

Griinderservice

Strafle der Wiener Wirtschaft 1,
1020 Wien

Tel.: 01/514 50-1050

E-Mail: gruenderservicedwkw.at

SALZBURG
Griinderservice
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg
Tel.: 0662/88 88-541
E-Mail: gs@wks.at WICHTIGE LINKS
-> www.gruenderservice.at
-> www.nachfolgeboerse.at
> www.facebook.com/gruenderservice
> www.youtube.com/gruenderservice
- LinkedIn: Griinderservice
- TikTok @dasfoundicheasy
> wko.at

Jeden Mittwoch ein
neues Video

¥ |nspirierende Erfolgs-
geschichten und aktuelle Infos
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Erasmus for Young

ERASMUS FUR

JUNGUNTERNEHMER:INNEN

Das europaische Austauschprogramm

Du hast neu gegriindet und méchtest internationale Erfahrungen sammeln, die dich und dein Business
weiterbringen? Das Programm ..Erasmus fiir Jungunternehmer:innen” bietet die Méglichkeit, ein bis sechs
Monate bei erfahrenen Unternehmer:innen im Ausland zu verbringen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten.
Wahrend dieser Zeit erhalten Griinder:innen einen monatlichen Zuschuss von der Europdischen Union.

.Durch den EYE-Austausch auf einem Weingut in Zypern konnte ich prakti-
sche Arbeit in den Weingérten und im Weinkeller erleben und von meinem
Mentor und Gastunternehmer we! untemehmensches W.tssen erwerben

Viktoria Konrad, Griinderin im Bereich Wein-Marketing,
absolvierte einen Austausch bei Marcos Zambartas in Zypern,
der ein Familienweingut fiihrt.

.lch kenne das Programm aus zwei Perspektiven: Zu Beginn meiner Selbst-
standigkeit nahm ich als New Entrepreneur teil und sammelte im Ausland
wertvolle Erfahrungen. Heute bin ich selbst mehrfach als Host Entrepreneur
akl‘w gewesen - mit Junguntemehmem aus Spamen, Deutschtand Italien
und Litauen. Jeder Austausch war fiir mich eine Bereicherung.”

Mathias Haas, Griinder und Eigentiimer von SuperSocial e.U.
[www.supersocial.at)

Alle Vorteile auf einen Blick:

lnternanonale Kontakte fordern und Kooperatlonsmoghchkmten :
+-Seite-an Seite mit erfahrenen Unternehmerinnen bzw. Unternehmern arheiren
“« Wissensaustausch fordern - - T :
Den eigenen Businessplan weiterentwickeln und die unternehmemsche Fahlgkelt ;

Interesse? Dann setz dich mit uns in Verbindung! : S TIPP:

erasmusfwko.at | www.jungewirtschaft.at/erasmus ' chon mehr

Tel.: +43 [0} 5 90 900-4859

Funded by :
the European Union

tandig
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BUSINESSPLAN INITIATIVE

Stelle deine Geschaftsidee auf
gesunde Beine und nutze die
kostenlosen Services von i2b.

© Businessplan-Tool © Businessplan-Handbuch
© Businessplan-Vorlagen € Feedback von Expert:innen

Businessplan
lz Initiative
ERSTE 5 SPARKASSESS  [I3E= Www.lz b.at



wise up

Die digitale Aus- und Weiterbildungs-
plattform der Wirtschaftskammern
fur den erfolgreichen Start ins
Unternehmertum

;igsen
fur thr

i L : EinS iced
Sichern Sie sich jel e

eine kostenls ?r$ Lizenz WKOQOm= -

in lhrem Gru

WIRTSCHAFTSKAMMERN OSTERREICHS




	1. IDEE
	1.1. Geschäftsidee 
	1.2. Persönliche 
Voraussetzungen	
	2. PLANUNG

	2.1. Gewerberecht
	2.2. Rechtsform wählen
	
2.3. Standortwahl
	2.4. Betriebsanlagenrecht
	2.5. Marketing und 
Wettbewerb
	2.6. Businessplan 
erstellen
	2.7. Planrechnung 
	2.8. Finanzierung
	2.9. Kapitalbedarf
	2.10. Förderungen
	2.11. Sozialversicherung 
	2.12. Steuern 
	3. GRÜNDUNG

	3.1. Gewerbeanmeldung
	

3.3. Gründungskosten   
	3.4. Beratung 
im Gründerservice
	3.5. Die Gründungsschritte im Überblick  
	4. WISSENSWERTES

	4.1. Mitarbeiter:innen 
	4.2. Rechnungswesen und Buchhaltung
	4.3. Nebenberuf 
Unternehmer:in    
	4.4. Weitere wichtige 
Informationen
	5. NETZWERKEN

	5.1. Nach der Gründung
	5.2. Netzwerke und Plattformen
	5.3. Gründerservices in Österreich

